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Vorbemerkungen
Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemaf Art. 126d Abs. 1 Bundes—Verfas-
sungsgesetz nachstehenden Bericht Uber Wahrnehmungen, die er bei einer Geba-
rungslberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfallige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmannische
Auf—und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage Gber die Website
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfligbar.
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(Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

rund
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Seite

Textzahl(en)

unter anderem
United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)
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KONZEPTION UND ZIELE

Die Rot—Weilk—Rot—Karte (RWR—Karte) und
die Blaue Karte EU waren wichtige Instru-
mente der kriterienorientierten Zuwande-
rung von qualifizierten Arbeitskraften aus
Drittstaaten nach Osterreich.

Das Instrument der RWR—Karte wurde
seit seiner Einflhrung im Jahr 2011 viel-
fach novelliert, Uberwiegend mit dem
Ziel, Hirden fir qualifizierte Zuwanderung
abzubauen. Die Bedeutung der Erleich-
terungen in den Antragsvoraussetzungen
flr die Attraktivitdt und Zuganglichkeit der
RWR—Karte war allerdings unklar. Es gab
kaum objektivierte Erkenntnisse zur Frage,
welche qualitativen Anforderungen und
administrativen Ablaufe die maligeblichen
Hirden fir die geordnete qualifizierte
Zuwanderung aus Drittstaaten darstellten
und welche Wirkungen die gesetzlichen
Anderungen in der Praxis hatten.

Die Inanspruchnahme der RWR—Karten und
Blauen Karte EU hatte sich seit ihrer Ein-
fihrung 2011 und insbesondere seit 2022
deutlich erhoht: 2022 gab es 7.602 auf-
rechte Karten und damit mehr als 4,5—mal
so viele Karten wie 2012 bzw. fast 3,5—mal
so viele wie 2017.

Das System der RWR—Karte — mit finf
Varianten — und der Blauen Karte EU kom-
binierte grundsatzlich nachvollziehbare
Kriterien, wie formale Ausbildung, Berufs-
erfahrung und Mindesteinkommensschran-
ken. Es war aber mit den verschiedenen,
schwer voneinander abgrenzbaren Vari-
anten des Zugangs zum Osterreichischen

GP - Bericht - Hauptdokument

Arbeitsmarkt und in der Ausdifferenziert-
heit der Bewilligungskriterien komplex und
fir Antragstellende schwer verstandlich.

ZUSTANDIGKEITEN

UND VERFAHREN

Die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung
einer RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU
erfolgte jedenfalls durch zwei Behorden:
Die Aufenthaltsbehorden priften die
sicherheitspolizeilichen Voraussetzungen,
das AMS die arbeitsmarktrechtlichen Vo-
raussetzungen. Eine gemeinsame Abwick-
lungsplattform und ein [T—unterstltzter
Prozess der Verfahrensabwicklung mit
automatisierten Rickmeldungen zwischen
den zustandigen Behorden bestanden
nicht. Mit dem IT-System AnNA wurde
Ende 2022 ein zentrales Verfahrensabwick-
lungstool implementiert, das Potenzial zum
Ausbau in Richtung einer gemeinsamen
Abwicklungs— und Controllingplattform
hatte.

In der Kontrolle der Zuerkennungsvoraus-
setzungen erwies sich die Beurteilung der
Qualitat auslandischer Berufsausbildungen
und Berufserfahrungen wie auch der Echt-
heit und Richtigkeit der vorgelegten Zeug-
nisse und Zertifikate als schwierig.

Das Innenministerium verflgte Uber keine
Daten zur Gesamtdauer der Kartenver-
fahren. Eine Auswertung des RH auf Basis
der verfligbaren Daten deutete darauf hin,
dass in mehr als 40 % der Falle die gesetz-
lich vorgesehene Dauer von acht Wochen
Uberschritten wurde.
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WIRKUNGSBEREICH
Bundesministerium fur Arbeit und Wirtschaft
Bundesministerium fur Inneres

Rot—Weill—Rot—Karte und Blaue Karte EU

Prafungsziel

Der RH Uberprifte von Janner bis Mai 2023 die Instrumente der kriterienorientier-
ten Zuwanderung Rot—Weill—Rot—Karte und die Blaue Karte EU. Ziel war es, zu
beurteilen,

wie sich die Inanspruchnahme der Instrumente mit dem sich verscharfenden Fach-
kraftebedarf in Osterreich veranderte und

ob die Ausgestaltung der Voraussetzungen fiir den Zugang zur Rot—WeilR—Rot—Karte
und zur Blauen Karte EU wie auch die Administration dieser Instrumente in der
Praxis geeignet waren, die erwinschte Beschaftigung von Fachkraften aus Drittstaa-
ten zu unterstitzen.

Uberpriifte Stellen waren das Bundesministerium fiir Inneres, das Bundesministe-
rium fur Arbeit und Wirtschaft sowie das Arbeitsmarktservice. Der Gberprifte Zeit-
raum umfasste hinsichtlich

der Verfahrensabwicklung schwerpunktméaRig das Jahr 2022 und das erste Quar-
tal 2023 und

des Systems und der Inanspruchnahme der Rot—WeiR—Rot—Karte und der Blauen
Karte EU das Jahr 2011 (Einfihrung) bis einschlieRlich erstes Quartal 2023.
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Kurzfassung
Konzept, Ziele und Zuerkennungsvoraussetzungen

Die Rot—WeilR—Rot—Karte (in der Folge: RWR-Karte) und die Blaue Karte EU waren
wichtige Instrumente der kriterienorientierten Zuwanderung von qualifizierten
Arbeitskraften aus Drittstaaten nach Osterreich. Sie waren als kombinierte Aufent-
halts— und Arbeitsbewilligungen ausgestaltet und berechtigten zu einem —in der
Regel auf zwei Jahre — befristeten Aufenthalt in Osterreich und zur Beschaftigung bei
einem bestimmten Arbeitgeber. Im Weiteren ermdglichten sie einen Weg hin zu
einem Daueraufenthalt in Osterreich. (TZ 3, TZ 4)

Die RWR—Karte wurde 2011 mit dem Ziel geschaffen, die Neuzuwanderung qualifi-
Zierter Arbeitskrafte nach Osterreich auf Basis von personenbezogenen und arbeits-
marktpolitischen Kriterien zu ermoglichen. Insgesamt sollte der Beschéftigungs-
standort Osterreich damit attraktiver werden. Die Blaue Karte EU wurde im selben
Jahr aufgrund europarechtlicher Vorgaben eingefihrt. (TZ 4)

Das System der kriterienorientierten Zuwanderung war mit den verschiedenen
Zugangsvarianten zum Osterreichischen Arbeitsmarkt und in der Ausdifferenziert-
heit der Bewilligungskriterien komplex und fur Antragstellende schwer verstandlich.
Das System kombinierte grundsatzlich aus arbeitsmarktpolitischer Sicht nachvoll-
ziehbare Kriterien, wie formale Ausbildung, Berufserfahrung und Mindesteinkom-
mensschranken, und bertcksichtigte gleichzeitig die Verfligbarkeit von Arbeitskraften
am Osterreichischen Arbeitsmarkt. Die verschiedenen Kartenvarianten waren aller-
dings schwer voneinander abgrenzbar, zumal es bei den ausbildungs— und kenntnis-
bezogenen Anforderungen vielfach Uberschneidungen gab und die Zielgruppen der
verschiedenen Kartenvarianten Uberlappend waren. (TZ 4, TZ 6)

Das Instrument der RWR—Karte wurde seit seiner Einfihrung vielfach novelliert,
Uberwiegend mit dem Ziel, Hirden fir qualifizierte Zuwanderung abzubauen. Es gab
allerdings kaum objektivierte Erkenntnisse zur Frage, welche qualitativen Anforde-
rungen und administrativen Ablaufe die malRgeblichen Hiurden fir die geordnete
qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten darstellten und welche Wirkungen die
gesetzlichen Anderungen in der Praxis hatten. (TZ 5)

www.parlament.gv.at
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Inanspruchnahme

Die Inanspruchnahme der RWR—Karten und der Blauen Karte EU hatte sich seit
Einflhrung des Instruments im Jahr 2011 und insbesondere seit 2022 deutlich
erhoht:

Abbildung 1:  Entwicklung der Rot—WeiR—Rot—Karten und der Blauen Karten EU 2011 bis 2022
(Bestand)

800

Blaue Karte EU

Rot—Weill—Rot—Karte

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 @ 2022

2011 Rumpfjahr: Rot—-WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU eingeftihrt mit 1. Juli 2011;
bezogen auf alle Rot—WeiR—Rot—Kartenvarianten und Blaue Karte EU;

Kartenbestand jeweils zum 31. Dezember
Quelle: BMI; Darstellung: RH

Im Jahr 2022 gab es 7.602 aufrechte Karten und damit mehr als 4,5—mal so viele wie
ein Jahr nach Einfihrung des Instruments und fast 3,5—mal so viele wie 2017. (TZ 11)

Der deutliche Anstieg bei den Kartenerteilungen entsprach der gestiegenen Anzahl
offener Stellen, d.h. dem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt und der konjunkturellen
Entwicklung. Die Bedeutung der gesetzlichen Erleichterungen bei den Antragsvo-
raussetzungen flr die Attraktivitat und Zuganglichkeit der RWR—Karte fir qualifi-
zierte Fachkrafte war —mangels diesbeziiglicher systematischer Analysen und
Studien — kaum abschatzbar. (TZ 11)

www.parlament.gv.at
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2022 wurden 5.157 RWR—Karten und Blaue Karten EU erteilt. Die RWR—Karte flr
Fachkrafte in Mangelberufen und die RWR—Karte flir sonstige (unselbststandige)
Schlisselkrafte waren die am stéarksten in Anspruch genommenen Kartenvarianten;
auf sie entfielen im Jahr 2022 69 % aller erteilten Karten. (TZ 11)

Zwei Drittel der RWR—Karten und Blauen Karten EU wurden 2022 an Manner ausge-
stellt (66 %). (TZ 14)

Die mit Abstand hochste Anzahl an Kartenerteilungen erfolgte 2022 — aber auch in
den Jahren davor — in Wien (2022: 40 % der Karten); dies, obwohl in Wien die
Arbeitslosenquote deutlich hoher und die Stellenandrangsziffern deutlich geringer
als in anderen Bundeslandern (Oberdsterreich, Salzburg) waren. (TZ 12)

Im Jahr 2022 wurden RWR—Karten und Blaue Karten EU zu einem groRen Teil (47 %)
far die AuslUbung technischer Berufe (insbesondere von IT-Berufen) erteilt; fur
Gesundheitsberufe waren es 9 %. (TZ 13)

Das durchschnittliche Bildungsniveau der Personen, denen eine RWR—Karte oder
Blaue Karte EU erteilt wurde, lag — wie von den gesetzlichen Voraussetzungen inten-
diert — Giber jenem der unselbststindig Beschéftigten in Osterreich: 84 % hatten
einen zumindest der Matura vergleichbaren Bildungsabschluss. (TZ 16)

Eine Auswertung des AMS indizierte, dass die Einkommen von Karteninhaberinnen
und —inhabern im Jahr 2022 im Median etwa dem mittleren monatlichen Bruttoein-
kommen von ganzjahrig Vollzeitbeschéaftigten in Osterreich entsprachen. Knapp
90 % der in Osterreich verbleibenden Personen waren drei Jahre nach Kartenertei-
lung weiter unselbststdndig beschaftigt (meist mit einem hoheren Einkommen als
bei Arbeitsantritt); 18 % der urspringlichen Karteninhaberinnen und —inhaber schie-
nen drei Jahre nach Kartenerteilung nicht mehr im Datenbestand des Dachverbands
der Sozialversicherungstrager auf; dies deutete darauf hin, dass sie Osterreich
wieder verlassen hatten. (TZ 15, TZ 17)

Zustandigkeiten und Verfahren
Die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung einer RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU
erfolgte durch zwei Behorden (Aufenthaltsbehérde und AMS). Diese Komplexitat

entstand aus dem Erfordernis, sowohl sicherheitspolizeiliche als auch arbeitsmarkt-
rechtliche Voraussetzungen zu prifen. (TZ 18)

www.parlament.gv.at
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Das Verfahren zur Kartenerteilung wickelten die zustandigen Behdrden in verschie-
denen Aktensystemen ab. Seit Ende 2022 stand den Aufenthaltsbehdrden ein
zentrales IT-System (AnNA) zur Unterstitzung der Abwicklung von Verfahren zur
Verfligung, das die Antragsibermittlung zwischen den Botschaften bzw. Konsulaten
und den Aufenthaltsbehtérden wesentlich beschleunigte. Das AMS war jedoch nicht
an AnNA angebunden. Die fir den Verfahrensablauf erforderlichen Informationen
und Unterlagen wurden zwischen Aufenthaltsbehdrden und AMS weiterhin per
E—Mail Gbermittelt, in Einzelfallen auch per Post. Eine gemeinsame Abwicklungsplatt-
form und ein IT—unterstltzter Prozess der Verfahrensabwicklung mit automatisier-
ten Rickmeldungen zwischen den zustdndigen Behdrden bestanden nicht. (TZ 28)

Kontrolle der Genehmigungsvoraussetzungen

Flr die Zuerkennung einer RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU war eine Vielzahl von
— je Kartenvariante unterschiedlichen — Anforderungen zu beurteilen. Insbesondere
die sicherheitspolizeilichen Voraussetzungen waren grofsteils gut und standardisiert
beurteilbar. In der Praxis schwieriger und aufwandiger war es, die Qualitat auslandi-
scher Berufsausbildungen und Berufserfahrungen wie auch die Echtheit und Richtig-
keit der vorgelegten Zeugnisse und Zertifikate zu beurteilen. Auch lagen den
Sachbearbeitenden des AMS Dokumente prozessbedingt nur in Kopie vor. In Zwei-
felsfdllen fragten die Sachbearbeitenden bei den auf den Dokumenten als ausstel-
lende Stellen angegebenen Institutionen nach, holten Expertise bei Sprachnach-
weisen ein bzw. konnten letztlich auch die Vorlage von beglaubigten Dokumenten
einfordern. (TZ 21, TZ 22)

Die Behorden kontrollierten die Zuerkennungsvoraussetzungen grundsatzlich
ordnungsgemaR. (TZ 22)

Die Gebarungsiberprifung zeigte aber auch, dass Aufenthaltsbehdérden Aufent-
haltstitel mitunter in Fallen ausstellten, in denen der begrindete Verdacht der
Vorlage einer gefdlschten Unterlage bestand. Sie zeigte weiters, dass das AMS in
Einzelfdllen deutliche Unterschreitungen der gesetzlichen Einkommensgrenzen bei
Gutachtenerstellung nicht erkannte. (TZ 22)

Bei Nichtaufnahme der Beschéftigung oder bei Jobverlust (d.h. bei Wegfall der
Voraussetzungen fir die Kartenerteilung) warteten die Behdrden insgesamt vier bis
funf Monate, bevor ein Verfahren zur Entziehung des Aufenthaltstitels eingeleitet
wurde. Kartenentziehungen erfolgten sehr selten; genauere Daten dazu waren nicht
verflgbar. (TZ 24)

www.parlament.gv.at
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Controlling und Verfahrensdauern

Ein Gesamtcontrolling der Verfahrensabwicklung fur die Erteilung von RWR—Karten
und der Blauen Karte EU bestand nicht. Wesentliche Informationen, wie die Dauer
der Verfahren, die Anzahl der Ablehnungen von Antragen und der Einbringungsweg,
wurden zur Zeit der Gebarungsiberprifung zentral nicht ausgewertet. Mit dem IT—
System AnNA wurde ein zentrales Verfahrensabwicklungstool implementiert, das
sich aufgrund der erfassten Daten grundsatzlich auch zu Controllingzwecken eignete.
Der Aufbau eines standardisierten Controllings stand zur Zeit der Gebarungsiber-
prifung im ersten Halbjahr 2023 noch nicht im Fokus des Bundesministeriums fir
Inneres (in der Folge: Innenministerium), automatisierte Auswertungen waren
noch nicht implementiert. (TZ 10)

Gemal Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz war Uber die Erteilung eines Aufent-
haltstitels RWR—Karte oder Blaue Karte EU unverziglich zu entscheiden, langstens
jedoch binnen acht Wochen ab Einbringung des Antrags. Das Innenministerium
verflgte Uber keine Daten zur Gesamtdauer der Kartenverfahren. Eine Auswertung
des RH auf Basis der verfligbaren Daten indizierte, dass im Jahr 2022 etwa ein Vier-
tel der Félle innerhalb eines Monats und mehr als die Halfte der Falle innerhalb der
gesetzlichen Frist von acht Wochen erledigt wurden; in mehr als 40 % der Félle dirf-
ten allerdings diese acht Wochen Uberschritten worden sein. (TZ 27)

Bedeutung der Mangelberufsliste im System der RWR—Karte

Die Kartenvariante fiir Fachkrafte in Mangelberufen war die zahlenmalig bedeu-
tendste (39 % der Erteilungen im Jahr 2022). Zentraler Anknlipfungspunkt fir diese
Kartenvariante war die Mangelberufsliste, in der der Bundesminister fir Arbeit und
Wirtschaft jahrlich bundesweite und regionale Mangelberufe festlegte. Die gestie-
gene Anzahl der in der Mangelberufsliste erfassten Berufe (154 Anfang 2023 gegen-
Uber 26 im Jahr 2012) spiegelte den zunehmenden Fachkraftemangel wider. (TZ 9)

Die Festlegung der Mangelberufe auf Basis der —aus den AMS—Daten und der
Berufssystematik des AMS ermittelten — Stellenandrangsziffer war mit Schwachen
behaftet: Die Stellenandrangsziffer stellte keine prazise MessgrofRe fur den Arbeits-
kraftemangel dar und unterschatzte den Mangel insbesondere bei héher qualifizier-
ten Berufen stark. (TZ9)

In der Praxis bestand die Begrenzung im Zugang zur Kartenvariante Fachkrafte in
Mangelberufen allerdings weniger in den in der Mangelberufsliste erfassten Beru-
fen, sondern in der Vergleichbarkeit von im Ausland erworbenen formalen Qualifi-
kationen mit der in dieser Kartenvariante geforderten Ausbildung in Osterreich
(mindestens eine einem Lehrabschluss entsprechende Ausbildung). (TZ 6, TZ9)
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Kontext und Ausblick

Die Zuwanderung von qualifizierten Drittstaatsangehdrigen stellte eine von vielen
MafRnahmen zur Minderung des Fachkraftemangels dar. Ein effizientes rechtliches
Instrument fir eine geordnete Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskraften hatte
zur Zeit der Gebarungsiberprifung aufgrund des sich anspannenden Problems des
Fachkraftemangels fir die Sicherung und Starkung des Wirtschaftsstandortes Oster-
reich zusatzlich an Bedeutung gewonnen. (TZ 2, TZ 3, TZ 4)

Zur Zeit der Gebarungsiiberpriifung erfolgte die Zuwanderung nach Osterreich
Uberwiegend Uber Aufenthaltstitel, die an familidre oder humanitare Kriterien
anknipften (Familiennachzug, Asyl, Schutzrechte), und zu einem geringeren Teil
Uber Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, die auf ausbildungs— und arbeits(markt-)
bezogene Kriterien abstellten. Drittstaatsangehorige, die eine Beschaftigung in
Osterreich aufnehmen wollten, benétigten in der Regel eine Aufenthalts— und
Arbeitsbewilligung. (TZ 2, TZ 3)

Flr den Zuzug von qualifizierten und am osterreichischen Arbeitsmarkt gesuchten
Personen waren in der Praxis auch aufRerhalb des rechtlichen Anforderungsrahmens
liegende Hirden zu beachten, wie die Schwierigkeit des Zugangs 6sterreichischer
Unternehmen zu Arbeitswilligen in Drittstaaten (Matching im Ausland), die Schwie-
rigkeit der Wohnraumsuche, Unklarheiten hinsichtlich der Zuldssigkeit des Familien-
nachzugs und nicht zuletzt Sprachbarrieren. (TZ 5)
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Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick (iber die wesentlichen Feststellungen
des RH zum System und zur Abwicklung der RWR—Karte und Blauen Karte EU:

Abbildung 2:
und Blauen Karte EU

7.602

aufrechte Karten

3,5—-mal so viele
wie 2017

Ende 2017

Mt

Ende 2022

der Karten fur
Manner erteilt

Inanspruchnahme

Starken und Schwachen des Systems und der Abwicklung der Rot—WeilR—Rot—Karte

40 %

der Karten
in Wien erteilt

/,,\

o 349

der Karteninhaberinnen und —inhaber
hatten mindestens einen der Matura
vergleichbaren Bildungsabschluss

Starken/Schwéchen
des Systems

¢ wichtige Instrumente der kriterienorientierten
Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskraften
aus Drittstaaten

Moglichkeit der Antragstellung durch den
zukiinftigen Arbeitgeber

Ausdifferenziertheit der Bewilligungskriterien
macht System schwer verstandlich

schwierige und aufwandige Beurteilung der
ausbildungs— und berufserfahrungsbezogenen
Bewilligungskriterien

(1]

kaum objektivierte Erkenntnisse zu Nutzen
und Wirkungen der haufigen gesetzlichen
Anpassungen
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN
Bundesministerium fir Arbeit und Wirtschaft; Bundesministerium fur Inneres

Im Sinne der Transparenz und besseren Verstandlichkeit waren Schritte in Rich-
tung einer Vereinfachung sowie allenfalls auch Flexibilisierung des Systems der
kriterienorientierten Zuwanderung zu setzen:

- Moglich waren eine klarere Strukturierung der Voraussetzungen und deut-
lichere Abgrenzung der Kartenvarianten voneinander, z.B. im Sinne einer
klareren Abgrenzung der Zielgruppen und einer darauf abgestimmten
Konzeption und Gewichtung der Kriterien.

- Denkbar wére aber auch ein flexibleres System, das
- als Basis die Erfiillung von Mindestkriterien vorsieht und

- in einem Punktesystem mittels einer Gesamtbeurteilung die flr eine
Integration in den Osterreichischen Arbeitsmarkt besonders relevanten
Kriterien, wie formale Ausbildung, Gehalt und Sprachkenntnisse, zusam-
menfihrt. (TZ 6)

In einer Gesamtbetrachtung des komplexen Systems der Arbeitsmdglich-
keiten fur auslandische Arbeitskrafte ware zu klaren, ob mit den bestehenden
Instrumenten fir alle Bedarfsfelder der intendierte zweckmafige und bedarfs-
gerechte Zugang zum Osterreichischen Arbeitsmarkt rechtlich maoglich ist.
(TZ 13)

In das Antragsformular und in die Arbeitgebererklarung ware ein expliziter
Hinweis aufzunehmen, dass die Rot—Weil—Rot—Karte und die Blaue Karte EU an
einen konkreten Arbeitsplatz gebunden sind und die Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses unverzlglich an die Aufenthaltsbehérde bzw. an das Arbeits-
marktservice zu melden ist. (TZ 19)
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Bundesministerium fiir Inneres; Bundesministerium fiir Arbeit und Wirtschaft;
Arbeitsmarktservice

¢ Das IT-Abwicklungstool AnNA wdre in Abstimmung mit den Bundeslandern zu
einem gemeinsamen Abwicklungs— und Controllinginstrument der beteiligten
Behorden auszubauen. Dieses sollte

- eine gesicherte, weitgehend automatisierte Daten— und Dokumenteniber-
mittlung zwischen Aufenthaltsbehérden untereinander und zum Arbeits-
marktservice ermdglichen und

- ein standardisiertes Controlling der Verfahrensdauern von der Antragstel-
lung bis zur Erledigung gewahrleisten. (TZ 28)

Bundesministerium flr Inneres

e Den Aufenthaltsbehérden gegeniber ware klarzustellen, dass im Falle der
Vorlage von Unterlagen, bei denen ein begrindeter Verdacht der Falschung
gegeben ist, der Antrag auf Rot—WeiR—Rot—Karte bzw. Blaue Karte EU abzuleh-
nen ist. (TZ 22)

18

www.parlament.gv.at



[11-1134 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument

Zahlen und Fakten zur Prifung

Rot—WeilRR—Rot—Karte und Blaue Karte EU

Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz (NAG) (vor allem § 41), BGBI. 218/1975 i.d.g.F.

Auslénderbeschaftigungsgesetz (AusIBG) (vor allem §§ 12 ff., 20d),
BGBI. 1 100/2005 i.d.g.F.

Verordnung des Bundesministers fir Arbeit und Wirtschaft, mit der fur das Jahr 2023
Mangelberufe fur die Beschaftigung von auslandischen Fachkraften festgelegt werden
(Fachkréfteverordnung 2023), BGBI. |1 488/2022

rechtliche Grundlagen

Anzahl Kartenbestand und Kartenerteilungen

Verdnderung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 bis 2022

Anzahl in %
Bestand (gultige Karten)
Rot—Weilk—Rot—Karte! 1.908 3.943 5.257 4,514 4.671 6.802 256
Blaue Karte EU 315 450 618 557 548 800 154
Summe 2.223 4.393 5.875 5.071 5.219 7.602 242
Erteilungen
_WeiR—Rot— 1

Rot-Weif—Rot—Karte und 2191  3.853 3356 2597 3390  5.157 135
Blaue Karte EU gesamt
davon

Blaue Karte EU 171 293 355 238 328 509 198

RWR—Karte fur besonders 129 189 247 196 242 292 126

Hochqualifizierte

RWR—Karte fur Fachkrafte in 280 624 843 775 1026  1.982 608

Mangelberufen

RWR—Karte fiir sonstige

(unselbststdndige) Schliisselkrdfte 1.345 2175 1.386 953 1.124 1.558 16

RWR—Karte fiir Studienabsolventen 222 516 484 410 646 771 247
RWR—Karte = Rot—WeilR—Rot—Karte Quellen: BMAW; BMI; AMS

1 Alle Kartenvarianten einschlieRlich der beiden — hinsichtlich der Zahl der Karteninhaberinnen und —inhaber kaum ins Gewicht fallenden — Vari-
anten fir selbststandige Erwerbstatigkeit (Start—up—Grinder und selbststandige Schlusselkrafte).
Der Aufenthaltstitel galt mit der Ausfolgung der Karte als erteilt. Ab diesem Zeitpunkt konnte die Beschaftigung aufgenommen werden.
Ein gesonderter positiver Bescheid war nicht zu erlassen.
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Priafungsablauf und —gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von Janner bis Mai 2023 im Bundesministerium fir Arbeit und
Wirtschaft (in der Folge je nach betroffenem Aufgabenbereich: Arbeits— und Wirt-
schaftsministerium, Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium), im Bundes-
ministerium fir Inneres (in der Folge: Innenministerium) und im Arbeitsmarktservice
(AMS) die Instrumente Rot—Weilk—Rot—Karte (in der Folge: RWR—Karte) und Blaue
Karte EU. Ergdnzende Gesprache fanden beim Bundesministerium flr europaische
und internationale Angelegenheiten, bei der Austrian Business Agency Osterreichi-
sche Industrieansiedlungs— und WirtschaftswerbungsgmbH (ABA) sowie bei den
Aufenthaltsbehérden in Wien und Linz statt.

Ziel war es, zu beurteilen,

wie sich die Inanspruchnahme der Instrumente mit dem sich verscharfenden Fach-
kraftebedarf in Osterreich verandert hatte, und

ob die Ausgestaltung der Voraussetzungen fir den Zugang zur RWR—Karte und zur
Blauen Karte EU wie auch die Administration dieser Instrumente in der Praxis geeig-
net waren, die erwiinschte Beschaftigung von Fachkraften aus Drittstaaten zu unter-
stutzen.

Schwerpunkte der Gebarungstberprifung waren die Themen

Ziele und Zielgruppen der RWR—Karte und Blauen Karte EU,

Voraussetzungen fir die Inanspruchnahme der RWR—Karte und Blauen Karte EU,
AusmaR der Inanspruchnahme der Karten und Kartenvarianten,

Verfahrensablauf und insbesondere Kontrolle der Zuerkennungsvoraussetzungen
sowie

Starken, Schwachen und Verbesserungspotenziale des Systems.

(2) Der Uberprifte Zeitraum umfasste hinsichtlich

der Verfahrensabwicklung schwerpunktméaRig das Jahr 2022 und das erste Quar-
tal 2023 sowie

des Systems und der Inanspruchnahme der RWR—Karte und Blauen Karte EU das
Jahr 2011 (Einfihrung) bis einschlieRlich erstes Quartal 2023.

(3) Der RH fuhrte parallel eine Prifung ,Bestandsaufnahme Fachkraftemangel”
durch, die in einem gesonderten Bericht vorgelegt wird.
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(4) Zu dem im Oktober 2023 Ubermittelten Prifungsergebnis nahmen das Bundes-
ministerium fr Finanzen (in der Folge: Finanzministerium)' und das AMS im Dezem-
ber 2023, das Arbeits— und Wirtschaftsministerium und das Innenministerium im
Janner 2024 sowie die ABA im Februar 2024 Stellung. Der RH erstattete seine Gegen-
duBerungen an das Arbeits—und Wirtschaftsministerium, das Innenministerium und
das AMS im Marz 2024; gegeniber dem Finanzministerium und der ABA verzichtete
der RH auf eine Gegenaullerung.

1 Die TZ 20 betrifft auch das Finanzministerium, sie wurde daher auch diesem zur Stellungnahme
Ubermittelt.
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TEIL I:
Kontext

Fachkraftemangel

(1) Die Zahl der unselbststandig Beschaftigten lag 2022 in Osterreich mit durch-
schnittlich 3,91 Mio. Personen auf dem historisch hdchsten Stand. Gleichzeitig
wiesen statistische Daten auf einen zunehmenden Fachkraftemangel hin.

Ein Indikator dafiir war die Anzahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen; 2022
waren es im Durchschnitt rd. 125.500. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung
der beim AMS gemeldeten offenen Stellen:

Abbildung 3:  Offene Stellen auf Basis der Meldungen beim AMS
(2008 bis 2022; Durchschnitt pro Jahr)

125.503

— 95.087

offene Stellen 77.093

71.545
37.4%8 51 0 40.277
— 29422 26320

| 27165 310 26.383 29.251

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
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Jahresdurchschnitt sofort verfiigbare offene Stellen Quelle: BMAW (AMIS); Darstellung: RH

Die beim AMS gemeldeten offenen Stellen vervierfachten sich von 2015 bis 2022 auf
125.503.

Die Zahl der tatsdchlichen offenen Stellen dirfte regelméaRig hoher gelegen sein, da
nicht alle Unternehmen ihre offenen Stellen an das AMS meldeten (TZ 9). Die
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Bundesanstalt ,Statistik Osterreich” (in der Folge: Statistik Austria) verzeichnete fiir
2022 durchschnittlich rd. 206.500 unbesetzte Arbeitsplatze und damit den héchsten
Stand seit Beginn ihrer Erhebungen im Jahr 2009.

Expertinnen und Experten gingen insbesondere aufgrund von demografischen
Veranderungen (Ausscheiden aus dem Erwerbsleben der geburtenstarken Jahr-
gange der 1960er Jahre — ,,Babyboomer”) von einer Verscharfung des Fachkrafte-
mangels in den nachsten Dekaden aus.

(2) Im wissenschaftlichen und politischen Diskurs wurde — neben einer Vielzahl von
MaRnahmen, die bereits in Osterreich lebende Personen adressierten? — die Anwer-
bung und kriterienorientierte Zuwanderung von Fachkrdften aus dem Ausland
(insbesondere aus Drittstaaten) als wichtiger Ansatzpunkt zur Milderung des Fach-
kraftemangels gesehen. Expertinnen und Experten gingen davon aus, dass der
Bedarf an Arbeitskraften nicht alleine mit dem am inlédndischen Arbeitsmarkt
vorhandenen Potenzial abgedeckt werden konnte. Auch schatzten sie das Arbeits-
kraftepotenzial innerhalb von EU und EWR als nahezu ausgeschépft ein.

(3) Eine regelmaRige politische Forderung war die Forcierung der kriterienorientier-
ten Zuwanderung von fachlich qualifizierten Personen wie auch Erleichterungen bei
Zugangswegen zum Osterreichischen Arbeitsmarkt. Auch das Regierungspro-
gramm 2020-20243 sah MaRnahmen zur Anwerbung und Vereinfachung der Nieder-
lassung von Fachkraften aus dem Ausland vor, etwa die ,aktive Bewerbung des
Arbeitsstandortes Osterreich”, die ,strategisch gezielte Anwerbung von spezifischen
Berufsgruppen bzw. aus bestimmten Landern” (z.B. Softwareentwicklung) und eine
,Strategie zur kontrollierten qualifizierten Zuwanderung: Fachkrafteoffensive fur
Osterreichs Unternehmen umsetzen — RWR—Karte [...] weiterentwickeln”.

(4) Im Jahr 2022 wanderten insgesamt 261.937 Personen nach Osterreich zu
(Wanderungssaldo — Zuwanderung minus Abwanderung: 136.979 Personen);* im
Jahr 2021 waren es — wie auch 2018 und 2019 — etwa 150.000 Personen (Wande-
rungssaldo 2021: 52.488 Personen). Die Halfte der Zuwanderung entfiel 2022 auf
Zuwandernde aus Drittstaaten, darunter 78.439 ukrainische Staatsangehdrige. 2021
kamen noch etwa zwei Drittel der Zuwandernden aus der EU.

ausbildungsbezogene Malnahmen, Mobilisierung des im Inland vorhandenen Arbeitskraftepotenzials
einschliellich der Forderung der regionalen Mobilitat, Erhohung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, dlteren
Personen sowie Migrantinnen und Migranten, Attraktivierung der Beschéftigungen

Aus Verantwortung fiir Osterreich. Regierungsprogramm 2020-2024 (z.B. S. 88, S. 192)

Laut Wanderungsstatistik der Statistik Austria: Diese beruht auf den An—und Abmeldungen von Hauptwohn-
sitzen im Zentralen Melderegister. Es werden Personen erfasst, die fur mehr als 90 Tage durchgehend mit
einem Hauptwohnsitz in Osterreich gemeldet sind und auch am Stichtag 31. Dezember in Osterreich mit
Hauptwohnsitz gemeldet sind.
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Die Migration aus Drittstaaten nach Osterreich erfolgte (iberwiegend tber Aufent-
haltstitel, die an familidre oder humanitare Kriterien anknipften (Familiennachzug,
Asyl, Schutzrechte), und zu einem geringeren Teil Uber Aufenthaltstitel zu Erwerbs-
zwecken, die auf ausbildungs— und arbeits(markt)bezogene Kriterien abstellten
(etwa das kriterienorientierte System der RWR—Karte und Blauen Karte EU). So
wurden 2022 etwa 5.000 Erstaufenthaltstitel an unselbststandige Arbeitskrafte aus
Drittstaaten zum Zweck der — mehr als sechsmonatigen — Arbeitsaufnahme in Oster-
reich erteilt.

GemaR einer Analyse der OECD von Anfang 2023 lag Osterreich hinsichtlich seiner
Attraktivitat fir hochqualifizierte ausléandische Arbeitskrafte hinter Landern wie
Schweden, Australien, USA, Kanada, Finnland, Frankreich und Deutschland.®

(5) Im internationalen Vergleich hatte Osterreich in einigen Dimensionen, wie Spra-
che, GroRRe und damit Bekanntheit des Landes und der Steuern auf Arbeit, Nachteile
hinsichtlich der Attraktivitat gegenliber anderen Landern; in anderen Bereichen, wie
Lebensqualitat und Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Unterstlitzung durch bereits
im Land verankerte Communities und exportorientierte Wirtschaft, aber durchaus
gute Voraussetzungen, um qualifizierte Arbeitskrafte anzuziehen.

Die Zuwanderung von qualifizierten Drittstaatsangehorigen war als eine MaRnahme
zur Minderung des Fachkraftemangels anzusehen. Der RH wies darauf hin, dass zur
Zeit der Gebarungsiberpriifung die Zuwanderung aus Drittstaaten nach Osterreich
Uberwiegend Uber Aufenthaltstitel erfolgte, die an familidre oder humanitare Krite-
rien anknUpften (Familiennachzug, Asyl, Schutzrechte), und zu einem geringeren Teil
Uber Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, die auf ausbildungs— und arbeits(markt—)
bezogene Kriterien abstellten.

Der RH fUhrte parallel zur gegenstdndlichen Gebarungsiberprifung eine Bestands-
aufnahme zum Fachkraftemangel durch, in der er sich detailliert mit den maRgeb-
lichen Faktoren und verschiedenen Ansatzpunkten fir MalBnahmen ausein-
andersetzte.

Dazu kamen noch Saisonarbeitskrafte; das Kontingent flr Saisonarbeitskréafte aus Drittstaaten betrug im
Jahr 2022 etwa 6.000 Personen.

OECD, What is the best country for global talents in the OECD? (2023)
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Zugang zum Osterreichischen Arbeitsmarkt
fir auslandische Staatsangehdrige

(1) Einen freien Zugang zum Osterreichischen Arbeitsmarkt hatten EU— und EWR—
Bilrgerinnen und —Blrger sowie Schweizer Staatsangehdrige (im Rahmen der Arbeit-
nehmerfreizigigkeit). Sie brauchten fur die Aufnahme einer selbststdndigen oder
unselbststandigen Beschaftigung in Osterreich keine Bewilligungen.

Auch Asylberechtigte und subsidiar Schutzberechtigte — und seit April 2023 ukraini-
sche Vertriebene — hatten einen freien Zugang zum Osterreichischen Arbeitsmarkt.

(2) Andere Drittstaatsangehorige, die eine Beschéaftigung in Osterreich aufnehmen
wollten, bendtigten in der Regel eine Aufenthalts— und Arbeitsbewilligung. Je nach
Arbeitskontext und Berufstatigkeit, allfdlligen fritheren Beschéftigungen in Oster-
reich wie auch familiaren Anknlpfungspunkten gab es eine Vielzahl von unterschied-
lichen Instrumenten, die einen Aufenthalt und eine Beschéftigung in Osterreich
ermoglichten; die Regelungen dazu fanden sich insbesondere im Auslanderbeschéf-
tigungsgesetz (AuslBG)” und im Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz (NAG)2. Die
Voraussetzungen der einzelnen Instrumente waren ausdifferenziert und komplex.

(3) Wichtige Instrumente der kriterienorientierten Zuwanderung von qualifizierten
Arbeitskraften aus Drittstaaten waren die RWR—Karte und die Blaue Karte EU. Sie
waren als kombinierte Aufenthalts— und Arbeitsbewilligungen ausgestaltet und
berechtigten zu einem —bis zu zwei Jahre — befristeten Aufenthalt in Osterreich
sowie zur Beschéaftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber.

Im Rahmen der gegenstandlichen Gebarungsiberprifung setzte sich der RH mit der
Konzeption, Inanspruchnahme und Administration dieser fir die gesteuerte Zuwan-
derung von qualifizierten Arbeitskraften in den dsterreichischen Arbeitsmarkt
besonders relevanten Aufenthaltstitel auseinander.

(4) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium wies in seiner Stellungnahme ergén-
zend auf die zahlreichen Ausnahmen im Auslanderbeschéaftigungsgesetz und in der
Ausléanderbeschaftigungsverordnung hin, die zu einem grolRen Teil die Zulassung
Drittstaatsangehoriger zu qualifizierten Tatigkeiten betreffen, wie etwa Top—Mana-
gerinnen und Top—Manager, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forscherin-
nen und Forscher. Diese Ausnahmen wilrden eine wichtige Ergdnzung fir die
qualifizierte Arbeitsmigration auRerhalb der RWR—Karten darstellen, zumal sie
bewilligungsfrei seien.

BGBI. 218/1975i.d.g.F.
BGBI. | 100/2005 i.d.g.F.
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TEIL II:
Rot—Weili—Rot—Karte und Blaue Karte EU —
Konzeption, Ziele, Zuerkennungsvoraussetzungen

Konzeption und Ziele

(1) Die RWR—Karte wurde 2011 mit dem Ziel geschaffen, die Neuzuwanderung quali-
fizierter Arbeitskrafte auf Basis von personenbezogenen und arbeitsmarktpoliti-
schen Kriterien zu ermoglichen und vor allem besonders qualifizierten Personen
eine Option fir eine Zuwanderung nach Osterreich zu erdffnen. Insgesamt sollte der
Beschaftigungsstandort Osterreich damit attraktiver werden.

(2) Die Blaue Karte EU war ein EU-rechtlich vorgegebenes Instrument fiir den Zuzug
insbesondere von Akademikerinnen und Akademikern sowie IT-Fachkraften. Sie
ermoglichte eine Tatigkeit bis zu 90 Tage auch in anderen Mitgliedstaaten.

(3) Zur Zeit der Gebarungsiberprifung standen Drittstaatsangehorigen fir die
Aufnahme einer unselbststindigen Erwerbstatigkeit in Osterreich — sofern sie nicht
in ein spezielles, in der Regel vereinfachtes Bewilligungsregime fielen (z.B. Forscher,
Diplomaten, Kinstler) — finf Varianten der RWR—Karte und die Blaue Karte EU zur
Verflgung®:

Blaue Karte EU,

RWR—Karte fir besonders Hochqualifizierte,

RWR—Karte fur Fachkréfte in Mangelberufen,

RWR—Karte fir sonstige (unselbststdndige) Schlusselkrafte,
RWR—Karte fur Studienabsolventen und

RWR—Karte fir Stammmitarbeiter.

Die Kartenvarianten unterschieden sich durch unterschiedlich strenge Anforderun-
gen in mehreren Anforderungsdimensionen, wie insbesondere Ausbildung, Berufs-
erfahrung, Mindesteinkommen, Sprachkenntnisse und Alter (TZ 6).

Daneben bestanden zwei RWR—Kartenvarianten fiir selbststandige Erwerbstatigkeit: fur Start—up—Grinder
und fur selbststandige Schlusselkrafte. Diese Kartenvarianten spielten nur eine sehr untergeordnete Rolle
(zwei aufrechte Karten fir Start—up—Grinder und 58 fir selbststandige Schlusselkrafte im Jahr 2022); der
Fokus lag dabei nicht auf der Minderung des Fachkraftemangels. Sie waren daher nicht Gegenstand dieser
Gebarungsuberprifung.
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(4) Die RWR—Karte und die Blaue Karte EU waren als Erstbewilligungen zur Arbeits-
aufnahme in Osterreich konzipiert.

Sie konnten im Weiteren einen Weg hin zu einem Daueraufenthalt in Osterreich
ermoglichen: Inhaberinnen und Inhaber einer RWR—Karte oder Blauen Karte EU
konnten nach frihestens zwei Jahren ein weiteres aufenthaltsrechtliches Instru-
ment flr Drittstaatsangehorige, die RWR—Karte plus, beantragen. Voraussetzungen
far die Erteilung einer RWR—Karte plus waren u.a., dass die Person zumindest
21 Monate (innerhalb der letzten 24 Monate) in Osterreich beschaftigt war', eine
ortslibliche Unterkunft sowie einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen
konnte. Die RWR—Karte plus ermoglichte einen unbeschrankten Zugang zum Oster-
reichischen Arbeitsmarkt (keine Bindung an einen bestimmten Arbeitgeber). Nach
grundséatzlich finf Jahren der legalen, ununterbrochenen Niederlassung in Oster-
reich konnte ein Daueraufenthalt in Osterreich beantragt werden.

Ein Familiennachzug war bereits von Beginn des Aufenthalts der Karteninhaberin
bzw. des Karteninhabers an méglich und konnte zusammen mit der RWR—Karte bzw.
Blauen Karte EU beantragt werden; Voraussetzungen waren u.a. eine ortstbliche
Unterkunft und der gesicherte Lebensunterhalt der Familie. Weiters mussten Fami-
lienangehorige in der Regel elementare Deutschkenntnisse (auf A1-Niveau™) nach-
weisen.

(5) Asylwerberinnen und —werber hatten keinen Zugang zum Instrument der RWR—
Karte. Diese Personengruppe konnte auch bei Erflllung der Voraussetzungen der
RWR—Karte eine solche erst nach Zuriickziehung des Asylantrags und Ausreise aus
Osterreich beantragen. Das Innenministerium erachtete diese Schranke als erforder-
lich, um legale und illegale Zuwanderung strikt auseinanderzuhalten und insbeson-
dere keine Anreize fir illegale Zuwanderung zu schaffen.

Das Gesamtsystem der kriterienorientierten Zuwanderung war mit den vielen
verschiedenen rechtlichen Zugangswegen zum 0Osterreichischen Arbeitsmarkt
komplex; die unterschiedlichen Kartenvarianten hatten grundsétzlich den Vorteil, fir
verschiedene Bedarfskonstellationen ausdifferenzierte Zugangsmoglichkeiten zu
schaffen. Der RH gab allerdings zu bedenken, dass die Varianten schwer voneinan-
der abgrenzbar waren und sich in ihren Zielgruppen und Anforderungen vielfach
Uberschnitten (TZ 6).

Der RH betonte, dass ein effizientes rechtliches Instrument fiir eine geordnete
Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskraften zur Zeit der Gebarungstberprifung
aufgrund des sich anspannenden Problems des Fachkraftemangels fir die Sicherung

Zeiten der Bildungs— oder Elternkarenz waren anrechenbar (§ 20e Abs. 2 AusIBG).

Al-Niveau: Sprachkenntnisse zur elementaren Sprachverwendung auf einfachstem Niveau gemal dem
Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmen flir Sprachen
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und Stirkung des Wirtschaftsstandortes Osterreich zusatzlich an Bedeutung
gewann.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium hob in seiner Stellungnahme hervor, dass
die RWR—Karte im Jahr 2011 nach Prifung der Zuwanderungsmodelle anderer
Lander, im Speziellen des Modells von Kanada, und auf Basis eines gemeinsamen
Konzepts der Sozialpartner eingefiihrt worden sei. Seither sei das Instrument in zahl-
reichen Novellen kontinuierlich gedndert und seien behoérdliche Verfahren verbes-
sert worden.

Es sei entsprechend der Zielsetzung des Systems gelungen, mit der RWR—Karte und
der Blauen Karte EU Uberwiegend qualifizierte Arbeitskrafte in allen RWR—Katego-
rien (mit Ausnahme der Stammmitarbeiter) ins Land zu holen und am Arbeitsmarkt
zu halten. Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium teile die Einschatzung des RH,
dass die Zuwanderung von qualifizierten Drittstaatsangehorigen nur eine von vielen
Malnahmen zur Minderung des Fachkraftemangels darstelle, die aber angesichts
des angespannten Fachkradftebedarfs zusatzlich an Bedeutung gewonnen habe. Sie
misse von einer bereits initiilerten Anwerbungsoffensive begleitet werden.

Wesentliche Anderungen seit Einfihrung 2011

(1) Das Kartenregime flr qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt tber die
RWR—Karte und Blaue Karte EU wurde seit der Einfihrung mehrfach novelliert. Die
Novellen brachten folgende wesentliche Anderungen in Bezug auf die Kartenvarian-
ten fir unselbststandig Erwerbstatige:

2013 mit Inkrafttreten ab Anfang 2014: Antragstellung (auch) durch den kiinftigen

Arbeitgeber im Inland moglich,*

2017 mit Inkrafttreten ab Oktober 2017:

- Ausweitung der maximalen Glltigkeitsdauer der RWR—Karte von einem Jahr auf
grundsatzlich zwei Jahre und gleichzeitig spatere Zugangsmoglichkeit zur RWR—
Karte plus,

- Einbeziehung von Absolventinnen und Absolventen von Bachelor— und Dokto-
ratsstudien in die RWR—Karte fur Studienabsolventen,

- Erhodhung der zu vergebenden Punkte fir Sprachkompetenz und Berufserfah-
rung bei Fachkrdften in Mangelberufen bei gleichbleibenden Anforderungen,
geringere Gewichtung der Dimension Alter,™

§ 20d AuslIBG, BGBI. 1 72/2013
BGBI. 1 66/2017, BGBI. | 84/2017 (mit Fehler im Gesetzgebungsverfahren, saniert durch BGBI. | 145/2017)
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2018 mit Inkrafttreten Anfang 2019:

- Erhohung der zu vergebenden Punkte fir Sprachkompetenz und Berufserfah-
rung bei sonstigen (unselbststandigen) Schlisselkraften in Angleichung an die flr
Fachkrafte in Mangelberufen im Jahr 2017 geschaffene Regelung,

- Verordnungsermachtigung zur Festlegung von Mangelberufen auf Bundeslan-
derebene,™

2020 mit Inkrafttreten Ende 2020: Entfall des Nachweises einer ortstblichen Unter-

kunft fur Antragstellende.®™

(2) Mit der am 1. Oktober 2022 in Kraft getretenen Reform wurde der Zugang weiter
erleichtert.’® Anderungen betrafen insbesondere

den Entfall eines Nachweises, dass der Aufenthalt zu keiner finanziellen Belastung
einer Gebietskorperschaft flihren kénnte, d.h., dass der Lebensunterhalt der Antrag-
stellenden in Osterreich gesichert ist,

den Entfall der Anforderung eines — Gber dem Kollektivvertrag liegenden — gesetz-
lichen Mindestgehalts bei der RWR—Karte fur Studienabsolventen; teilweise Absen-
kung des gesetzlichen Mindestgehalts bei sonstigen (unselbststandigen) Schlissel-
kréften (altersunabhéngig mindestens 50 % der monatlichen Hochstbeitragsgrund-
lage nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz", 2023: 2.925 EUR brutto),
die Ausdehnung der Giiltigkeit von erworbenen Sprachzertifikaten auf finf Jahre
(statt einem Jahr),

die Ermoglichung der Antragstellung flr eine Aufenthaltsbewilligung auch fir Fami-
lienangehorige durch den Arbeitgeber der kiinftigen Arbeitskraft,

die Hoherbewertung der abgeschlossenen Berufsausbildung bei Fachkraften in
Mangelberufen; mehr Punkte fir altere Fachkrafte in Mangelberufen; Zusatzpunkte
fir Englischkenntnisse, wenn die vorherrschende Unternehmenssprache Englisch war,
die Anerkennung bereits einer halbjahrigen Berufserfahrung (statt nur ganzjéhriger
Berufserfahrung),

die erweiterte Anerkennung von Berufserfahrung bei sonstigen (unselbststéandigen)
Schlusselkraften (Berufserfahrung musste nicht mehr ausbildungsadaquat sein),
Erleichterungen bei der Blauen Karte EU, wie Entfall des Erfordernisses eines Hoch-
schulstudiums fir IKT—Fachkrafte und Absenkung des Mindestgehalts (von
4.757 EUR brutto monatlich auf 3.257 EUR brutto monatlich fiir das Jahr 2023)
sowie

die Einfihrung einer RWR—Karte fir (beim AMS registrierte) Stammsaisoniers in
Landwirtschaft und Tourismus (RWR—Karte fir Stammmitarbeiter, TZ 6).

BGBI. 1 94/2018; davor Aufhebung einer Wortfolge in § 12b sowie der Anlage C des AusIBG durch den Verfas-
sungsgerichtshof (13. Dezember 2017, G 281/2017)

BGBI. | 145/2020
BGBI. | 106/2022
BGBI. 189/1955 i.d.g.F.
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Auch wurde mit der Novelle 2022 die bei der ABA bereits seit Herbst 2019 einge-
richtete Servicestelle fir die RWR—Karte zur Beratung und Unterstltzung von
Antragstellenden und Unternehmen gesetzlich explizit verankert.

Ferner wurde 2022 mit einer weiteren Novelle eine Inlandsantragstellung auch mit
Touristenvisum ermoglicht.'®

(3) Eine neuerliche Erleichterung betraf eine erweiterte Anerkennung von Fremd-
sprachenkenntnissen (in Kraft getreten am 21. April 2023):

Kenntnisse in den Sprachen Franzosisch, Spanisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
ab B1-Niveau?® wurden mit zusatzlichen Punkten berlcksichtigt.

Die erforderlichen elementaren Deutschkenntnisse fur die RWR—Karte fir Stamm-
mitarbeiter wurden von A2— auf A1-Niveau abgesenkt.

(4) Inwieweit die gesetzlichen Erleichterungen bei den Antragsvoraussetzungen eine
entscheidende Rolle fir die Attraktivitdt und Zugénglichkeit der RWR—Karte fir
qualifizierte Fachkrafte spielten, war mangels diesbezlglicher systematischer Analy-
sen und Studien unklar.

(1) Der RH hob hervor, dass das Instrument der RWR—Karte seit seiner Einfih-
rung 2011 vielfach novelliert wurde, Gberwiegend mit dem Ziel, Hirden fur qualifi-
zierte Zuwanderung abzubauen.

Der RH merkte kritisch an, dass es kaum objektivierte Erkenntnisse zu den Fragen
gab, welche qualitativen Anforderungen und administrativen Abldufe die malRgebli-
chen Hurden fir die geordnete qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten darstell-
ten, und welche Wirkungen die gesetzlichen Anderungen in der Praxis hatten.

Als Erleichterungen in der Administration sahen die abwickelnden Stellen (Aufent-
haltsbehorden und AMS) jedenfalls die Moglichkeit der Antragstellung durch den
kiinftigen Arbeitgeber wie auch die Anerkennung von erworbenen Sprachzertifika-
ten fUr eine Dauer von finf Jahren ab Ausstellung und den Entfall des Nachweises
einer ortstblichen Unterkunft bereits bei Antragstellung an.

Der RH wies allerdings auch auf die auBerhalb des rechtlichen Anforderungsrah-
mens liegenden Hirden hin, wie die Schwierigkeit des Zugangs Osterreichischer
Unternehmen zu Arbeitswilligen in Drittstaaten (Matching im Ausland); auch die

BGBI. 1 153/2022 (in Kraft getreten am 21. Oktober 2022)

BGBI. 143/2023; A2—Niveau zur vertieften elementaren Sprachverwendung gemaR dem Gemeinsamen Euro-
paischen Referenzrahmen flr Sprachen

B1-Niveau: Sprachkenntnisse zur selbststandigen Sprachverwendung gemaR dem Gemeinsamen Europai-
schen Referenzrahmen fiir Sprachen
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Schwierigkeit der Wohnraumsuche und Unklarheiten hinsichtlich der Zuldssigkeit
des Familiennachzugs und nicht zuletzt Sprachbarrieren beeintrachtigten in der
Praxis die Attraktivitdt eines Landes flr qualifizierte Arbeitskrafte.?

(2) Der RH wies darauf hin, dass mit der Einflhrung der RWR—Karte fir Stammmit-
arbeiter von dem bis 2022 verfolgten Fokus auf die Zielgruppe von qualifizierten
Arbeitskraften abgegangen wurde: Saisonarbeitskrafte in der Landwirtschaft und im
Tourismus waren in der Regel wenig qualifizierte Personen. Die neue RWR—Karte
stellte fir diese Personengruppe auch sehr niedrige Anforderungen an Sprachkennt-
nisse. Mit der Kartenvariante fir Stammmitarbeiter wurde fiir diese typischerweise
niedrig qualifizierte Personengruppe mit Sprachkenntnissen, die nicht Gber ein
Anfanger—Niveau hinausgehen, eine eigene — in der Folge auch langfristige — Migra-
tionsoption eréffnet (TZ 4).

Laut Stellungnahme des Arbeitsministeriums werde die Frage, in welchem AusmafR
die letzten Gesetzesnovellen zur Attraktivierung der RWR—Karte beitragen wirden
und welche allenfalls noch vorhandenen Hirden fiir eine geordnete qualifizierte
Zuwanderung bestlinden, Gegenstand nachfolgender Evaluierungen sein. Fir diese
sei jedoch ein langerer Beobachtungszeitraum erforderlich.

Siehe auch RH-Bericht , Bestandsaufnahme Fachkraftemangel, der im Frihjahr 2024 gesondert vorgelegt
wird.
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Zuerkennungsvoraussetzungen

(1) Die folgende Tabelle bietet eine Ubersicht tiber die wesentlichen Voraussetzun-

gen flr die Zuerkennung einer RWR—Karte und Blauen Karte EU:

Tabelle 1:

Wesentliche Voraussetzungen der Rot—WeilR—Rot—Karten fur unselbststandig Beschaf-

tigte und der Blauen Karte EU — vereinfachte Darstellung (Stand Juni 2023)

Rot—WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU

allgemeine Voraussetzungen

Zusage fir ein konkretes Arbeitsverhaltnis

keine sicherheitspolizeilichen/fremdenpolizeilichen Ausschlussgriinde

keine arbeitsrechtlichen Ausschlussgriinde, insbesondere keine wiederholte illegale Beschaftigung
(Arbeitgeber— oder Arbeitnehmerseite)

Nachweis einer ortsiiblichen Unterkunft in Osterreich; Nachweis ausreichender Unterhaltsmittel

Rechts-
grundlage

Mindest-
entlohnung
(brutto)

Punkte-
system —
geforderte
Punktezahl

Blaue Karte EU

§ 12c AusIBG,
§ 42 NAG

3.257 EUR/
Monat

nein

Rot—WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU

Voraussetzungen je Kartenvariante

fiir besonders
Hochqualifizierte

§12 und
Anlage A AuslIBG,
§ 41 NAG

Kollektivvertrag

ja, mindestens 70
von 100 Punkten

Rot—WeiR—Rot—Karte

fur Fachkrafte HIT EEmE

in Mangel- (UTSEI.bSt_
berufen el
Schlusselkrafte
§§ 12a, 13 § 12b und
und Anlage B
Anlage C AuslIBG,
AusIBG, § 41 NAG
§ 41 NAG
Kollektivver-
trag‘(zuzugllch 2.925 EUR/
betriebs- Monat
Ublicher Uber-
zahlung)

ja, mindestens 55 von 90 Punkten

www.parlament.gv.at

fiir Studien-
absolventen

§ 12b AuslBG,
§ 41 NAG

Kollektiv-
vertrag

nein

ja

ja

nein

flir Stamm-
mitarbeiter

§ 12d AusIBG,
§ 41 NAG

Kollektiv-
vertrag

nein
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Rot—WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU

Voraussetzungen je Kartenvariante

Rot—WeiR—Rot—Karte

fr Fachkrafte

flr sonstige

Blaue Karte EU fir besonders in Mangel- (unselbst- fur Studien- fur Stamm-
Hochqualifizierte & standige) absolventen mitarbeiter
berufen . w
Schlusselkréfte
Berlicksichtigung
im Punktesystem:
— Studium
— Berufserfah- Bertcksichtigung
rung im Punktesystem:
!ns_k‘Jesond.ere — Studium und
in Osterreich Beruf bil formale
: ~ erufsausbil- )
Hochschulstu- ausbildungs- dung in einem Berufsaus- Studienab- in vorangegan-
dium mit drei- adaquat oder in Maneelberuf: bildung genen zwei
. jéhriger Min- Flihrungsposi- e ’ ) sghlus's an Kalenderjahren
Ausbildungs- . ti Bertck- — spezielle einer inlandi- )

X destdauer; on - A . . mindestens
erfordernis/ — Forschungs— sichtigung Kenntnisse schen Universi- sieben Monate
Berufs- fuf IKT—Fach— ) und Innofati- ausbildungs- oder Fertigkei-  tat, Fachhoch- Als registrierter
erfahrungs- k.rafte. Nachwels onstitickeiten adaquater ten ohne for-  schule oder Stamrgnsaiso-
erfordernis ~ €iner mindes- ‘g Berufserfah- malen Ausbil-  akkreditierten 7.5

tens (:]T?u‘ahrlgen —Auszeichnun- rungim dungsnachweis = Privatuniversi- :(;crf:nbesscs'ar'_f
einschlagigen .. -
Berufser%aghrung g?n . Punktesystem _ Zusatzpunkte  tat tigt
— Fihrungsposi- fiir im Profi-
tion mit hohem sport Tatige
Ietztjahrlgem — Berufs-
Bruttojahres-
) erfahrung
einkommen
Ausbildung in
Zusammenhang
mit Tatigkeit
Deutsch oder Deutsch: Punkte fur
Englisch: Punkte Niveau Al bis B1
Sprach- i fur Niveau Al Englisch: Punkte fur i Deutsch:
kenntnisse eine bzw. A2 Niveau A2 bzw. B1 eine Niveau Al
Spanisch, Franzésisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch:
Punkte je Sprache fiir Niveau B1
absteigend absteigend bsteizend
Punkte nach Punkte nach ‘; Slft'ge” A
Alter keine Alter Alter (bis 30/ unkte nach = yeine
. ) . : Alter (bis 30 / bis
(bis 35/ bis 40/  bis 40/ bis
. 40 Jahre)
bis 45 Jahre) 50 Jahre)
Ersatzkraft-
verfahren
(Eignung ja
einer vorge- (mit nein ja nein
merkten Ausnahmen)
arbeitslosen
Person)

AusIBG = Auslanderbeschaftigungsgesetz
NAG = Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz

Quellen: AusIBG; NAG; migration.gv.at; oesterreich.gv.at; Zusammenstellung: RH
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Die Kartenvarianten stellten unterschiedlich strenge Anforderungen in mehreren
Anforderungsdimensionen:

Gehalt:

Flr zwei der Kartenvarianten (Blaue Karte EU und RWR—Karte fiir sonstige Schlissel-
krafte) bestanden Mindesteinkommensanforderungen Uber der bloRen Einhaltung
des Kollektivvertrags.

Die Einkommensanforderung bei der Blauen Karte EU von monatlich Gber
3.200 EUR brutto lag im Bereich des Medianeinkommens fir Vollzeitbeschaftigte in
Osterreich (3.252 EUR brutto monatlich). Das gesetzliche Mindesteinkommen von
rd. 2.900 EUR bei der RWR—Karte fiir sonstige (unselbststandige) Schlusselkréfte lag
unter dem Medianeinkommen fiir Vollzeitbeschéftigte in Osterreich insgesamt und
auch unter dem Medianeinkommen von Handwerksberufen (3.007 EUR brutto
monatlich im Median).

Bei den anderen Kartenvarianten reichte die Einhaltung des Kollektivvertrags (RWR—
Karten fur besonders Hochqualifizierte, Fachkrafte in Mangelberufen, Studienabsol-
venten und Stammmitarbeiter).

Ausbildung:

Drei Kartenvarianten fokussierten auf eine akademische Ausbildung (Blaue Karte EU,
RWR—Karten flr besonders Hochqualifizierte und Studienabsolventen); die RWR—
Karte fUr Fachkrafte in Mangelberufen erforderte zumindest eine mit einem Oster-
reichischen Lehrabschluss vergleichbare formale Ausbildung.

Manche Kartenvarianten forderten eine Beschéftigung entsprechend der Ausbil-
dung (z.B. RWR—Karten flr Fachkrafte in Mangelberufen, besonders Hochqualifi-
zierte); andere Varianten forderten keinen Zusammenhang von Ausbildung und
beabsichtigter Beschaftigung (z.B. RWR—Karte flr Studienabsolventen).

Berufserfahrung:

Einige Kartenvarianten erforderten ausbildungsadaquate Berufserfahrung (z.B.
RWR-Karten fur besonders Hochqualifizierte und Fachkrafte im Mangelberufen),
andere Kartenvarianten anerkannten jede Berufserfahrung (z.B. RWR—Karte fir
sonstige (unselbststandige) Schlisselkréfte); auch die Berufserfahrung in Osterreich
und im Ausland wurde je Variante mit unterschiedlichen Punkten gewichtet (z.B. bei
der RWR—Karte fir besonders Hochqualifizierte fir eine sechsmonatige Berufser-
fahrung in Osterreich zehn Punkte, fiir eine weitere halbjahrige Berufserfahrung im
In— oder Ausland ein Punkt; bei der RWR—Karte flir Fachkrafte in Mangelberufen
waren es zwei Punkte pro halbjahrige Berufserfahrung in Osterreich und ein Punkt
flr eine halbjahrige Berufserfahrung im Ausland). Bei der RWR—Karte fiir Studienab-
solventen war die Berufserfahrung kein Kriterium.
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Sprachkenntnisse:
Punkte fir Deutsch—Sprachkenntnisse waren bereits mit elementarem Sprachniveau
(A1, A2) erreichbar; ein Sprachniveau ab B2% war bei allen Varianten unbeachtlich.

Alter:

In den drei Kartenvarianten mit Punktesystem wurde das Alter in die Punktebewer-
tung einbezogen — je Variante mit unterschiedlichen Punkten, wobei ein jingeres
Alter stets mehr Punkte brachte als ein hoheres Alter; wéhrend bei der RWR—Karte
far Fachkrafte in Mangelberufen noch bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres
Punkte zu erreichen waren, erhielten Kartenwerbende der RWR—Karte flir sonstige
(unselbststandige) Schlisselkrafte nur bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres
Punkte. Fir die Blaue Karte EU wie auch die RWR—Karten fur Studienabsolventen
und Stammmitarbeiter spielte das Alter keine Rolle.

Ersatzkraftverfahren:

Die RWR—Karte fir sonstige (unselbststandige) Schlusselkrafte und die Blaue Karte
EU hatten —im Unterschied zu den Ubrigen Kartenvarianten auch die Durchfiihrung
eines Ersatzkraftverfahrens als Voraussetzung; d.h., es war zu priifen, ob die konkrete
Stelle durch eine geeignete arbeitslose Person besetzt werden konnte. Nach den
Feststellungen des RH spielte das Ersatzkraftverfahren in der Praxis nur eine unter-
geordnete Rolle.

Die Anforderungen waren teilweise zwingend, teilweise unterlagen sie einer Bewer-
tung im Punktesystem. Ein Punktesystem war fir die RWR—Karten fiir besonders
Hochqualifizierte, Fachkrafte in Mangelberufen und sonstige (unselbststandige)
Schlisselkrafte vorgegeben, nicht aber fir die RWR—Karten fir Studienabsolventen
und Stammmitarbeiter wie auch fir die Blaue Karte EU.

(2) Die 2003 mit dem Ziel der besseren Integration von Migrantinnen und Migranten
geschaffenen —und in den Jahren 2011 und 2017 weiter ausgebauten — Vorgaben
zur Integrationsvereinbarung, die Drittstaatsangehorige zum Erwerb von Kenntnis-
sen der deutschen Sprache auf A2—Niveau wie auch von Kenntnissen der demokra-
tischen Ordnung verpflichteten, waren auf Inhaberinnen und Inhaber einer
RWR—Karte und Blauen Karte EU nicht anzuwenden.

(1) Der RH hielt fest, dass die RWR—Kartenvarianten und die Blaue Karte EU ein hoch
ausdifferenziertes System verschieden strenger Anforderungen in unterschiedlichen
Anforderungsdimensionen, wie Ausbildung, Berufserfahrung, Mindesteinkommen,
darstellten. Die abgestuften und ausdifferenzierten Bewilligungskriterien machten

B2—Niveau: Sprachkenntnisse zur vertieften selbststéandigen Sprachverwendung gemafl dem Gemeinsamen
Europaischen Referenzrahmen fiir Sprachen
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das System der kriterienorientierten Arbeitsmigration komplex und beeintrachtigten
die Verstandlichkeit. Das System kombinierte die grundsatzlich aus arbeitsmarktpo-
litischer Sicht nachvollziehbaren Kriterien einer formalen Ausbildung mit Berufser-
fahrung sowie einem bestimmten Mindesteinkommen und berUcksichtigte gleich-
zeitig die Verflgbarkeit von Arbeitskraften am Gsterreichischen Arbeitsmarkt (Gber
die Mangelberufsliste bzw. das Ersatzkraftverfahren). Die verschiedenen Varianten
waren allerdings schwer voneinander abgrenzbar, zumal es bei den ausbildungs—
und kenntnisbezogenen Anforderungen vielfach Uberschneidungen gab und die
Zielgruppen der verschiedenen Varianten Uberlappend waren. Flr Antragstellende
war es schwierig, zu erkennen, welche Variante der RWR—Karte sie beantragen soll-
ten. Gleichzeitig war das System insofern unflexibel, als der Antrag fir eine konkrete
Variante gestellt werden musste und mit besonders hohen Qualifikationen in einer
Dimension (z.B. besonders hohem Einkommen) Defizite in einer anderen Dimension
kaum ausgleichbar waren.

Tendenziell waren mit den Anforderungen folgende Zielgruppen je Kartenvariante
angesprochen:

Tabelle 2: Zielgruppen Rot—WeiR—Rot—Karten (fuir unselbststandig Beschaftigte)
und Blaue Karte EU

Kartenvarianten ‘ Zielgruppen

Blaue Karte EU

Rot—Weilk—Rot—Karte

Akademikerinnen und Akademiker, IT-Fachkrafte

Akademikerinnen und Akademiker, Fihrungskrafte auch ohne formale

fir besonders Hochqualifizierte Qualifikation

Rot—Weilk—Rot—Karte

Arbeitskrafte fir Mangelberufe mit formaler Berufsqualifikation,

flr Fachkrafte in Mangelberufen z.B. Technikerinnen und Techniker, Pflegerinnen und Pfleger

Rot—WeilR—Rot—Karte

Technikerinnen und Techniker, leitende Funktionen; Profisportlerinnen und

flr sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte —sportler

Rot—WeilR—Rot—Karte
flr Studienabsolvente

Rot—Weilk—Rot—Karte
flr Stammmitarbeiter

37

" Akademikerinnen und Akademiker mit Osterreichischem Studienabschluss

Arbeitskrafte fur Landwirtschaft und Tourismus

Quelle: AusIBG; Zusammenstellung: RH

Der RH gab zu bedenken, dass die im Detail kleinteiligen Ausdifferenzierungen je
Variante (teilweise Uber Punktesysteme mit je Variante unterschiedlichen Detail-
kriterien und unterschiedlichen Gewichtungen von Kriterien) das System fur Antrag-
stellende schwer Uberblickbar machten.
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Der RH empfahl dem Arbeitsministerium und dem Innenministerium, im Sinne der
Transparenz und besseren Verstandlichkeit Schritte in Richtung einer Vereinfachung
sowie allenfalls auch Flexibilisierung des Systems zu setzen:

Moglich waren eine klarere Strukturierung der Voraussetzungen und deutlichere

Abgrenzung der Varianten voneinander, z.B. im Sinne einer klareren Abgrenzung der

Zielgruppen und einer darauf abgestimmten Konzeption und Gewichtung der Krite-

rien.

Denkbar ware aber auch ein flexibleres System, das

- als Basis die Erfullung von Mindestkriterien vorsieht und

- in einem Punktesystem mittels einer Gesamtbeurteilung die fir eine Integration
in den 6sterreichischen Arbeitsmarkt besonders relevanten Kriterien, wie formale
Ausbildung, Gehalt und Sprachkenntnisse, zusammenfihrt.

(2) Der RH hielt fest, dass die Anforderungen der RWR—Karte an Deutsch—Sprach-
kenntnisse (wie auch an Englisch—Sprachkenntnisse) sehr gering waren. Die gefor-
derten Sprachkenntnisse beschrankten sich grundsatzlich auf ein elementares
Sprachanwendungsniveau (A—Niveau: alltdgliche, einfache Ausdriicke und Sétze;
sehr simple Sprachanwendung); neben und alternativ zu Deutsch wurden im Punk-
tesystem auch Sprachkenntnisse in Englisch und —seit 2023 auch — in Spanisch,
Franzdsisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch anerkannt. Eine Studie der OECD* zur
Arbeitsmigration in Osterreich aus dem Jahr 2014 hatte dazu festgehalten, dass
Deutschkenntnisse auf dem 0Osterreichischen Arbeitsmarkt wichtig sind, diese
jedoch im Punktesystem nicht entsprechend stark gewichtet waren.

Der RH empfahl dem Arbeitsministerium, ankntpfend an seine Empfehlung zur
Vereinfachung und Flexibilisierung des Systems im Sinne der Anerkennung von die
Arbeitsmarktintegration fordernden Faktoren besonders gute Deutsch—Sprach-
kenntnisse punktemaRig starker zu berlcksichtigen.

(3) Der RH wies darauf hin, dass die RWR—Karte nicht zuganglich war flr Arbeits-
krafte in einem niedrigeren Qualifikationsbereich, insbesondere solche ohne beson-
dere formale Qualifikation, wie Fahrerinnen und Fahrer fur 6ffentliche Verkehrsmittel
oder Lkw, die in der Regel auch in ihrem Lohnniveau nicht die Schwelle der RWR—
Kartenvariante fir sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte erreichten. Dies war
aus der Zielsetzung der RWR—Karte als Instrument einer qualifizierten Zuwanderung
nachvollziehbar. Das Instrument war — mit Ausnahme der 2022 geschaffenen Vari-
ante fir Stammmitarbeiter — nicht flr einen Arbeitsmarkt mit Mangel bei niedrig
qualifizierten und niedrig entlohnten Tatigkeiten konzipiert.

OECD, Recruiting Immigrant Workers: Austria (2014)
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(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium unterstrich in seiner Stellungnahme,
dass die RWR—Karte nicht fur einen Arbeitsmarkt mit Mangel an niedrig qualifizier-
ten und niedrig entlohnten Arbeitskraften ausgerichtet sei. Es gehe um die Anwer-
bung und Zuwanderung qualifizierter Fach— und Schlisselkrafte. Der Gesetzgeber
habe ganz bewusst mehrere Zulassungsschienen mit differenzierten Zulassungskri-
terien eroffnet, um ein moglichst flexibles System zur Verflgung zu stellen, in dem
auch zwischen den einzelnen Schienen gewechselt werden kénne.

Keine besondere Verbesserung gegenliber dem bestehenden System sehe das
Arbeits— und Wirtschaftsministerium im zweiten Vorschlag des RH betreffend ein
Punktesystem mit einer Gesamtbeurteilung von flr eine Integration in den &sterrei-
chischen Arbeitsmarkt besonders relevanten Kriterien. Schon jetzt seien die allge-
meinen Zulassungskriterien fur alle Zielgruppen weitgehend einheitlich und fir die
einzelnen RWR—Karten nach dem angesprochenen Personenkreis ausdifferenziert.
Die unterschiedlichen RWR—Karten hatten den Vorteil, dass Interessierten mehrere
Optionen offen stiinden.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium werde aber die Empfehlung des RH
gemeinsam mit dem Innenministerium sorgfaltig priifen und in die weiteren Uber-
legungen zur Verbesserung des Systems einflieRen lassen.

In den Jahren 2017 und 2018 seien Deutschkenntnisse bereits aufgewertet worden.
In den letzten Jahren habe der Gesetzgeber der Vielfalt von Sprachkenntnissen
mehr Gewicht verliehen, zumal grolle Unternehmen darauf hingewiesen hatten,
dass sie Fachkrafte gerade wegen ihrer muttersprachlichen Kenntnisse beschaftigen
wollten und Deutsch im jeweiligen Arbeitsumfeld keine zentrale Rolle spiele. Daher
seien bei der RWR—Karte flr sonstige unselbststandige Schlisselkrafte Zusatzpunkte
far Englischkenntnisse eingefihrt worden, sofern Englisch die vorherrschende
Unternehmenssprache sei. 2023 seien Franzosisch, Spanisch und Bosnisch/Kroa-
tisch/Serbisch als zusatzliche Sprachen aufgenommen worden. Es bleibe abzuwar-
ten, wie sich diese Erweiterung auf das Anwerbeverhalten der Betriebe und auf die
Antragszahlen auswirke.

(2) Das Innenministerium sagte in seiner Stellungnahme zu, die Empfehlung des RH
zur Verbesserung der Verstandlichkeit, Vereinfachung und allenfalls Flexibilisierung
des Systems der RWR—Karte sowie die zielfihrende weitere Vorgangsweise gemein-
sam mit dem Arbeits— und Wirtschaftsministerium zu erértern.

Der RH wies gegenilber dem Arbeits— und Wirtschaftsministerium darauf hin, dass
die verschiedenen Varianten der RWR—Karte schwer voneinander abgrenzbar waren.
Die im Detail kleinteiligen Ausdifferenzierungen je Variante (teilweise Gber Punkte-
systeme mit je Variante unterschiedlichen Detailkriterien und unterschiedlichen
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Gewichtungen von Kriterien) machten das System fir Antragstellende schwer Uber-
blickbar.

Zudem hielt der RH fest, dass die Anforderungen der RWR—Karte an Deutsch—
Sprachkenntnisse, wie auch an Englisch—Sprachkenntnisse, zur Zeit der Gebarungs-
Uberprifung und auch noch Anfang 2024 bei einem A2— bzw. B1-Niveau lagen und
damit sehr gering waren.

(1) Gesetzlich nicht geregelt war, ob flr den Erwerb einer RWR—Karte oder Blauen
Karte EU eine Teilzeitbeschaftigung ausreichend und bis zu welchem Stundenaus-
maR diese zuzulassen war.

Das Arbeitsministerium erachtete eine Teilzeitbeschaftigung der Karteninhaberin-
nen und —inhaber im Hinblick auf die Zielsetzung des Zuwanderungssystems, einen
Arbeitskraftemangel im Inland auszugleichen, aus arbeitsmarktpolitischer Sicht als
tendenziell unzweckmafig. Die Erldsse des Arbeitsministeriums sahen durchwegs
vor, dass bei den Kartenvarianten, die ein Mindestentgelt vorsahen (Blaue Karte EU,
sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte) auch im Falle der Teilzeitbeschaftigung
das Mindestentgelt zu erreichen war. Fiir Kartenvarianten, die kein Mindestentgelt
(sondern nur kollektivvertragliche Entlohnung) vorgaben, gingen das Arbeitsminis-
terium und das AMS von einem grundsatzlichen Erfordernis von mindestens
30 Wochenstunden aus.

Bis 2022 war mit der Vorgabe, dass der Lebensunterhalt der Antragstellenden in
Osterreich gesichert sein musste, eine allgemeine Grenze normiert, die auch eine
Grundlage dafir bot, Teilzeitbeschéaftigungen dann zu untersagen, wenn diese zwar
kollektivvertraglich entlohnt wurden, aber durch die geringe Stundenzahl kein
lebensunterhaltssicherndes Entgelt mehr gewahrleisteten. Mit dem Entfall dieser
gesetzlichen Vorgabe seit der Novelle 2022%* gab es keine Norm mebhr, die eine
Teilzeitbeschéaftigung mit nicht lebensunterhaltssicherndem Entgelt eindeutig aus-
schloss.

Die Frage der Teilzeitbeschaftigung stellte sich im Besonderen im Zusammenhang
mit der 2022 geschaffenen Kartenvariante fiir Stammmitarbeiter, die als —in der
Regel — gering qualifizierte Arbeitskrafte auch bei kollektivvertraglicher Entlohnung
im Falle einer Teilzeitbeschaftigung kein lebensunterhaltssicherndes Entgelt errei-
chen werden.

(2) Eine Auswertung des RH aus den Daten des AMS zeigte, dass 99 % der Personen,
die 2022 eine RWR—Karte oder Blaue Karte EU erhielten, auf ihren Antrdagen eine

wochentliche Normalarbeitszeit von mehr als 35 Stunden angaben. Die durch-
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schnittliche angegebene Wochenarbeitszeit lag 2022 bei 38,8 Stunden und war fir
alle Kartenvarianten in etwa gleich.

Der RH gab zu bedenken, dass seit der Reform 2022 der Nachweis eines gesicherten
Lebensunterhalts nicht mehr erforderlich war; in Zusammenschau mit dem Fehlen
einer expliziten Regelung zur Frage einer allfalligen Teilzeitbeschaftigung mit der
RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU bestand damit flir die vollziehenden Behorden
keine gesicherte Grundlage, um eine Teilzeitbeschaftigung, die kein lebensunter-
haltssicherndes Einkommen gewahrleistete, zu untersagen.

Der RH empfahl dem Arbeitsministerium und dem Innenministerium, gesetzlich ein
Beschaftigungsausmald vorzusehen, das ein lebensunterhaltssicherndes Entgelt
gewahrleistet und eine entsprechende Adaptierung des Gesetzeswortlauts auszuar-
beiten.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium hob in seiner Stellungnahme hervor,
dass das Zuwanderungssystem RWR—Karte auf die Anwerbung von (hoch—)qualifi-
zierten Arbeitskraften aus Drittstaaten ausgerichtet sei, die mit ihrer Beschaftigung
eine ihrer Qualifikation entsprechende Entlohnung erhalten wiirden. Der Gesetzge-
ber sei davon ausgegangen, dass in der Regel keine RWR—Karten fir Teilzeitkrafte
beantragt wirden, die mit einer entsprechend geringen Entlohnung nicht in der
Lage waren, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie selbststandig zu bestrei-
ten. Das AMS sei angewiesen, auf eine Vollzeitbeschaftigung zu achten und ein
geringeres Stundenausmal nur in Ausnahmefallen zu akzeptieren. Jedenfalls sei
eine existenzsichernde Entlohnung als Zulassungsvoraussetzung zu verlangen. Bei
den oft auch weniger qualifizierten Stammmitarbeitern sei das AMS angehalten, auf
ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis mit einer existenzsichernden Entlohnung zu
achten, die in der Regel Uber eine Vollzeitbeschéaftigung erzielt werden kdnne.

In aller Regel entspreche das Entgelt der RWR—Karteninhaberinnen und —inhaber
(2022 im Median 3.300 EUR) etwa dem mittleren monatlichen dsterreichischen Brut-
toeinkommen von 3.286 EUR und sei demnach zweifelsfrei lebensunterhaltssi-
chernd. Wie auch der RH festgestellt habe, habe die zuletzt erfolgte Absenkung der
gesetzlichen Mindestentlohnung zu einem Absinken des Medianeinkommens der
Karteninhaberinnen und —inhaber gefihrt. Das Arbeits— und Wirtschaftsministe-
rium werde die Entwicklung weiter beobachten und allenfalls gegensteuern.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium habe jedoch im Zuge eines Initiativantrags
zur Anderung des Auslanderbeschaftigungsgesetzes angeregt, gesetzlich klarzustel-
len, dass die beabsichtigte Beschaftigung mindestens 30 Wochenstunden betragen
und ein lebensunterhaltssicherndes Entgelt gewahrleistet werden musse. Der
Gesetzgeber habe allerdings den Vorschlag nicht aufgegriffen. Das Arbeits— und
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Wirtschaftsministerium werde im Rahmen kiinftiger gesetzlicher Anderungen weiter
versuchen, diese gesetzliche Klarstellung zu verankern.

(2) Laut Stellungnahme des Innenministeriums falle die Festlegung der arbeitsrecht-
lichen Voraussetzungen, wie Beschaftigungsausmall und Mindestentgelt, in die
Zustandigkeit des Arbeits— und Wirtschaftsministeriums. Die Prifung des Vorliegens
ausreichender Unterhaltsmittel sei —in Angleichung an die Blaue Karte EU — im
Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz mit einer Novelle Ende 2022 abgeschafft
worden. Im Zentrum sei dabei die Uberlegung gestanden, den Zuzug von dringend
benotigten Fachkraften zu erleichtern. ErfahrungsgemaR wirden Drittstaatsangeho-
rige, die Uber das Qualifikationsniveau fur eine RWR—Karte verfiigten, eine Beschaf-
tigung annehmen, die ein lebensunterhaltssicherndes Entgelt gewdhrleiste. Bei
Beantragung eines Aufenthaltstitels fir Familienangehdrige auf Basis der Familien-
zusammenfihrung (Rot—Weilk—Rot—Karte plus) seien stets ausreichende Unterhalts-
mittel fir die gesamte Familie nachzuweisen; in diesen Féllen werde das Vorliegen
eines ausreichenden Lebensunterhalts geprift.

Der RH wies gegentber dem Arbeits— und Wirtschaftsministerium und dem Innen-
ministerium darauf hin, dass bis Anfang 2024 keine gesicherte gesetzliche Grund-
lage bestand, um RWR—Karten fur Teilzeitbeschéaftigungen zu untersagen, die kein
lebensunterhaltssicherndes Einkommen gewahrleisteten. Eine gesetzliche Klarstel-
lung —im Auslanderbeschaftigungsgesetz oder im Niederlassungs— und Aufenthalts-
gesetz — ware nach Ansicht des RH zur rechtlichen Absicherung der internen Vor-
gaben des Arbeits— und Wirtschaftsministeriums und der Vorgangsweise des AMS
wichtig.
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Dauer und Umfang des Arbeitsmarktzugangs

(1) Die mit der RWR—Karte und Blauen Karte EU eingerdumte Aufenthalts— und
Arbeitsbewilligung war an eine konkrete Beschaftigung bei einem konkreten Arbeit-
geber gebunden. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes entfiel die Voraussetzung des
Aufenthaltstitels, dieser war grundsatzlich abzuerkennen? (TZ 24). Bei einem Wech-

sel des Arbeitgebers war das Vorliegen der Voraussetzungen fiir diesen neuen
Arbeitsplatz zu prifen; die Behorden hatten dabei jene Voraussetzungen zu prifen,
die nicht bereits beim Erstantrag gepriift wurden bzw. bei denen Anderungen
moglich waren.

(2) Die RWR—Karte und die Blaue Karte EU waren grundsatzlich zwei Jahre giiltig. Im
Weiteren bestand die Moglichkeit, eine Rot—Weil—Rot—Karte plus zu beantragen
und spater einen Daueraufenthalt in Osterreich (TZ 4).

Auch ein neuerlicher RWR—Kartenantrag war méglich. Das war in der Praxis insbe-
sondere dann relevant, wenn nach zwei Jahren die Voraussetzungen fiur die Ertei-
lung der Rot—WeilR—Rot—Karte plus nicht gegeben waren (etwa, wenn nicht
21 Monate Beschaftigung innerhalb von 24 Monaten nachgewiesen werden konn-
ten).

Verpflichtung des AMS zur Mitteilung der Nichteinhaltung der fiir die Zulassung maRgeblichen Voraussetzun-
gen (z.B. auch Arbeitsplatzverlust) an die Aufenthaltsbehérden und Verpflichtung der Aufenthaltsbehorden
zur Aberkennung, sofern nicht eine Zweckanderung fir einen anderen Arbeitsplatz zu bewilligen ist (§ 28
Abs. 6 NAG in Verbindung mit § 20d Abs. 2 AusIBG)
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Bedeutung der Mangelberufe
im System der Rot—Weils—Rot—Karte

(1) Auf Basis des § 13 Auslanderbeschéftigungsgesetz hatte der Bundesminister flr
Arbeit und Wirtschaft seit 2012 jahrlich mit der Fachkrédfteverordnung eine Liste
aller bundesweiten Mangelberufe festzulegen. Seit 2019 wurde die Fachkraftever-
ordnung um regionale Mangelberufe (Mangelberufe in einzelnen Bundeslandern)
erweitert.

Die Fachkrafteverordnung (Mangelberufsliste) war zentraler Anknipfungspunkt fir
die am haufigsten in Anspruch genommene RWR—Kartenvariante fir Fachkrafte in
Mangelberufen. Mit ihr legte der Bundesminister fir Arbeit und Wirtschaft fur jedes
Kalenderjahr jene Berufe fest, fir die ein erleichterter Zugang von Fachkréften aus
Drittstaaten Uber die RWR—Karte fir Fachkrafte in Mangelberufen galt.

Als Mangelberufe kamen gesetzlich in Betracht:

Berufe, die grundsatzlich mindestens einen Lehrabschluss erforderten, und

fir die bundesweit oder in einzelnen Bundesldndern pro beim AMS gemeldeter
freier Stelle hochstens 1,8 Arbeitssuchende?® vorgemerkt waren (Stellenandrangs-
ziffer) — bezogen auf die Monate September des Vorvorjahres bis August des Vorjah-
res.

(2) Die erste Mangelberufsliste im Jahr 2012 umfasste 26 bundesweite Mangelbe-
rufe. Seit 2017 stieg die Zahl der Berufe auf der Mangelberufsliste standig an. Im
Jahr 2023% umfasste sie 98 bundesweite Mangelberufe (und damit nahezu viermal
so viele wie 2012) und 56 regionale Mangelberufe. Oberosterreich wies 42 regio-
nale Mangelberufe und damit am meisten von allen Bundeslandern auf. Fir das
Bundesland Wien wurden erstmals im Jahr 2023 zwei regionale Mangelberufe
ausgewiesen.

Insgesamt enthielt die Mangelberufsliste Anfang 2023 154 Mangelberufe.

Berufe mit einer Stellenandrangsziffer von hochstens 1,5 kamen jedenfalls in Betracht; Berufe mit einer Stel-
lenandrangsziffer bis zu 1,8 konnten bercksichtigt werden, wenn ,weitere objektivierbare Mangelindikato-
ren, insbesondere eine erhohte Ausbildungsaktivitat der Betriebe festgestellt werden [konnten] oder der
betreffende Beschaftigungszweig eine Uberdurchschnittlich steigende Lohnentwicklung” auswies.

2023: Verordnung des Bundesministers fur Arbeit und Wirtschaft, mit der fur das Jahr 2023 Mangelberufe
fir die Beschaftigung von auslandischen Fachkraften festgelegt werden (Fachkrafteverordnung 2023),
BGBI. 11 488/2022
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Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Mangelberufe seit der erstmaligen
Erlassung der Fachkrafteverordnung im Jahr 2012:

Abbildung 4:  Entwicklung Mangelberufsliste — bundesweite und regionale Mangelberufe
(2012 bis 2023)

Mangelberufe

(regional)

Mangelberufe

(bundesweit) I I
] I B n s I

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl Berufe jeweils zum 1. Janner des Jahres; Regionale Mangelberufe werden in der Abbildung jeweils nur
einmal ausgewiesen.

Quellen: Fachkrafteverordnungen 2012-2023; Darstellung: RH

(3) Grundlage fur die Festlegung der Mangelberufe war die Stellenandrangsziffer,
die aus den AMS—-Daten und auf Basis der Berufssystematik des AMS ermittelt
wurde. Diese Vorgangsweise gab haufig Anlass zu Kritik: Eine Schwache war, dass die
Stellenandrangsziffer keine prazise MessgroRe fir den Arbeitskraftemangel
darstellte, da sie die Zahl der offenen Stellen insbesondere bei héher qualifizierten
Berufen systematisch unterschatzte?®; dartber hinaus wurde auch kritisiert, dass die
der Mangelberufsliste zugrunde liegende Berufssystematik und die Berufsbezeich-
nungen teilweise veraltet waren, und die Mangelberufe vergangenheitsbezogen
ermittelt wurden.

Eine neue Berufssystematik war im AMS zur Zeit der Gebarungsiberprifung in
Planung. Auch das Arbeitsministerium setzte sich mit der Frage auseinander, ob und

Die Stellenandrangsziffer unterschatzte den tatsachlichen Arbeitskraftebedarf insofern, als nicht alle offenen
Stellen (insbesondere im hochqualifizierten Bereich) bei der Arbeitsmarktverwaltung gemeldet werden.
Andererseits erfasst sie nur beim AMS registrierte Personen und unterschéatzt insofern auch das Arbeitskraf-
teangebot. Insgesamt gingen Expertinnen und Experten von einer systematischen Unterschatzung der offe-
nen Stellen aus. Im Jahr 2022 waren beim AMS im Durchschnitt rd. 125.500 offene Stellen registriert; die
Statistik Austria schatzte die tatsachliche Anzahl der offenen Stellen auf im Durchschnitt rd. 206.500.
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welche anderen bzw. zuséatzlichen Kriterien besser geeignet waren, den langerfristi-
gen Bedarf an Fachkraften aus Drittstaaten treffsicher zu erheben. Es beauftragte im
Jahr 2022 die Statistik Austria in Kooperation mit dem Institut fir Hohere Studien
mit einer Studie zur Entwicklung eines regelméaRigen Fachkraftebedarf—Screenings
fir Osterreich. Der Mitte 2023 vorgelegte Endbericht kam zum Ergebnis, dass durch
die begrenzte Verfligbarkeit von Daten in Osterreich kein einheitliches Modell iber
alle Berufsgruppen zur Erhebung des Fachkraftebedarfs moglich war. Die grundle-
gendste Datenlimitation fiir ein Fachkréftebedarf-Screening in Osterreich war, dass
die Berufe der Erwerbstatigen nicht in den Administrativdaten enthalten waren. Die
Studie wies insbesondere darauf hin, dass offene Akademikerstellen beim AMS
oftmals nicht gemeldet wurden (nur rd. 25 % der Stellen mit einer Ausbildungsan-
forderung Gber Maturaniveau wurden gemeldet). Auch bestimmte Wirtschaftsbe-
reiche, wie ,Information und Kommunikation”, waren durch die beim AMS
gemeldeten offenen Stellen nicht gut abgedeckt. Die Studie betonte, dass fur die
Ermittlung von Mangelberufen eine Vielfalt an Methoden bestand, die allerdings
alle unterschiedliche Schwachen und Limitationen aufwiesen. Die Studie ging davon
aus, dass eine Meldepflicht des Berufs und des ArbeitsstundenausmaRes bei der
Anmeldung von Beschiaftigten beim Dachverband der Sozialversicherungstrager
durch das Unternehmen zweckmaRig ware und darauf aufbauend die Implementie-
rung eines Berufsregisters, in dem Daten zu den ausgelbten Berufen und Arbeits-
stunden erfasst werden. Angeregt wurde weiters eine Erfassung von Kompetenzen
anstatt von Berufen.

(4) Auswertungen des RH indizierten, dass im Jahr 2022 84 % der Berufe, fur die
eine RWR—Karte auf Basis der Mangelberufsliste erteilt wurde, sich bereits 2019 auf
der Mangelberufsliste fanden. Auch die regionalen Mangelberufe spielten nur eine
geringe Rolle bei der Anzahl der erteilten Karten (2022: weniger als 150 Karten).

Die steigende Anzahl der in der Mangelberufsliste erfassten Berufe spiegelte deut-
lich den zunehmenden Fachkrdftemangel wider.

Der RH hob hervor, dass die RWR—Karte fir Fachkrafte in Mangelberufen die zahlen-
malig bedeutendste war (TZ 11). Er anerkannte die Bemihungen um eine opti-

mierte Basis fUr die Ermittlung des Fachkraftebedarfs als Voraussetzung fir diese
Kartenvariante. Der RH wies darauf hin, dass aufgrund von Datenlimitationen in
Osterreich kein einheitliches Modell Uber alle Berufsgruppen zur verldsslichen
Ermittlung des Fachkraftemangels flir bestimmte Berufsfelder bestand und dass die
Stellenandrangsziffer — gerade bei Berufen im hochqualifizierten Bereich — den
Mangel teilweise stark unterschéatzte. Er wies weiters darauf hin, dass die beim AMS
verwendete Berufssystematik nicht mehr aktuell war und nicht immer den géngigen
Berufsbezeichnungen entsprach.
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Der RH wies allerdings auch darauf hin, dass die Limitation im Zugang zur Kartenva-
riante Fachkrafte in Mangelberufen in der Praxis in der Vergleichbarkeit von im
Ausland erworbenen formalen Qualifikationen mit einer Ausbildung in Osterreich,
die mindestens einem Lehrabschluss entsprach, bestand (TZ 6).

Der RH verwies auf seine Empfehlung in TZ 6 zur Vereinfachung sowie allenfalls auch
Flexibilisierung des Systems der RWR—Karte.

Er empfahl dem Arbeitsministerium und dem AMS, die nicht mehr aktuelle Berufs-
systematik zu Uberarbeiten und an die am Arbeitsmarkt gangigen Berufsbezeichnun-
gen anzupassen.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium verwies in seiner Stellungnahme auf
die schrittweise Implementierung einer neuen Berufssystematik. Auch habe es die
im AMS vertretenen Sozialpartner eingeladen, Vorschlage flr Alternativen zur
Ermittlung der Mangelberufe zu machen. Bis zur Anpassung und Implementierung
neuer Berufsbezeichnungen in den AMS—Datensystemen werde aber weiterhin auf
die bestehende Berufssystematik zurlickgegriffen werden missen, weil nur so die
Mangelberufsliste im Sinne der gesetzlichen Vorgaben (§ 13 Auslanderbeschafti-
gungsgesetz) ermittelt werden kénne.

(2) Das AMS fihrte in seiner Stellungnahme aus, dass neben der alten Berufssyste-
matik (,Viersteller” und ,Sechssteller”) bereits die Systematik nach dem Berufsinfor-
mationssystem des AMS (BIS) existiere. Diese werde laufend aktualisiert. In den
Softwareapplikationen des AMS fanden sich derzeit jedoch noch die Berufsbezeich-
nungen nach der alten Systematik. Es werde bereits schrittweise an der Implemen-
tierung der neuen Berufssystematik in die EDV—Applikationen gearbeitet.
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TEIL 111
Inanspruchnahme

Verflgbarkeit von Daten/Controlling

(1) Im Innenministerium bestand das Zentrale Fremdenregister, das die Abwick-
lungsbehorden beflllten. Das Innenministerium erstellte daraus stichtagsbezogen
die Niederlassungs— und Aufenthaltsstatistik, die insbesondere auch folgende Infor-
mationen zu RWR—Karte und Blauer Karte EU enthielt:

zur Verfahrensabwicklung: Aktenzahl, Antragsdatum, abwickelnde Behorde, Bundes-
land, Bezirk,

zur Verfahrensart: Erstantrag, Verlangerungsantrag, Zweckdanderungsantrag,

zu den ausgestellten Karten: Kartenvariante, Ausstellungsdatum der Karte und Ende
der Gultigkeit sowie

zu personlichen Merkmalen der Karteninhaberinnen und —inhaber: Alter, Staatsan-
gehorigkeit, Geburtsdatum, Geschlecht.

Fur das Innenministerium zentral nicht auswertbar waren:

Einbringungsart (Inland, Ausland, Uber Arbeitgeber),

Anzahl an Ablehnungen und Zurlckziehungen,

Verfahrensdauer sowie

Qualifikation der Karteninhaberinnen und —inhaber (Beruf, Ausbildung, Sprach-
kenntnisse) und

Merkmale des aufzunehmenden Dienstverhaltnisses (Gehalt, Arbeitsstunden).

Gemal Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz war Uber die Erteilung eines Aufent-
haltstitels RWR—Karte und Blaue Karte EU unverziglich, langstens jedoch binnen
acht Wochen ab Einbringung des Antrags, zu entscheiden. Die Verfahrensdauer war
fir das Innenministerium allerdings zur Zeit der Gebarungsiberprifung nicht
auswertbar. Dies, obwohl bereits ein Ministerratsvortrag aus dem Jahr 2020 vorsah,
die Verfahren zu verkirzen und die Einhaltung der Dauer Uber ein Monitoringsystem
sicherzustellen.
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(2) Das AMS erfasste in seinem IT-System — bezogen auf den fir das AMS relevanten
Verfahrensteil — folgende Informationen:

zur Verfahrensabwicklung: Bundesland, Antragsdatum, Eingangsdatum beim AMS,
Datum des AMS—Gutachtens, Instanz, erfolgte Lohnprifung,

zur Verfahrensart des AMS: Erstantrag, Neuantrag, Verldngerung,

zur Erledigungsart des AMS: Erteilung, Ablehnung, Zurickziehung,

zu ausgestellten Karten: Kartenvariante, Ausstellungsdatum der Karte und Ende der
Gultigkeit,

zu Merkmalen der Antragstellenden: Name, Staatsangehorigkeit, Geburtsdatum,
Geschlecht, Alter bei Ausstellung des Bescheids, Ausbildung, Sprachkenntnisse und
zu Merkmalen des aufzunehmenden Dienstverhaltnisses: Beruf, Branche, Art des
Dienstverhaltnisses, Gehalt, Anzahl der Arbeitsstunden.

Eine Schnittstelle zu den Daten des Innenministeriums war nicht vorhanden, somit
musste das AMS die flr seinen Verfahrensteil relevanten Daten und Unterlagen
handisch nochmals in seinem System erfassen.

Das AMS erstellte regelmaRig (Controlling—)Auswertungen zu den AMS—Verfahrens-
dauern je Bundesland.

Im Bedarfsfall konnte das AMS aus seinem umfangreichen Datenbestand gezielt
Auswertungen zur Verfahrensabwicklung im AMS wie auch zu den Merkmalen der
Antragstellenden erstellen.

(3) Parlamentarische Anfragen zur RWR—Karte und Blauen Karte EU betrafen vor
allem die Anzahl der Antrdge (nach Geschlecht, Nationalitadt, Kartenvariante), Ableh-
nungen, Dauer der Verfahren, Berufe und Branchen. Das Innenministerium verwies
in einer Anfragebeantwortung darauf, dass keine Daten zu abgelehnten Karten,
Berufen sowie zu Gesamtverfahrensdauern vorlagen. Das Arbeitsministerium legte
Statistiken und Informationen zum das AMS betreffenden Verfahrensteil vor.

(4) Anfang 2023 wurde fiir die Administration und Abwicklung von Verfahren nach
dem Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz eine neue zentrale IT-Applikation
(AnNA) eingefiihrt (TZ 28), in der die Aufenthaltsbehdrden Basisdaten zu samtlichen
Kartenantragen erfassen konnten. Neben den persoénlichen Daten (Name, Geburts-

datum, Geschlecht, Staatsblrgerschaft, Adresse) erfassten die Behorden darin auch
das Antragsdatum, die Antragsart, die Eingangsart, das Eingangsdatum, den Einbrin-
ger, den Verfahrensstatus, den Bearbeitungsstatus, das Entscheidungsdatum, das
Zustelldatum und den Arbeitgeber. Die Daten wurden allerdings bisweilen unvoll-
standig erfasst. Bei Auslandsantragstellungen wurde auch die zustdndige Botschaft
bzw. das zustdndige Konsulat erfasst. Im Falle der Antragsablehnung wurde der
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allgemeine Ablehnungsgrund erfasst; im Falle von Rechtsmittelverfahren das
Beschwerdedatum.

Standardisierte Controlling—Auswertungen waren zur Zeit der Gebarungstberpri-
fung in AnNA nicht implementiert. Uber manuelle Datenabziige waren Auswertun-
gen —auch zu den Verfahrensdauern — mit den seit Anfang 2023 in AnNA erfassten
Daten moglich, das Innenministerium nutzte das System daflir aber zur Zeit der
Gebarungslberprifung noch nicht. Eine Testauswertung des Innenministeriums im
Mai 2023 zeigte, dass nicht alle Aufenthaltsbehérden die fir die Berechnung zur
Dauer der Verfahren benétigten Datenfelder in AnNA zuverldssig befillten.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass zur Zeit der Gebarungsiberprifung kein
Gesamtcontrolling der Abwicklung der RWR—Karten und Blauen Karten EU imple-
mentiert war. Das Innenministerium verflgte zwar Uber Statistiken zu den Kartenan-
tragen und —erteilungen; wesentliche Informationen, wie die Verfahrensdauer sowie
auch die Anzahl der Ablehnungen und Zurlckziehungen von Antragen und der
Einbringungsweg, waren darin nicht erfasst.

Der RH anerkannte, dass mit AnNA Anfang 2023 ein zentrales Verfahrensabwick-
lungstool implementiert wurde, das sich aufgrund der erfassten Daten grundsatzlich
auch zu Controllingzwecken eignete. Er wies allerdings kritisch darauf hin, dass nicht
alle Behorden die Daten im gleichen Ausmal? erfassten, der Aufbau eines standardi-
sierten Controllings zur Zeit der Gebarungslberprifung im ersten Halbjahr 2023
noch nicht im Fokus des Innenministeriums stand und noch keine automatisierten
Auswertungen implementiert waren. Der RH kritisierte insbesondere, dass ein syste-
matisches Controlling der Verfahrensdauern der Kartenverfahren —auch im Hinblick
auf die im Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz vorgesehene Verfahrensdauer
von langstens acht Wochen und die 6ffentliche Diskussion betreffend zu langer
Verfahrensdauern — Uberfallig war (TZ 28).

Der RH empfahl dem Innenministerium,

darauf hinzuwirken, dass die Aufenthaltsbehérden die fir ein Controlling und insbe-
sondere fir die Ermittlung der Verfahrensdauern notwendigen Daten in AnNA voll-
standig und richtig erfassen, und

auf Basis dieser Daten ein standardisiertes Controlling, das insbesondere auch die
Verfahrensdauern erfasst, zu implementieren.

Der RH anerkannte, dass das AMS Uber wesentliche Informationen zu den Karten-
verfahren wie auch Uber Daten zu soziodemografischen Merkmalen, zu Ausbildung
und zum angestrebten Beruf der Karteninhaberinnen und —inhaber verflgte und
seine eigene Bearbeitungsdauer standardmalig Gberwachte.
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Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, die Empfehlung aufzugrei-
fen, auf die Qualitdt der Eintragung in AnNA hinzuwirken: Es werde die Aufenthalts-
behorden unter Hinweis auf die Empfehlung des RH auch weiterhin wiederholt
dafir sensibilisieren, dass eine korrekte Speicherung der Daten in AnNA zu erfolgen
habe, dass auf aktuelle und nachvollziehbare Eintragungen zu achten sei (insbeson-
dere in Bezug auf die Gulltigkeitsdauer der Aufenthaltstitel und das Rechtskraftda-
tum) und ein entsprechendes Fehlermanagement erforderlich sei. Eventuelle
Fehlerquellen werde das Innenministerium auch weiterhin aufzeigen und themati-
sieren. Allerdings komme dem Innenministerium im Bereich der mittelbaren Bundes-
verwaltung lediglich eine Fach—, aber keine Dienstaufsicht zu.

Ein Monitoring der Verfahrensdauern sei im Aufbau. Testauswertungen hatten fir
das erste und zweite Quartal 2023 noch llickenhafte Eintragungen gezeigt. Daher sei
im Jahr 2023 der Fokus auf der Verbesserung der Eintragungsqualitat gelegen, so
dass im Jahr 2024 mit standardisierten Auswertungen begonnen werden kénne.
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Entwicklung des Kartenbestands
und der Kartenerteilungen

11.1 (1) Im Jahr 2022 gab es 6.802 Personen mit aufrechter RWR—Karte und 800 Perso-
nen mit aufrechter Blauer Karte EU.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der RWR—Karten und Blauen Karten EU
im Zeitraum 2011 bis 2022:

Abbildung 5:  Entwicklung der Rot—WeiR—Rot—Karten und der Blauen Karten EU 2011 bis 2022
(Bestand)
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2011 Rumpfjahr: Rot—-WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU eingefiihrt mit 1. Juli 2011;
bezogen auf alle Rot—WeiR—Rot—Kartenvarianten und Blaue Karte EU;
Kartenbestand jeweils zum 31. Dezember

Quelle: BMI; Darstellung: RH
Die Anzahl der Personen mit RWR—Karte erhéhte sich seit ihrer Einflhrung deutlich;
sie stieg von 1.500 RWR—Karten (2012) auf 1.908 RWR—Karten (2017) und in weite-
rer Folge auf 6.802 RWR—Karten (2022). Die Anzahl der aufrechten RWR—Karten war
im Jahr 2022 fast 3,5—mal so hoch wie flnf Jahre zuvor im Jahr 2017 und mehr als
4,5—-mal so hoch wie 2012.

Auch die Anzahl der Personen mit einer Blauen Karte EU erhohte sich — allerdings
auf insgesamt niedrigem Niveau — seit ihrer Einfihrung kontinuierlich. Sie stieg von
163 Karten (2012) auf 315 Karten (2017) und in weiterer Folge auf 800 Karten
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(2022). Die Anzahl der aufrechten Blauen Karten EU war im Jahr 2022 mehr als
doppelt so hoch wie finf Jahre zuvor im Jahr 2017.

Die Anzahl an aufrechten Karten stieg —mit einem leichten Einbruch infolge der
COVID—19-Pandemie — seit 2018 stark an; dies entsprach in der Tendenz dem seit
2016 sichtbaren starken Anstieg offener Stellen (TZ 2).

(2) Ein genaueres Bild der Entwicklung ergibt sich bei Betrachtung der Kartenertei-
lungen?® pro Jahr und Kartenvariante. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung

der Erteilungen insgesamt sowie der einzelnen Kartenvarianten im Detail:

Abbildung 6:  Entwicklung der Kartenerteilungen je Kartenvariante 2011 bis 2022 (Genehmigungen)
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2011 Rumpfjahr: Rot—-WeilR—Rot—Karten und Blaue Karte EU eingeftihrt mit 1. Juli 2011,
RWR—Karte = Rot—Weill—Rot—Karte

Quelle: BMI; Darstellung: RH

Im Jahr 2022 wurden 5.157 RWR—Karten und Blaue Karten EU erteilt. Mehr als zwei
Drittel der erteilten Karten entfielen auf zwei Kartenvarianten, namlich die RWR—-
Karte fur Fachkrafte in Mangelberufen (39 %) und die RWR—Karte fiir sonstige
(unselbststandige) Schlusselkrafte (30 %).

Der Aufenthaltstitel galt mit der Ausfolgung der Karte als erteilt. Ab diesem Zeitpunkt konnte die Beschafti-
gung aufgenommen werden. Ein gesonderter positiver Bescheid war nicht zu erlassen.
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In den Jahren 2012 bis 2017 stieg die Anzahl an Kartenerteilungen nur leicht an
(+27 %). Eine deutlich dynamischere Entwicklung zeigte sich ab 2018: Insgesamt
wurden 2022 mehr als doppelt so viele Karten erteilt wie 2017. Besonders stark war
der Anstieg bei der Kartenvariante Fachkrafte in Mangelberufen; bei dieser wurden
2022 siebenmal so viele Karten erteilt wie im Jahr 2017.3° Eine Auswertung der
Daten flr das erste Quartal 2023 zeigte, dass sich der Anstieg weiter fortsetzte: Im
ersten Quartal 2023 wurden 1.388 Karten erteilt, das waren 10 % mehr als im vier-
ten Quartal 2022 und 16 % mehr als im ersten Quartal 2022.

Die Entwicklung der Kartenerteilungen erklart sich folgendermalen:

Die deutliche Zunahme der Kartenterteilungen von 2017 auf 2018 (76 %) war eine
Folge der legistischen MalBnahme der Verlangerung der Giltigkeitsdauer der RWR—
Karte auf zwei Jahre und der damit einhergehenden spateren Ubertrittsméglichkeit
der Karteninhaberinnen und —inhaber ins System der RWR-Karte plus (TZ 5).

Die geringere Anzahl an erteilten Karten im Jahr 2020 war Folge der COVID-19—-
Pandemie; die Anzahl der erteilten Karten erreichte bereits 2021 wieder das Vorkri-
senniveau.

Die starke Zunahme der Kartenerteilungen von 2021 auf 2022 (52 %) und die sich
auch im ersten Quartal 2023 fortsetzende Steigerung (+10 % gegenlber dem vier-
ten Quartal 2022) spiegelten die Situation am Arbeitsmarkt mit einem deutlichen
Anstieg offener Stellen wider. Ein Anstieg der Anzahl an Antragen war bereits Mitte
des Jahres 2022 zu erkennen. Inwieweit die gesetzlichen Erleichterungen bei den
Antragsvoraussetzungen eine entscheidende Rolle fir die Zunahme der Kartenertei-
lungen spielten, war unklar.

Die Inanspruchnahme der RWR—Karte und Blauen Karte EU hatte sich seit Einflh-
rung des Instruments und insbesondere seit 2022 deutlich erhoht: Im Jahr 2022 gab
es einen Bestand von 7.602 aufrechten Karten und damit mehr als 4,5—mal so viele
wie ein Jahr nach Einfihrung der RWR—Karte und fast 3,5-mal so viele wie im
Jahr 2017.

Der RH hielt fest, dass die RWR—Karte fir Fachkrédfte in Mangelberufen und die
RWR—Karte fir sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte die am starksten in
Anspruch genommenen Kartenvarianten waren; auf sie entfielen im Jahr 2022 69 %
aller Karten.

Ein Zusammenhang der Kartenentwicklung bestand mit der Anzahl offener Stellen:
Der deutliche Anstieg bei den Kartenerteilungen seit 2017 entsprach tendenziell
dem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt und der konjunkturellen Entwicklung. Die hohe
Anzahl offener Stellen hatte auch die Erweiterung der Mangelberufsliste zur Folge

Etwa zwei Drittel der 5.157 im Jahr 2022 erteilten Karten waren Erstbewilligungen (64,8 %), gefolgt von
Zweckanderungen (29,7 %) und Verlangerungen (5,5 %).
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und ermoglichte damit einen breiteren Zugang zu dieser Kartenvariante, wobei den
seit dem Jahr 2020 neu aufgenommenen Berufen wie auch den regionalen Mangel-
berufen in der Praxis wenig Bedeutung zukam (TZ 9). Die Bedeutung der Erleichte-
rungen bei den Antragsvoraussetzungen fir die Attraktivitdt und Zuganglichkeit der
RWR—Karte fiir qualifizierte Fachkréfte und die Wirkung der gesetzlichen Anderun-
gen in der Praxis der Inanspruchnahme der Karten waren mangels diesbezlglicher
systematischer Analysen und Studien kaum abschatzbar.

Der RH empfahl dem Arbeits— und Wirtschaftsministerium und dem Innenministe-
rium, jene Faktoren, die Hindernisse fiir eine Arbeitsaufnahme von in Osterreich
mittel- und langfristig benotigten qualifizierten auslandischen Arbeitskraften
darstellen, systematisch und stdrker evidenzbasiert zu analysieren und diese
Erkenntnisse bei allfdlligen kiinftigen Gesetzesdanderungen zu bericksichtigen.

(1) Laut Stellungnahme des Arbeits— und Wirtschaftsministeriums sei es bemiht,
gemeinsam mit dem Innenministerium und dem AMS noch bestehende Hinder-
nisse, die einer Zulassung qualifizierter Arbeitskradfte entgegenstiinden, zu analysie-
ren und, soweit moglich, zu beseitigen. Dazu gebe es einen regelmaliigen Austausch
mit den maligeblichen Stakeholdern (AMS, Sozialpartner, Universitdten, Nichtregie-
rungsorganisationen, ABA —Work in Austria). Anregungen und Ergebnisse aus diesen
Gesprachen wirden im Rahmen des Vollzugs berlcksichtigt und fir kinftige Geset-
zesanderungen in Evidenz genommen.

(2) Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die letzte groRere
Novelle zur Weiterentwicklung der RWR—Karte am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten
sei und daher zur Zeit der Stellungnahme keine weitere gesetzliche Adaptierung in
Aussicht genommen sei. Es sagte jedoch zu, die Empfehlung des RH im Hinblick auf
zuklnftige legistische Arbeiten zu berlcksichtigen.
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Kartenerteilungen nach Bundeslandern

12.1 Im Jahr 2022 wurden insgesamt 5.157 RWR—Karten und Blaue Karten EU erteilt. Die
Verteilung auf die Bundeslander fiir das Jahr 2022 zeigt folgende Abbildung:

Abbildung 7:  Erteilte Karten nach Bundeslandern 2022

Niederosterreich
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Wien
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Oberosterreich
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Vorarlberg Tirol Salzburg

3% ‘ 5% l 9%

Burgenland

1%
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6% 15%

Rundungsdifferenzen moglich Quelle: BMI; Darstellung: RH

Die mit Abstand hochste Anzahl an Kartenerteilungen erfolgte 2022 — aber auch in
den Jahren davor —in Wien (2022: 40 % der Karten); jeweils 15 % der Karten wurden
in Oberdsterreich und in der Steiermark erteilt.

Ein Vergleich der Bundeslander flr 2022 zeigt, dass in Wien Uberproportional viele
Karten erteilt wurden: Bei einem Anteil von 23 % an unselbststandig Beschaftigten
lag der Anteil an Kartenerteilungen bei 40 %; dies obwohl Wien die hochste Stellen-
andrangsziffer aller Bundeslander (mit 5,8 Arbeitslosen je offene Stelle) aufwies.?' In
Niederosterreich und Tirol lagen die Anteile an Kartenerteilungen deutlich unter den
Anteilen an unselbststandig Beschaftigten.

12.2 Die Anzahl an RWR—Karten und Blauen Karten EU unterschied sich stark nach
Bundesland. In Wien war der Anteil an den erteilten Karten Uberproportional im
Vergleich zu den unselbststdandig Beschaftigten (fast doppelt so hoch wie der Anteil
an unselbststdndig Beschaftigten).

31 Der RH setzte sich mit dem Fachkrédftemangel allgemein und dem Stellenandrang ausfihrlich in seiner zeit-

gleich abgewickelten Prifung ,Bestandsaufnahme Fachkraftemangel auseinander.
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Der RH merkte im Zusammenhang mit dem regionalen Mismatch am 0Osterreichi-
schen Arbeitsmarkt mit einer deutlich hdheren Arbeitslosenquote in Wien — als z.B.
in Niederosterreich und Tirol —an, dass — anders als es der hohere Bedarf an Arbeits-
kraften in den Bundeslandern erwarten liels — 40 % der RWR—Karten und Blauen
Karten EU fur Wien ausgestellt wurden. Der RH setzte sich damit ausfihrlicher in

seiner parallelen Prifung ,Bestandsaufnahme Fachkrdftemangel” auseinander.

Kartenerteilungen nach Branchen und Berufen

(1) In folgenden sieben Branchen wurde das Instrument der RWR—Karte und der
Blauen Karte EU am stadrksten genutzt:

Tabelle 3: Top 7 Branchen—Anteil der erteilten Rot—Weif—Rot—Karten und Blauen Karten EU je
Branche 2022

Vergleich:
Branche Anteil an Karten! Anteil an unselbststandig
Beschaftigten
in %

Herstellung von Waren 22 16
Information und Kommunikation 16 3
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 15 5
technischen Dienstleistungen

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 10 15
Gesundheits— und Sozialwesen 7 8
Beherbergung und Gastronomie 6 6
Bau 5 7

1

57

vom AMS ausgestellte positive Gutachten (ohne Beschwerdeverfahren) mit Riickmeldung der Kartenausstellung der Aufenthaltsbehorden

Quelle: AMS; Zusammenstellung: RH

Etwa zwei Drittel der Personen, die eine RWR—Karte oder Blaue Karte EU erhielten,
waren bei Unternehmen der Branchen Herstellung von Waren (22 %), Information
und Kommunikation (16 %), Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen (15 %) sowie Handel, Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen (10 %) beschéftigt. Die Branchen Information und Kommunika-
tion sowie Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen (z.B. Unternehmensberatung, Ingenieurbiiros, Architekturbiros,
Werbeagenturen) waren bei den Kartenerteilungen im Vergleich zu ihrem Anteil an
den unselbststandig Beschaftigten deutlich Uberreprasentiert.
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(2) Die folgende Tabelle zeigt die finf haufigsten Berufe, fir die RWR—Karten und
Blaue Karten EU erteilt wurden, sowie ihre Verteilung Uber die Kartenvarianten:

Tabelle 4: Top 5 Berufsobergruppen bei Rot—Weilf—Rot—Karte und Blaue Karte EU — Anzahl und
Anteil der erteilten Karten je Berufsobergruppe 2022

Berufsobergruppen? Anzahl der Karten! | Anteil an Karten
Anzahl in %
Techniker 2.498 47
Buroberufe 860 16
Gesundheit 465 9
Lehr—/Kulturberufe 390 7
Metall-Elektroberufe 325 6

1 vom AMS ausgestellte positive Gutachten (ohne Beschwerdeverfahren) mit Riickmeldung der Kartenausstellung

der Aufenthaltsbehorden
2 Berufe nach Zweisteller-Systematik des AMS: Techniker (60-68), Biiroberufe (76-78), Gesundheit (80-81), Lehr—/
Kulturberufe (83-88), Metall-Elektroberufe (19-24)

Quelle: AMS; Zusammenstellung: RH

Fast die Halfte der Personen, die eine RWR—Karte oder Blaue Karte EU erhielten,
waren im Jahr 2022 in der Berufsgruppe der Techniker beschéftigt (47 % — davon
Techniker im Bereich IT mit 36 % der erteilten Karten)?®?, gefolgt von Blroberufen
(16 % — davon Managementberufe3® mit 13 % der erteilten Karten) und Gesundheit
(9 %).

Im Jahr 2022 wurden RWR—Karten und die Blaue Karte EU zu einem grofRen Teil
(47 %) fur die Austbung technischer Berufe (insbesondere von IT-Berufen) erteilt;
far Gesundheitsberufe waren es 9 %.

Inwieweit Karten fur jene Berufe erteilt wurden, in denen der héchste Bedarf an aus
dem Ausland abzudeckenden Fachkraften bestand, war mangels diesbezlglicher
Fachanalysen unklar. Gleiches galt fir die Frage, ob das Gesamtsystem an Arbeits-
moglichkeiten fir auslandische Arbeitskrafte alle Bedarfsfelder ausreichend
abdeckte.

Der RH verwies auf seine Empfehlung an das Arbeits— und Wirtschaftsministerium
in TZ11, in einer starker evidenzbasierten, strukturierten Analyse allfallige Hinder-
nisse fir eine Arbeitsaufnahme von in Osterreich mittel— und langfristig bendtigten
qualifizierten auslandischen Fachkraften abzuklaren.

Berufsobergruppe Techniker; genaue Zweisteller Bezeichnung ,Techniker fir Datenverarbeitung u. sonst.
Techniker” (zusammengefasst als Techniker im Bereich IT); Beispiele fur Sechssteller in diesem Beruf: Soft-
ware—Entwickler, Software—Engineer, Analytiker

tatige Betriebsleiter, Direktoren, Geschéftsleiter
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Er empfahl dem Arbeitsministerium und dem Innenministerium, in einer Gesamtbe-
trachtung des komplexen Systems der Arbeitsmoglichkeiten fur auslédndische
Arbeitskrafte zu klaren, ob mit den bestehenden Instrumenten fir alle Bedarfsfelder
der intendierte zweckmaRige und bedarfsgerechte Zugang zum Osterreichischen
Arbeitsmarkt rechtlich moglich ist.

Der RH empfahl dem Arbeitsministerium und dem Innenministerium, allenfalls
zweckméaRige gesetzliche Anderungen und Adaptierungen des Systems darauf
aufbauend auszuarbeiten.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium wies in seiner Stellungnahme darauf
hin, dass das RWR—Karten—System, abgesehen von der zuletzt eingefiihrten Karte
fir ,Stammmitarbeiter”, auf die Zulassung qualifizierter Arbeitskrafte ausgerichtet
sei. Die Zulassung von Hilfskraften und ungelernten Arbeitskraften mittels RWR-
Karte sei nicht intendiert.

Dieses mehrfach reformierte Zuwanderungssystem sei grundsatzlich geeignet,
Fach— und SchlUsselkrafte aus Drittstaaten in allen Bereichen zuzulassen, in denen
ein Mangel an solchen Fachkréften bestehe. Die jahrlich angepasste Fachkraftever-
ordnung sei hier als wichtiges Begleitinstrument zu sehen. Die in Begutachtung
befindliche Fachkrafteverordnung 2024 werde voraussichtlich 110 bundesweite und
an die 50 regionale Mangelberufe enthalten.

Auf den anhaltenden Arbeitskrdfteengpass im 6ffentlichen Verkehr habe der Gesetz-
geber reagiert: Mit einem Ende November 2023 eingebrachten Initiativantrag sei
vorgeschlagen worden, im Bereich des Personenverkehrs und des Guterverkehrs auf
der Schiene auch Berufe in die Mangelberufsliste aufzunehmen, die — ungeachtet
der Stellenandrangsziffer —fir die Erbringung und den Ausbau von Dienstleistungen
im offentlichen Verkehr zur Unterstitzung der Mobilitdtswende erforderlich seien.

(2) Das Innenministerium sagte in seiner Stellungnahme zu, die Empfehlungen und
die zielfhrende weitere Vorgangsweise gemeinsam mit Vertretern des Arbeitsmi-
nisteriums zu erortern.

Der RH unterstrich die Wichtigkeit einer starker evidenzbasierten, strukturierten
Analyse allfalliger Hindernisse fir eine Arbeitsaufnahme von in Osterreich mittel—
und langfristig bendtigten qualifizierten auslandischen Fachkraften. Gesetzliche
Anderungen und Adaptierungen des Systems sollten darauf aufbauend ausgearbei-
tet werden.
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Soziodemografische Merkmale
der Arbeitskrafte
Geschlecht, Alter und Staatsangehorigkeit
14.1 (1) Betrachtung nach Geschlecht
Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Karten auf Frauen und Manner:

Abbildung 8:  Geschlechterverteilung je Kartenvariante 2022
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2.500 —

2.000
28 %
1.500 —
35%
1.000 —
Frauen
] 54 %
500 25 %
27 %
e 65 %
0
Blaue Karte EU ~ RWR—Karte RWR—Karte RWR—Karte RWR—Karte
Hochqualifizierte Fachkréfte in sonstige  Studienabsolventen
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RWR-Karte = Rot—-WeilR—Rot—Karte Quelle: BMI; Darstellung: RH

Zwei Drittel der RWR—Karten und Blauen Karten EU wurden im Jahr 2022 Mannern
(66 %), ein Drittel Frauen (34 %) erteilt. Nur in der Kartenvariante fur Studienabsol-
venten war der Geschlechteranteil weitgehend ausgeglichen (Frauen 54 %); am
niedrigsten war der Frauenanteil bei der Blauen Karte EU (25 %), gefolgt von der
RWR-Karte flr besonders Hochqualifizierte (27 %) und der RWR—Karte flr Fach-
krafte in Mangelberufen (28 %).
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(2) Betrachtung nach Alter

59 % der 2022 erteilten RWR—Karten und Blauen Karten EU erhielten Personen in
der Altersgruppe zwischen 26 Jahren und 35 Jahren, 21 % gingen an 36— bis 45—
Jahrige; nur 5 % waren alter als 45 Jahre. Die Altersverteilung spiegelte primar die
Privilegierung jingerer Personen im Punktesystem wider, bis zu einem gewissen
Grad spielte aber wohl auch die Mobilitdtsneigung der unterschiedlichen Alters-
gruppen eine Rolle.

(3) Betrachtung nach Staatsangehorigkeit
RWR—Karten und Blaue Karten EU wurden 2022 an Staatsangehorige von insgesamt

91 unterschiedlichen Nationen erteilt; die zehn hdufigsten Staatsangehdrigkeiten
waren:

Tabelle 5: Top 10 Staatsangehorigkeiten — Anzahl und Anteil der erteilten Rot—WeilR—Rot—Karten
und Blauen Karten EU nach Staatsangehdrigkeiten, 2022

Nationalitat Anzahl der Karten Anteil an Karten in %
Bosnien—Herzegowina 803 16
Indien 584 11
Russische Foderation 418 8
Serbien 374 7
Tarkei 357 7
Iran 285 6
Ukraine 198 4
USA 190 4
Albanien 158 3
Brasilien 126 2

Quelle: BMI; Zusammenstellung: RH

2022 wurden fast 50 % der Karten an Staatsangehdorige aus folgenden fiinf Nationen
erteilt: Bosnien—Herzegowina, Indien, Russische Foderation, Serbien und Tirkei.

Der RH wies darauf hin, dass zwei Drittel (66 %) der im Jahr 2022 erteilten RWR—
Karten und Blauen Karten EU an Manner erteilt wurde. Dies kénnte ein Indiz dafir
sein, dass die Zielgruppe der Frauen in Drittlandern bei der Rekrutierung von Unter-
nehmen zu wenig Beachtung fand. Er wies in diesem Zusammenhang auch auf seine
gesonderte Prifung , Bestandsaufnahme Fachkraftemangel” hin.
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Der RH merkte an, dass Expertinnen und Experten durchaus ein weiteres Potenzial
an Fachkraften aus Drittstaaten fir den Gsterreichischen Arbeitsmarkt als gegeben
erachteten. Er war der Ansicht, dass gezielte Informations— und Unterstitzungsiniti-
ativen flr interessierte und qualifizierte Personen in Drittstaaten zweckmaRig sein
konnten.

Der RH empfahl dem Arbeits— und Wirtschaftsministerium, bei strategischen Uber-
legungen und Initiativen des Bundes zum Recruiting die im Bereich der RWR—Karten
und der Blauen Karten EU stark unterreprdsentierte Gruppe der Frauen mitzube-
denken und gezielter anzusprechen.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die
gesetzlichen Vorgaben an sich geschlechtsneutral seien. Die Mangelberufe wiirden
anhand der Stellenandrangsziffer ermittelt, wobei sich zu einem grofRen Teil hand-
werkliche und technische Berufe qualifizierten, in denen Frauen tendenziell unter-
reprasentiert seien.

Ob sich fur eine konkrete Stelle Frauen oder Madnner bewerben und ein Antrag auf
eine RWR—Karte gestellt werde, konne das Arbeits— und Wirtschaftsministerium
kaum beeinflussen. Es scheine aber so zu sein, dass in Drittstaaten, aus denen Fach—
und Schlusselkréfte Gberwiegend angeworben wirden, vorrangig Manner die Initia-
tive zur Arbeitsmigration setzten und oft Frauen und Kinder nachholten. Bei einigen
Mangelberufen, insbesondere im Pflegebereich, wo nach wie vor auch international
Uberwiegend Frauen tatig seien, zeige sich durchaus ein anderes Bild. Eine aktuelle
Anwerbeinitiative mit den Philippinen konzentriere sich auf die Zulassung von Pfle-
gekraften und konnte, soweit erfolgreich, die Anzahl der Frauen bei der RWR—Karte
steigern.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium sagte zu, die Empfehlung des RH im
Rahmen seiner Anwerbeoffensive zu berlcksichtigen.

www.parlament.gv.at



63

151

34

35

111-1134 der Beilagen XXV1I. GP - Bericht - Hauptdokument

Einkommensniveau

Im Datensystem des AMS waren auch die Angaben erfasst, die der Arbeitgeber im
Zuge des Antragsverfahrens zum monatlichen Bruttoeinkommen gemacht hatte
(Arbeitgebererklarung).

Eine Auswertung dieser Daten ergab, dass 60 % der Personen, die 2022 eine RWR—
Karte oder Blaue Karte EU erhielten, ein monatliches Bruttoeinkommen von zumin-
dest 3.000 EUR zugesagt wurde. Fir weitere 24 % lag dieses zwischen 2.500 EUR
und 3.000 EUR. Nur 4 % der Antrage wiesen ein kinftiges Bruttoeinkommen von
unter 2.000 EUR auf.

Im Median lag das monatliche Bruttoeinkommen im Jahr 202234 bei 3.300 EUR. Die
Mediane unterschieden sich jedoch je nach Kartenvariante stark, was insbesondere
in den unterschiedlich hohen Mindestgehalts— und den Qualifikationsvoraussetzun-
gen bei den einzelnen Kartenvarianten grundangelegt war (TZ 6): Personen, die eine
Blaue Karte EU erhielten, hatten mit 5.357 EUR im Median das hochste monatliche
Bruttoeinkommen. Personen mit einer RWR—Karte fir Fachkrafte in Mangelberufen
(2.742 EUR) und jene mit einer RWR—Karte fir Studienabsolventen (2.857 EUR)
hatten im Median die niedrigsten monatlichen Bruttoeinkommen.

Das monatliche Bruttoeinkommen war im Median fiir Manner (3.402 EUR) hoher als
flr Frauen (3.100 EUR).

Ein Vergleich der Einkommenszusagen mit dem Bruttoeinkommen in Osterreich
insgesamt zeigt, dass das Medianbruttoeinkommen bei den Karteninhaberinnen
und —inhabern im Jahr 2022 etwa dem mittleren monatlichen &sterreichischen Brut-
toeinkommen (3.286 EUR3%) von ganzjahrig Vollzeitbeschéftigten entsprach.
Aufgrund des hohen Anteils an Karteninhaberinnen und —inhabern mit mindestens
einem der Matura vergleichbaren Bildungsabschluss (84 %) ist ein Vergleich mit
diesen Personengruppen sinnvoll. Das Medianbruttoeinkommen bei den Kartenin-
haberinnen und —inhabern lag 2022 etwas unter dieser Bevolkerungsgruppe: Bei
ganzjahrig Vollzeitbeschaftigten mit Abschluss einer hoheren Schule lag das mittlere
monatliche Bruttoeinkommen in Osterreich bei 3.378 EUR; bei Akademikerinnen
und Akademikern bei 4.512 EUR.

bezogen auf Personen mit einer Karte ausgestellt im Jahr 2022

Gemalk Allgemeinem Einkommensbericht 2022 des RH (Reihe Einkommen 2022/1) lag das im Jahr 2021
erzielte mittlere Bruttojahreseinkommen (Median) von ganzjahrig in Vollzeit unselbststandig Erwerbstatigen
(ohne Lehrlinge) bei 46.009 EUR. Bei 14 Gehaltern entsprach dies einem mittleren monatlichen Bruttoein-
kommen (Median) von 3.286 EUR. Frauen erhielten mit 2.983 EUR weniger als Manner (3.439 EUR).
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Eine Auswertung fir das erste Quartal 2023 wies auf ein Absinken des Medianein-
kommens hin: Personen, die im ersten Quartal 2023 eine RWR—Karte oder Blaue
Karte EU erhielten, hatten im Median ein zugesagtes Bruttomonatseinkommen von
2.925 EUR.3® Zur Zeit der Gebarungslberprifung war noch unklar, ob dieses Absin-
ken der Median—Bruttomonatseinkommen in der GroRenordnung von 10 % ein
kurzfristiger Effekt war oder sich im Jahr 2023 insgesamt fortsetzen wird. Das Absin-
ken der zugesagten Einkommen konnte auf die Novelle 2022 zurlckzufihren sein,
mit der die Mindesteinkommensgrenzen bei der Blauen Karte EU, bei den RWR—
Karten flr sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte und fur Studienabsolventen
herabgesetzt wurden (unter Umstdnden auch im Zusammenhang mit anderen
Absenkungen der Genehmigungsvoraussetzungen, TZ 5).

Der RH hielt fest, dass die Einkommen von Personen, die eine RWR—Karte oder Blaue
Karte EU erhielten, im Jahr 2022 im Median etwa dem monatlichen Bruttoeinkom-
men von ganzjihrig Vollzeitbeschiftigten in Osterreich entsprachen, allerdings
etwas niedriger lagen als in der Personengruppe mit vergleichbarem Ausbildungsni-
veau. Fir 2023 deuteten die Auswertungen der Daten des ersten Quartals auf ein
Absinken der Bruttoeinkommen von Karteninhaberinnen und —inhabern in der
Groflenordnung von 10 % hin.

Der RH empfahl dem Arbeitsministerium, die Einkommensentwicklung von Karten-
inhaberinnen und —inhabern zu monitoren, um allfallige unerwiinschte Entwicklun-
gen hintanzuhalten.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium bestatigte in seiner Stellungnahme, dass
die zuletzt erfolgte Absenkung der gesetzlichen Mindestentlohnung zu einem Absin-
ken des Medianeinkommens der Karteninhaberinnen und —inhaber gefihrt habe. Es
sagte zu, die Entwicklung weiter zu beobachten und allenfalls gegenzusteuern.

Personen, die eine Blaue Karte EU erhielten, hatten mit 4.600 EUR das hochste Medianeinkommen, Perso-
nen in Mangelberufen mit 2.545 EUR das niedrigste.
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Bildungsniveau

Das AMS erfasste in seinem Datensystem auch Angaben zur Ausbildung der Karten-
inhaberinnen und —inhaber.

Eine Auswertung dieser Daten zeigte, dass etwa drei Viertel der RWR—Karten und
Blauen Karten EU im Jahr 2022 an Personen erteilt wurden, die (ber eine akademi-
sche Ausbildung (einem Universitatsabschluss oder einem Fachhochschulabschluss
vergleichbar) verflgten. Weitere 10 % der Karten erhielten Personen mit hoéherer
Ausbildung (mit Matura vergleichbar).

Somit verfligte der iberwiegende Teil (84 %) jener Personen, an die eine RWR—Karte
oder Blaue Karte EU erteilt wurde, Uber einen zumindest mit der 6sterreichischen
Matura vergleichbaren Bildungsabschluss. Im Vergleich dazu hatten in Osterreich im
Jahr 2022 41 % der unselbststandig Erwerbstatigen zumindest einen Abschluss
einer héheren Schule (Matura).

Der RH hielt fest, dass das durchschnittliche Bildungsniveau der Personen, denen
2022 eine RWR—Karte oder Blaue Karte EU erteilt wurde, — wie von den gesetzlichen
Voraussetzungen vorgezeichnet und intendiert (TZ 6) — Uber jenem der unselbst-
standig Beschaftigten in Osterreich lag.
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TEIL IV:
Arbeitsmarktintegration der Arbeitskrafte

(1) Zu den Instrumenten der RWR—Karte und Blauen Karte EU gab es wenige wissen-
schaftliche Analysen. Die letzte Studie zur RWR—Karte und Blauen Karte EU bzw. zur
Rekrutierung von ausldndischen Arbeitskraften in Osterreich erfolgte von der OECD
im Jahr 2014.

Erkenntnisse Uber die mittel— und langfristige Arbeitsmarktintegration von Arbeits-
kraften, die iber eine RWR—Karte bzw. Blaue Karte EU nach Osterreich kamen, lagen
nicht vor.

(2) Das AMS nahm auf Ersuchen des RH eine Auswertung des Arbeitsmarktstatus
sowie der Einkommenssituation ein und drei Jahre nach Ausstellung einer RWR—
Karte oder Blauen Karte EU vor.

Die Auswertung wies auf Folgendes hin:

Von den Personen, die im Uberpriften Zeitraum® eine RWR—Karte oder Blaue
Karte EU erhielten, schienen 8 % ein Jahr bzw. 18 % drei Jahre nach Ausstellung
nicht mehr im Datenbestand des Dachverbands der Sozialversicherungstrager auf;
dies deutete darauf hin, dass sie Osterreich wieder verlassen hatten.

Von den Personen, die im Uberpriften Zeitraum eine RWR—Karte oder Blaue
Karte EU erhielten und sich weiterhin legal in Osterreich aufhielten, waren ein Jahr
bzw. drei Jahre nach Ausstellung 95 % bzw. 89 % weiterhin unselbststandig beschaf-
tigt, 1 % bzw. 3 % arbeitslos. Die restlichen 4 % bzw. 8 % wiesen eine ,sonstige
Arbeitsmarktposition“®® auf, d.h., sie waren z.B. karenziert, in Ausbildung oder
selbststandig beschaftigt.

Von den Personen, die im Uberpriften Zeitraum eine RWR—Karte oder Blaue
Karte EU erhielten und sich weiterhin legal in Osterreich aufhielten, hatten ein bzw.
drei Jahre nach Ausstellung 87 % bzw. 88 % ein hoheres Gehalt®* als zur Zeit der
Arbeitsaufnahme in Osterreich (Angabe am Kartenantrag).*°

zwischen 2018 und April 2020 (betreffend die Auswertungen nach einem Jahr) bzw. April 2022 (betreffend
die Auswertungen nach drei Jahren)

z.B. Versicherungsliicken, Kinderbetreuungsgeld, Wochengeld, Ausbildung, freie Dienstvertrage, selbststan-
dige Beschaftigung

Steigerung mehr als 10 %

2 % hatten nach ein bzw. drei Jahren ein niedrigeres Gehalt (Veranderung mehr als -10 %), 7 % ein ahnliches
Gehalt. Beim Rest lag das Gehalt so weit Uber der Bemessungsgrundlage, dass eine Veranderung nicht
bestimmbar war.
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Der RH hielt fest, dass gemall den vom AMS zur Verfligung gestellten Auswertungen
der Uberwiegende Teil der Karteninhaberinnen und —inhaber, die in Osterreich
verbleiben, gut in den Arbeitsmarkt integriert schienen: 89 % waren auch drei Jahre
nach Kartenerteilung weiter unselbststandig beschaftigt — in der Regel mit einem
hoheren Einkommen als bei Arbeitsantritt; 3 % waren arbeitslos. Etwa ein Flnftel
der urspringlichen Karteninhaberinnen und —inhaber hielten sich drei Jahre nach
Kartenausstellung nicht mehr in Osterreich auf.

TEIL V:
Behordenzustandigkeit und Verfahrensablauf

Grundzlge des Verfahrensablaufs

(1) Fur die Erteilung einer RWR—Karte oder Blauen Karte EU waren in Osterreich
zwei Behdrden zustdndig, die das Verfahren gemeinsam abwickelten:

Die allgemeinen, insbesondere sicherheitspolizeilichen Voraussetzungen fiir die
Erteilung einer RWR—Karte oder Blauen Karte EU —im Wesentlichen sicherheits-
bezogene Kriterien, wie die Prifung eines Einreise— oder Aufenthaltsverbots —
waren von den Aufenthaltsbehorden, d.h. in der Regel den Bezirksverwaltungs-
behorden bzw. Magistraten, zu prifen. Die ortliche Zustandigkeit richtete sich nach
dem tatsachlichen bzw. beabsichtigten Wohnsitz des Antragstellers. Dieser Teil des
Verfahrens erfolgte auf Basis des Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetzes in mittel-
barer Bundesverwaltung; weisungszustandig war das Innenministerium.

Zur Unterstitzung des einheitlichen Vollzugs fasste das Innenministerium die aktu-
elle Gesetzeslage und seine Erldsse an die Aufenthaltsbehorden in einem detaillier-
ten und gut verstandlichen Handbuch zusammen.

Die Einhaltung der Voraussetzungen nach dem Ausldnderbeschéaftigungsgesetz,
—im Wesentlichen die arbeitsmarktbezogenen Kriterien und Qualifikationsanforde-
rungen — Uberprifte das AMS. Dieser Teil des Verfahrens erfolgte in unmittelbarer
Bundesverwaltung; weisungszustandig war das Arbeitsministerium.

Auch das Arbeitsministerium unterstitzte den einheitlichen Vollzug durch das AMS
mit Erldssen; eine kompilierte Fassung der geltenden Erldsse gab es allerdings nicht.
Die einzelnen Erldsse des Arbeitsministeriums waren in elektronischer Form auf
einem internen Info—Point des AMS fir die Sachbearbeitenden zuganglich.
DarUber hinaus bestanden Richtlinien der Bundesgeschaftsstelle des AMS zu allge-
meinen abwicklungstechnischen Fragen.
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Im Falle einer Antragstellung durch die kiinftige Arbeitskraft selbst im Ausland war
Uberdies die Osterreichische Vertretungsbehorde (Botschaft oder Konsulat) im
Wohnsitzland der Antragstellerin bzw. des Antragstellers als Behoérde im Verfahren
mitbeteiligt.

Die beteiligten Ministerien wie auch die Aufenthaltsbehérden und das AMS arbeite-
ten sowohl zu allgemeinen Fragen wie auch einzelfallbezogen grundsatzlich
konstruktiv und im kurzen Wege zusammen.

(2) Fur die Antragstellung gab es drei Moglichkeiten:

Der kiinftige Arbeitgeber stellte den Antrag bei der zustédndigen Aufenthaltsbehorde
im Inland.#

Die auslandische Arbeitskraft stellte den Antrag bei der zustandigen Aufenthaltsbe-
hoérde im Inland; dies war allerdings nur nach rechtmaRiger Einreise und wahrend
des rechtméaRigen Aufenthalts in Osterreich méglich, d.h. insbesondere fiir Staats-
angehorige, die visumsfrei einreisen konnten, seit Oktober 2022 auch im Rahmen
eines Touristenvisums.

Aufwdndiger gestaltete sich die Antragstellung, wenn nicht der kiinftige Arbeitgeber
den Antrag einbrachte und sich die auslandische Arbeitskraft im Ausland aufhielt;
diesfalls war der Antrag vom ausléandischen Staatsangehorigen bei der Botschaft
bzw. beim Konsulat im Wohnsitzland zu stellen.

Der weitaus Uberwiegende Teil der Antrage (im Jahr 2022 etwa 90 % der Erstan-
trage) wurde durch den klnftigen Arbeitgeber bzw. die auslandische Fachkraft im
Inland eingebracht; die Antragstellung aus dem Ausland Gber die Botschaften bzw.
Konsulate erfolgte in der Praxis vergleichsweise selten (im Jahr 2022 etwa 10 % der
Erstantrage).

(3) Nach Einbringung des Antrags priiften die zustandige Aufenthaltsbehorde und
die zustandige Organisationseinheit des AMS — jede Behorde auf Basis der von ihr zu
prifenden Kriterien (siehe dazu TZ 6, TZ 21) — diesen inhaltlich. Am Ende des Verfah-
rens wurde die RWR—Karte bzw. Blaue Karte EU (als kombinierte Arbeits— und
Aufenthaltsbewilligung) von der Aufenthaltsbehorde erteilt bzw. der Antrag mit
Bescheid abgelehnt.

Seit Oktober 2022 konnten die klinftigen Arbeitgeber gleichzeitig mit dem Antrag fir die Arbeitskraft auf eine
RWR—-Karte bzw. Blaue Karte EU auch fur deren Familienangehotrige Antrage auf RWR-Karte plus
einbringen.
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Die folgende Abbildung stellt das Verfahren schematisch dar:

Abbildung 9:

Verfahrensabwicklung Rot—WeiR—Rot—Karte und Blaue Karte EU

Antragstellung

i.d.R. Arbeitgeber bzw.
Arbeitnehmer in Osterreich

v

Aufenthaltsbehoérde

Bezirksverwaltungsbehorde

allenfalls:
Uber Botschaft
bzw. Konsulat
im Wohnsitzland des
Antragstellers

bzw. Magistrat

pruft:
Sicherheitsaspekte: Aufenthaltsverbot,
rechtmaRiger Aufenthalt, Vorstrafen

\

AMS

Landesgeschaftsstelle bzw.
regionale Geschaftsstelle

priift:

e Einstellungszusage mit dem erforder-
lichen Gehalt

e arbeitsrechtliche Ausschlussgriinde
(illegale Vorbeschéftigungen)

e erforderliche Ausbildung, Berufs-
erfahrung und Kenntnisse

\

Aufenthaltsbehorde

Bezirksverwaltungsbehorde
bzw. Magistrat

allenfalls: Aktualisierung der Checks
der Sicherheitsaspekte

falls insgesamt positives Prifergebnis @

Ausstellung der Rot—WeiR—-Rot—Karte
bzw. Blauen Karte EU

XXXX XXXXXX
XXXX XXXXXX
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Der RH hob die Komplexitdt des Behdrdenweges hervor; mit der Bearbeitung eines
Antrags auf Erteilung einer RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU waren jedenfalls zwei
Behorden, im Fall der Antragstellung im Ausland drei Behorden befasst. Der RH
raumte allerdings auch ein, dass diese Komplexitat aus dem Erfordernis, sowohl
sicherheitspolizeiliche als auch arbeitsmarktrechtliche Voraussetzungen zu prifen,
entstand. Ansatzpunkte zur Vereinfachung sah er in der gemeinsamen Nutzung von
AnNA als Abwicklungsplattform und der Automatisierung der Informationsweiter-
gabe an den Behdrdenschnittstellen (TZ 28).

Der RH erachtete es als positiv, dass das Innenministerium die aktuelle Gesetzes—
und Erlasslage Ubersichtlich in einem Handbuch zusammenfasste und damit Aufent-
haltsbehorden bei einer gleichférmigen Rechtsanwendung unterstlitzte. Nach
Ansicht des RH wiirden auch im Bereich des Arbeitsministeriums ein Zusammenfih-
ren der geltenden Einzel-Erldsse in einer kompilierten Fassung und die laufende
Integration neuer Erldsse die Weisungslage besser Uberblickbar machen.

Der RH empfahl dem Arbeitsministerium, die fur die RWR—Karte und die
Blaue Karte EU relevanten Erldsse in einer kompilierten Fassung zusammenzufih-
ren.

Der RH hob weiters hervor, dass mit der seit 2014 moglichen Antragseinbringung
durch den kinftigen Arbeitgeber im Inland eine deutliche Erleichterung der Antrag-
stellung erfolgte.

Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium raumte in seiner Stellungnahme ein, dass
die aufgrund der zahlreichen Gesetzesdanderungen immer wieder zur Unterstitzung
des AMS notwendigen Erldsse seit Einflhrung der RWR—Karte sehr umfangreich
geworden seien. Es sei, der Empfehlung des RH folgend, bereits dabei, die Erldsse
und Vollzugsanweisungen zum Themenkomplex RWR—Karte zu kompilieren und
dem AMS in Form eines Gesamterlasses zur Verfligung zu stellen.
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Antragstellung

(1) Die Antragstellung durch die Drittstaatsangehorigen musste personlich bei der
Behorde erfolgen (im Inland bei der Aufenthaltsbehtérde oder im Ausland bei
Botschaft bzw. Konsulat). Bei Einbringung des Antrags durch den Arbeitgeber akzep-
tierten die Aufenthaltsbehorden eine postalische Antragstellung oder Antragstel-
lung per E-Mail. Der bzw. die Drittstaatsangehdrige musste persoénlich zur
Identitatsprifung, Vorlage der Originaldokumente und Abnahme der Fingerabdri-
cke bei der zustandigen Aufenthaltsbehorde (bei Auslandsantragstellung Botschaft
bzw. Konsulat) erscheinen. Auch war die RWR—Karte personlich bei der zustéandigen
Aufenthaltsbehorde abzuholen.

(2) Das Innenministerium stellte fir die Antragstellung ein allgemeines, fir alle
Aufenthaltstitel konzipiertes Antragsformular in deutscher Sprache zur Verfligung.

Das Formular fragte die relevanten Daten der Antragstellenden ab und enthielt
Informationen zu Meldeverpflichtungen der Antragstellenden (z.B. Anderung Fami-
lienverhéltnisse, Adressanderungen). Nicht enthalten war jedoch ein expliziter
Hinweis, dass die RWR—Karte oder Blaue Karte EU an einen konkreten Arbeitsplatz
gebunden und eine Beendigung des Arbeitsverhaltnisses unverziglich zu melden
war. In einer separaten Ausfillhilfe, die auch in englischer Sprache zur Verfligung
stand, wurden die einzelnen Antragsfelder ndher erklart und die vorzulegenden
Dokumente aufgelistet. Die Aufenthaltsbehérden waren nicht verpflichtet, das
Antragsformular des Innenministeriums zu nutzen und erstellten zum Teil eigene
Antragsformulare.

(3) Dem Antrag waren — je nach beantragter Kartenvariante — folgende Unterlagen
anzuschlieRen:

vom Arbeitgeber unterfertigte Erklarung mit einer Beschreibung der Tatigkeit sowie
Angaben zu Bruttoentlohnung, Arbeitsausmals und anwendbarem Kollektivvertrag,
Kopie eines glltigen Reisedokuments (z.B. Reisepass),

Passfoto in Papier,

Strafregisterauskunft des Wohnsitzlandes, sofern zumutbar, sowie

Nachweise zu den Erfordernissen von Ausbildung, Berufserfahrung und Sprach-
kenntnissen.

Die Behorden akzeptierten grundsatzlich englischsprachige Dokumente und Unter-
lagen. Anderssprachige Dokumente und Unterlagen, insbesondere Reisepdsse,
Strafregisterauskinfte, Ausbildungszeugnisse, waren bei Bedarf auf Verlangen der
Behorde in (allenfalls beglaubigter) Ubersetzung vorzulegen.
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Bei Antragstellung nicht verpflichtend vorzulegen war ein Arbeitsvertrag zwischen
kiinftiger ausldndischer Arbeitskraft und dem Arbeitgeber in Osterreich; in der Praxis
wurde dieser allerdings oft beigelegt.

Im Hinblick auf die internationale Zielgruppe der RWR—Karte und Blauen Karte EU
sowie der gesetzlich verankerten Mdglichkeit, ohne bzw. mit nur sehr geringen
Deutschkenntnissen diese Aufenthaltstitel zu erhalten (TZ 6), erachtete es der RH als
zweckmaRig, das Antragsformular auch in englischer Sprache bereitzustellen. Aus
Sicht des RH waére es auch zweckmaRig, im Antragsformular und auf der Arbeitge-
bererklarung explizit darauf hinzuweisen, dass die RWR—Karte und Blaue Karte EU
an einen konkreten Arbeitsplatz gebunden und die Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses unverzlglich zu melden war (von der Karteninhaberin bzw. dem Karten-
inhaber an die Aufenthaltsbehdrde und vom Arbeitgeber an das AMS).

Der RH empfahl dem Innenministerium, gemeinsam mit dem Arbeitsministerium
ein zweisprachiges Antragsformular (deutsch/englisch) mit den wesentlichen Infor-
mationen zur RWR—Karte und Blauen Karte EU bereitzustellen. Er empfahl, insbe-
sondere in das Antragsformular und in die Arbeitgebererkldarung einen expliziten
Hinweis aufzunehmen, dass die RWR—Karte und die Blaue Karte EU an einen konkre-
ten Arbeitsplatz gebunden sind und die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses unver-
zlglich an die Aufenthaltsbehérde bzw. an das AMS zu melden ist.

Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung
bereits umgesetzt sei: Die neuen Antragsformulare flr die RWR—Karte samt Erkla-
rungen, jeweils in deutscher und englischer Sprache, wiirden seit Anfang Novem-
ber 2023 auf der Website des Innenministeriums zur Verfligung gestellt. Aus der
Arbeitgebererklarung gehe nunmehr hervor, dass die RWR—Karte und Blaue Karte EU
an einen konkreten Arbeitsplatz gebunden seien und eine Beendigung des Arbeits-
verhéltnisses unverziglich an das AMS zu melden sei. Die Arbeitgebererklarung
liege nurin deutscher Sprache auf, da sich diese an den Arbeitgeber im Inland richte.

Der Antrag war gemaR Gebihrengesetz 195742 mit insgesamt 160 EUR zu vergebih-
ren. Die Geblhr war in der Regel in zwei Schritten zu entrichten: einmal bei der
Antragstellung (120 EUR) und einmal bei der Abholung des Aufenthaltstitels
(40 EUR).*

Aus Sicht des RH stellte die zweigeteilte Geblhreneinhebung vor dem Hintergrund
des insgesamt geringen Betrags von 160 EUR, von dem der groRte Teil jedenfalls bei
Antragstellung zu erbringen war, einen unnotigen Mehraufwand fir die Aufenthalts-
behorden und die Antragstellenden dar.

BGBI. 267/1957 i.d.g.F.

§ 14 Gebuhrengesetz 1957: fir Personen ab 6 Jahren: 120 EUR Eingabengebuhr; 20 EUR Personalisierungs-
gebihr (u.a. fir Abnahme der Fingerabdriicke); 20 EUR Erteilungsgebihr
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Der RH empfahl dem Innenministerium und dem Finanzministerium, zur Verminde-
rung des Verwaltungsaufwands bei GebUhren dieser GroRenordnung eine einmalige
Einhebung einer Pauschalgeblhr bei Antragstellung anzudenken und gegebenen-
falls eine Adaptierung des Geblhrengesetzes vorzubereiten.

(1) Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine Kontaktauf-
nahme mit dem fir das Geblhrengesetz zustdandigen Finanzministerium stattgefun-
den habe mit dem Ziel, diese den Vollzug vereinfachende Anregung umzusetzen. Zu
bedenken sei allerdings, dass eine Anderung des Gebiihrengesetzes fiir alle Aufent-
haltstitel geprift werden musse und zudem eine Angleichung des Konsulargebih-
rengesetzes im Zustandigkeitsbereich des Bundesministeriums fir europdische und
internationale Angelegenheiten zu prifen ware.

(2) Das Finanzministerium dankte in seiner Stellungnahme fir die Anregung. Es
habe in der jingsten Vergangenheit bereits einige Gesetzesinitiativen erarbeitet, die
zum Ziel hatten, die Vergeblhrung der Verwaltungsverfahren zu vereinfachen.
Gerade im Zusammenhang mit der Beantragung und Erteilung von Aufenthaltstiteln
gebe es — wie im Bericht des RH aufgezeigt — allerdings noch Verbesserungspoten-
zial. Die zustandige Fachabteilung werde mit der Evaluierung und Erarbeitung von
Anderungsvorschlagen, in Abstimmung mit dem Innenministerium, beauftragt.
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Prafung der Voraussetzungen

Wesentliche Kontrollschritte

21 Folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die wesentlichen inhaltlichen Kontroll-
schritte:
Tabelle 6: Prifung der Zuerkennungsvoraussetzungen fiir Rot—WeiR—Rot—Karten oder

Blaue Karten EU — wesentliche Kontrollschritte

Kontrollthemen
Aufenthaltsbehorde — 1. Schritt

sicherheitspolizeiliche/fremdenrechtliche
Erteilungshindernisse

— Einreise— bzw. Aufenthaltsverbot bzw. unrechtmaRiger
Aufenthalt in Osterreich

— rechtskréaftige Strafe wegen illegaler Einreise in letzten
12 Monaten

— Gefahrdung der offentlichen Ordnung und Sicherheit

— Ausweisungsanordnung eines anderen EWR-Staates
oder der Schweiz

— Krankenversicherung

AMS
arbeitsrechtliche Erteilungshindernisse

— wiederholte illegale Beschéftigung (durch Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer)

— Einhaltung von Lohn—und Arbeitsbedingungen durch
den Arbeitgeber nicht gesichert

— Verstandigung von Betriebsrat/Personalvertretung

— keine altersbedingte Kiindigung oder Einstellungs-
ablehnung von Personen 50+ in den letzten 6 Monaten
im Betrieb

Einstellungszusage des Arbeitgebers unter Einhaltung des
Mindesteinkommens

erforderliche Qualifikation

erforderliche Berufserfahrung
erforderliche Sprachkenntnisse

weitere Kriterien des Punktesystems (z.B. Alter)

gegebenenfalls Ersatzkraftverfahren

74

Nachweis/Kontrollschritt

elektronische Abfrage im Kriminalpolizeilichen Informations-
system (EKIS) und im Zentralen Fremdenregister

elektronische Abfrage im Strafregister;
Vorlage eines auslandischen Strafregisterauszugs

elektronische Abfrage im Schengener Informationssystem

in der Regel keine Prifung des Vorliegens eines
Versicherungsschutzes bis zum Antritt der Beschaftigung;
mit Beschaftigungsaufnahme bestand ein sozial-
versicherungsrechtlicher Versicherungsschutz

elektronische Abfrage vergangener VerstoRe im AMS—IT—
System und allenfalls in den Daten des Dachverbands der
Sozialversicherungstrager

Angabe des Arbeitgebers in Arbeitgebererklarung

Abgleich der gesetzlichen Vorgabe (Mindesteinkommen
bzw. Kollektivvertrag) mit dem Arbeitsvertrag und der
Arbeitgebererkldarung

Beurteilung Studienabschlisse/Diplom— bzw. Abschluss-
zeugnisse

Beurteilung Dienstzeugnisse/Arbeitsbestatigungen
Beurteilung Sprachdiplome/Kurszeugnisse
Beurteilung vorgelegter Nachweise

Prifung, ob eine geeignete arbeitslose Person fir die Stelle
infrage kommt — allenfalls Vermittlungsversuch
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Kontrollthemen Nachweis/Kontrollschritt

Aufenthaltsbehorde — 2. Schritt

sicherheitspolizeiliche/fremdenrechtliche zum Teil neuerliche elektronische Datenbankabfragen —
Erteilungshindernisse aktueller Stand

Nahverhaltnis zu extremistischen oder terroristischen gegebenenfalls in Einzelfallen Anfrage beim Landesamt fir
Gruppierungen Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung

AMS — Kontrolle nach Zuerkennung

Prifung der Anmeldung zur Sozialversicherung und
Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Entlohnung durch
elektronische Abfrage in den Daten des Dachverbands der
Sozialversicherungstrager

Aufnahme und Weiterbestehen des Beschaftigungs-
verhaltnisses mit der Karteninhaberin bzw. dem
Karteninhaber

Quellen: BMI; BMAW; AMS; Zusammenstellung: RH

Prifung der Zuerkennungsvoraussetzungen

22.1 (1) Die sicherheitspolizeilichen Antragsvoraussetzungen konnten grofteils Uber
Abfragen in verschiedenen polizeilichen Datenbanken (z.B. Elektronisches Kriminal-
polizeiliches Informationssystem — EKIS; Zentrales Fremdenregister) mit geringem
Zeitaufwand abgeklart werden.

(2) Auch die Prifungen des AMS zu friherer wiederholter illegaler Beschéaftigung
waren Uber Abfragen aus dem AMS—IT-System und allenfalls Daten des Dachver-
bands der Sozialversicherungstrager gut abklarbar.

Deutlich aufwéndiger gestaltete sich die Prifung der erforderlichen Qualifikationen
(z.B. bei Berufsausbildungen) durch das AMS wie auch die Beurteilung der vorgewie-
senen Berufserfahrung.

Die Vergleichbarkeit auslandischer Studien priften die Sachbearbeitenden des AMS
unter Zuhilfenahme der Datenbank der deutschen Zentralstelle fir auslandisches
Bildungswesen, die laufend aktualisierte Informationen zur Bewertung auslandi-
scher Bildungsnachweise enthielt. Im Zweifelsfall ersuchten sie das Nationale Infor-
mationszentrum fir akademische Anerkennung im Bundesministerium fir Bildung,
Wissenschaft und Forschung um Beurteilung des Abschlusses.

Die Beurteilung von Zeugnissen flr auslandische Berufsausbildungen, insbesondere
die Frage der Vergleichbarkeit mit Lehrausbildungen in Osterreich fiir die RWR—
Karte fUr Fachkrafte in Mangelberufen, stellte eine besondere Herausforderung dar,
da auslandische Bildungssysteme in der Regel kein entsprechendes System der
dualen Ausbildungen kannten. Fiur diese Beurteilung bestand keine unterstitzende
Datenbank oder bundesweite Liste vergleichbarer Ausbildungen. Entscheidungs-
grundlagen bildeten dabei die Gbermittelten Unterlagen und 6ffentlich zugédngliche
Informationen zu der ausldndischen Ausbildung. Im Zweifel konnten u.a. 6sterreichi-
sche Berufsvertretungsbehorden, das Wirtschaftsministerium, der Osterreichische
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Integrationsfonds oder andere Einrichtungen mit entsprechendem Know—how
kontaktiert werden.

Bei den Zeugnissen zu Sprachkenntnissen bestanden nicht selten Zweifel an der
Echtheit bzw. Richtigkeit der vorgelegten Dokumente. Den Sachbearbeitenden des
AMS lagen die Dokumente prozessbedingt nur in Kopie vor. Wesentlich fir das
Erkennen von gefalschten Ausbildungs— und Sprachzertifikaten und nicht den Tatsa-
chen entsprechenden Bestatigungen lber Berufserfahrungen waren die Aufmerk-
samkeit und Erfahrung der Sachbearbeitenden. In Zweifelsféllen fragten diese bei
den auf den Dokumenten als ausstellende Stellen angegebenen Institutionen nach,
holten Expertise bei Sprachinstituten zur Verifizierung von Sprachnachweisen ein
bzw. konnten letztlich von Antragstellenden auch die Vorlage von beglaubigten
Dokumenten einfordern.

(3) Grundsatzlich meldeten Sachbearbeitende der Aufenthaltsbehérden und des
AMS den Verdacht einer Urkundenfalschung an die Strafverfolgungsbehérden. Bei
den Aufenthaltsbehdrden bestand keine Klarheit, ob im Falle des begriindeten
Verdachts der Vorlage gefélschter Unterlagen — insbesondere zu den vom AMS zu
beurteilenden Voraussetzungen (Berufsausbildung, Berufserfahrung, Sprachzertifi-
kate) — der Antrag auf RWR—Karte bzw. Blaue Karte EU abzuweisen war. Im Zuge der
Uberpriifung fiel auf, dass mitunter folgende Fallkonstellation auftrat: Dem AMS
wurde ein gefdlschtes Sprachzertifikat vorgelegt; da auf Basis der Ubrigen Unterla-
gen die Erflllung der erforderlichen arbeitsrechtlichen Voraussetzungen gegeben
war, stellte das AMS allerdings ein positives Gutachten aus. Die Aufenthaltsbehoérde
erteilte in weiterer Folge — trotz Strafanzeige — eine RWR—Karte.

Das Erlass—Handbuch des Innenministeriums sah bei Falschungsverdacht eine
Anzeige an die Strafverfolgungsbehdrden vor. Zudem verwies es auf die Judikatur
des Verwaltungsgerichtshofes, wonach die Verwendung falscher Urkunden, etwa
gefélschter Sprachzertifikate, mit dem Ziel der Erlangung eines Aufenthaltstitels eine
schwere Beeintrachtigung des 6ffentlichen Interesses an einem geordneten Frem-
denwesen im Sinne des gesetzlichen Ablehnungstatbestands darstellt.

(4) Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Einkommen (Mindesteinkommen
bzw. kollektivvertragliches Einkommen je Kartenvariante) prifte das AMS bei Antrag-
stellung auf Basis der Angaben des Arbeitgebers auf der Arbeitgebererklarung. In
Einzelfallen gab das AMS ein positives Gutachten ab, obwohl die gesetzlichen
Einkommensgrenzen der RWR—Karte fir sonstige (unselbststandige) Schlisselkrafte
bzw. der Blauen Karte EU nicht eingehalten waren.
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(1) Der RH hielt fest, dass fur die Zuerkennung einer RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU
eine Vielzahl von je Kartenvariante unterschiedlichen Anforderungen zu beurteilen
war. Die sicherheitspolizeilichen Voraussetzungen waren groRteils gut und standar-
disiert beurteilbar.

Die Beurteilung der ausbildungsbezogenen und berufserfahrungsbezogenen Krite-
rien gestaltete sich schwieriger und aufwandiger; die Vergleichbarkeit auslandischer
nicht—akademischer Berufsausbildungen war aufgrund der Vielfaltigkeit und Dyna-
mik im Ausbildungsbereich schwierig zu beurteilen. Die Beurteilung der Echtheit
und Richtigkeit der vorgelegten Zeugnisse und Zertifikate erforderte Aufmerksam-
keit und Erfahrung der Sachbearbeitenden. Der RH wies darauf hin, dass fir die
Prufung der Echtheit der Ausbildungs— und Sprachzertifikate wie auch fir die
Vergleichbarkeit von Ausbildungen fir die Sachbearbeitenden des AMS wenige
Unterstitzungsinstrumente bzw. Handlungsanleitungen bestanden. Der RH wies
weiters darauf hin, dass Aufenthaltsbehodrden Aufenthaltstitel mitunter auch in
Fallen ausstellten, in denen der begriindete Verdacht der Vorlage einer gefdlschten
Unterlage bestand.

Der RH empfahl dem Innenministerium, den Aufenthaltsbehdrden gegentber klar-
zustellen, dass im Falle der Vorlage von Unterlagen, bei denen ein begrindeter
Verdacht der Falschung gegeben ist, der Antrag auf RWR—Karte bzw. Blaue Karte EU
abzulehnen ist.

Der RH empfahl dem AMS, zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs fir Abwick-
lungsfragen, die sich regelmaRig stellen, unterstitzende Handlungsanleitungen zu
erstellen, die insbesondere auch Vorgaben zur Prifung der Echtheit und Richtigkeit
von Unterlagen enthalten sollten.

(2) Der RH hielt fest, dass das AMS in Einzelfdllen eine Unterschreitung der gesetzli-
chen Einkommensgrenzen nicht erkannte.

Der RH empfahl dem AMS, in seinem IT-System eine automatisierte Kontrollmel-
dung zur Einhaltung bzw. Plausibilisierung der Einkommensgrenzen zu implementie-
ren.

(1) Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass aus Anlass der
Empfehlung des RH nochmals geprift werde, ob eine Ablehnung bei begriindetem
Verdacht der Falschung rechtlich zuldssig sei. Sollte diese Prifung zu einem positi-
ven Ergebnis fliihren, werde eine entsprechende Information an die Aufenthaltsbe-
horden erfolgen.
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(2) Laut Stellungnahme des AMS klére die Bundesgeschéftsstelle im standigen
Austausch mit den Landesgeschaftsstellen und dem Arbeitsministerium laufend
Vollzugsfragen und habe u.a. Handlungsanleitungen fir die Zustdndigkeitsfragen
nach dem Auslanderbeschaftigungsgesetz sowie betreffend die Dokumentation von
illegalen Beschaftigungen in den EDV—-Applikationen erstellt. Kiirzere Klarstellungen
zu Vollzugsfragen erfolgten regelmaRig einfach und formlos per E-Mail an alle
Landesgeschaftsstellen.

Zur Prifung der Echtheit und Richtigkeit von Sprachzertifikaten seien flr ausge-
wahlte Sprachinstitute Informationen zusammengestellt bzw. sei auf Websites
verlinkt worden, auf denen die Echtheit und Richtigkeit eines vorgelegten Zertifikats
geprift werden kénnten. Da das Auslanderbeschaftigungsgesetz nicht auf Sprach-
zertifikate von bestimmten Institutionen einschranke, kdnne eine abschliefende
Information nicht erstellt werden. Generell regle ein Erlass des Arbeitsministeriums,
dass in Fallen von begriindeten Zweifeln an der Echtheit eines Dokuments und falls
eine Uberpriifung durch die regionale Geschéftsstelle nicht oder nur mit unverhilt-
nismaRigem Aufwand moglich sei, eine Beglaubigung des Dokuments vom Antrag-
steller verlangt werden kdnne. An diesen Umstand sei auch im September 2022
durch E-Mail an alle Landesgeschaftsfihrerinnen und Landesgeschéaftsfihrer
erinnert worden.

Eine Programmierung flr eine automatisierte Kontrollmeldung zur Einhaltung bzw.
Plausibilisierung der Einkommensgrenzen sei aufgrund der starken Auslastung des
IT-Dienstleisters friihestens ab 2025 moglich.

Das Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz sah vor, dass in einer Erstpriifung sicher-
heitspolizeiliche Erteilungshindernisse und Formmangel zu kontrollieren waren.

Die Gebarungsiberprifung zeigte, dass die Aufenthaltsbehérden in der Praxis
Antragsunterlagen teilweise unmittelbar an das AMS weiterleiteten, ohne davor das
Vorliegen — in Registern abfragbarer — sicherheitspolizeilicher Erteilungshindernisse
zu prifen (z.B. Einreise— bzw. Aufenthaltsverbote, Asylwerberstatus).

Der RH wies kritisch darauf hin, dass Aufenthaltsbehorden zum Teil Antragsunter-
lagen direkt an die zustandige AMS—Abwicklungsstelle weiterleiteten, ohne davor
eine erste Grobprifung auf sicherheitspolizeiliche Erteilungshindernisse durchzu-
flhren. Er gab zu bedenken, dass die Prifung durch das AMS inhaltlich aufwandig
war, so dass diese Vorgangsweise das Risiko barg, dass das AMS ressourcenintensive
Kontrollschritte setzte, obwohl der Antrag wegen des Vorliegens eines offenkundi-
gen sicherheitspolizeilichen Erteilungshindernisses abzuweisen war.
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Der RH empfahl dem Innenministerium, den Aufenthaltsbehdrden gegentber klar-
zustellen, dass vor Ubermittlung von Antragsunterlagen an das AMS jene sicher-
heitspolizeilichen Erteilungshindernisse abzukldren sind, die rasch in den Registern
abfragbar sind (z.B. Einreise— bzw. Aufenthaltsverbote, Asylwerberstatus).

Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung des
RH bereits umgesetzt sei: Die Aufenthaltsbehdrden seien mit Rundschreiben des
Innenministeriums vom 6. Juli 2023 angewiesen worden, im Verfahren nur dann
eine Stellungnahme bzw. ein Gutachten des AMS einzuholen, wenn der Antrag nicht
ohnedies wegen zwingender Erteilungshindernisse abzuweisen sei. Die Aufenthalts-
behorden hatten damit im Sinne einer effizienten Verfahrensfliihrung bereits vor
Weiterleitung des Aktes an das AMS jedenfalls das Vorliegen der allgemeinen Ertei-
lungsvoraussetzungen (Aufenthalt widerstreitet nicht den offentlichen Interessen)
zu prifen.

Prifung nach Kartenausstellung

(1) Das Auslanderbeschéftigungsgesetz verpflichtete das AMS, nach Ausstellung der
RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU zu priifen, ob die fir die Kartenerteilung malige-
benden Voraussetzungen tatsachlich eingehalten wurden, d.h., insbesondere ob
und mit welcher Entlohnung die Beschaftigung tatsachlich aufgenommen wurde.

(2) Die Aufenthaltsbehorden waren gesetzlich verpflichtet, das AMS Uber die Karten-
ausstellung sowie die Geltungsdauer des Aufenthaltstitels zu verstandigen. Das AMS
erhielt von den Aufenthaltsbehorden keine automatisierte Verstandigung Uber den
Abschluss des Verfahrens (Kartenausstellung, Ablehnung oder Zurtickziehung des
Antrags). In der Regel verstdandigten die Aufenthaltsbehorden das AMS mit E-Mail;
zu Ablehnungen oder Zurickziehungen erhielt das AMS standardmaRig keine
Verstandigung.**

In einem Bericht aus 2022 wies die Interne Revision des AMS — auf Basis von Auswer-
tungen aus dem Jahr 2021 — darauf hin, dass in 800 Féllen mehr als drei Monate
nach Gutachtenerstellung noch keine Prifung der Versicherungsdaten stattgefun-
den hatte. Sie machte darauf aufmerksam, dass das AMS unter Umstanden von
einer Arbeitsaufnahme keine Kenntnis hatte, weil die Aufenthaltsbehorde die
Ausstellung der RWR—Karte bzw. Blauen Karte EU nicht meldete und auch der Arbeit-
geber seinen Meldepflichten nicht nachgekommen war.

Auch der Arbeitgeber selbst war nach Auslanderbeschaftigungsgesetz verpflichtet, dem AMS innerhalb von
drei Tagen Beginn und Ende der Beschaftigung der ausléandischen Fachkraft zu melden. Ein diesbezlglicher
Hinweis fand sich auch auf der Website des AMS.
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Das AMS gab dem RH gegeniiber an, in Reaktion auf diesen Bericht beginnend mit
Anfang 2023 mehrmals jahrlich auf Basis der von ihm ausgestellten Gutachten
auszuwerten, ob eine Prifung der Versicherungsdaten bereits erfolgt bzw. die Rick-
meldung der Aufenthaltsbehdrden noch offen war sowie die Aufenthaltsbehérden
gegebenenfalls um Mitteilung des Verfahrensstands zu ersuchen.

(3) In der Praxis priufte das AMS etwa zwei Monate nach der Information Uber die
Kartenausstellung mit einer elektronischen Abfrage von Daten des Dachverbands
der Sozialversicherungstrager, ob die Anmeldung zur Sozialversicherung erfolgte
und die gesetzlich vorgegebene Hohe der Entlohnung eingehalten wurde.

Stellte das AMS bei dieser Uberpriifung das Nicht—Bestehen des Beschiftigungsver-
haltnisses oder die Nicht—Einhaltung der Einkommensanforderungen fest, versuchte
es, den Sachverhalt mit der Arbeitskraft bzw. dem Arbeitgeber zu klaren. Im Falle
einer Nicht—Aufnahme oder bei Verlust des Arbeitsplatzes gab das AMS der Karten-
inhaberin bzw. dem Karteninhaber in der Regel drei Monate Zeit (im Falle der Blauen
Karte EU — auf Basis der EU-rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben —sechs Monate),
um einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Erst danach verstandigte es die Aufenthalts-
behorde vom Wegfall der Voraussetzungen fir die Kartenerteilung.

(4) Nach Erhalt der AMS—Meldung hatte die zustandige Aufenthaltsbehdrde ein
Verfahren zum Entzug der Karte einzuleiten. In der Praxis gaben auch die Aufent-
haltsbehorden der Karteninhaberin bzw. dem Karteninhaber nochmals ein bis zwei
Monate Zeit, um einen neuen Arbeitsplatz zu finden, erst danach leiteten sie ein
Verfahren zur Entziehung des Aufenthaltstitels mit Parteiengehdr ein.

In der Praxis erfolgte ein Entzug der Karten sehr selten. Auswertungen zur Haufigkeit
einer Nicht—Aufnahme des Arbeitsplatzes, zur Haufigkeit und Dauer der Beschafti-
gungslosigkeit, zur Anzahl der AMS—Meldungen an die Aufenthaltsbehérden und zur
Anzahl der Entzugsfélle gab es nicht.

(5) Zu einem spateren Zeitpunkt wahrend der Glltigkeitsdauer der Karten von
grundséatzlich zwei Jahren fanden keine weiteren standardmaRigen Uberpriifungen
mehr statt, ob Zuerkennungsvoraussetzungen weiterhin erfillt waren.

(1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass es keinen automatisierten Prozess der Rick-
meldung der Aufenthaltsbehorden an das AMS Gber den Ausgang des Kartenverfah-
rens gab. Dies erschwerte es dem AMS, einen Uberblick Gber den Ausgang der
Verfahren zu wahren und die zeitnahe Prifung der Beschaftigungsaufnahme unter
Einhaltung der Einkommensvorgaben vorzunehmen.

www.parlament.gv.at



81

111-1134 der Beilagen XXV1I. GP - Bericht - Hauptdokument

Der RH verwies zur Meldung der Aufenthaltsbehérden an das AMS auf seine
Empfehlung in TZ 28, das IT-Abwicklungstool AnNA dahingehend auszubauen, dass
standardisierte Informationen zwischen den Aufenthaltsbehérden und dem AMS

weitgehend automatisiert erfolgen konnen.

Er empfahl dem Arbeitsministerium, dem Innenministerium und dem AMS, in einem
ersten Schritt das AMS an das IT-Abwicklungstool AnNA anzubinden, um den Sach-
bearbeitenden des AMS einen unmittelbaren Zugang zu in AnNA erfassten Informa-
tionen zu ermoglichen. Erforderlichenfalls ware flr den Zugang eine gesetzliche
Grundlage vorzubereiten.

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass bei Nicht—Aufnahme der Beschéftigung bzw.
bei Jobverlust, d.h. bei Wegfall der Voraussetzungen fir die Kartenerteilung, bis zu
funf Monate zugewartet wurde, bevor ein Verfahren zur Entziehung des Aufent-
haltstitels eingeleitet wurde. Er befiirwortete grundsatzlich, der in Osterreich befind-
lichen auslandischen Arbeitskraft eine angemessene Zeit fir die Jobsuche
einzurdumen; in Anbetracht des ohnehin langwierigen Entzugsverfahrens erachtete
der RH die Abwicklungspraxis jedoch als groRzlgig. Er wies darauf hin, dass der
Wegfall der Voraussetzungen flr die Kartenerteilung zu einem spateren Zeitpunkt
im Rahmen der Gultigkeitsdauer der Karten nicht mehr Uberprift wurde.

Der RH kritisierte, dass zur Haufigkeit einer Nicht—Aufnahme des Arbeitsplatzes, zur
Haufigkeit und Dauer der Beschéftigungslosigkeit von Karteninhaberinnen und
—inhabern, zur Anzahl der AMS—Meldungen an die Aufenthaltsbehorden und zur
Anzahl der Entzugsfalle keine Daten verfligbar waren. Dadurch war schwer einschatz-
bar, in welchem Ausmal sich Karteninhaberinnen und —inhaber in Osterreich
aufhielten, ohne einer regularen und gesetzeskonform entlohnten Beschaftigung
nachzugehen.

Der RH empfahl dem Innenministerium, den Aufenthaltsbehdrden gegentber klar-
zustellen, dass das Verfahren zur Entziehung des Aufenthaltstitels unmittelbar nach
Erhalt der Meldung des AMS einzuleiten ist, da bereits das AMS ausreichend Zeit zur
Suche eines neuen Arbeitsplatzes einrdaumte.

Der RH empfahl dem AMS, weiterhin auf die rechtzeitige Uberpriifung, ob das
Arbeitsverhaltnis tatsdchlich aufgenommen und das vorgeschriebene Einkommen
eingehalten wurde, zu achten. Er empfahl weiters, zu klaren, ob nach einem Jahr
eine nochmalige Uberpriifung zweckméRig ist, d.h., probeweise einen Kontrolllauf
ein Jahr nach Kartenerteilung vorzunehmen. Auf Basis der Ergebnisse dieses Kon-
trolllaufs ware eine diesbezigliche Risikoabschatzung vorzunehmen und darauf
aufbauend die Kontrolle des Weiterbestehens der Arbeitsverhaltnisse und der Ein-
haltung der Einkommensanforderungen allenfalls auszubauen.
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(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass
die Anbindung des AMS in Vorbereitung sei, aber noch der Zustimmung der Bundes-
ldnder und einer Beschlussfassung im AnNA—-Lenkungsausschuss bedurfe.

(2) Laut Stellungnahme des Innenministeriums seien — unter Einbindung des AMS,
des Bundesrechenzentrums als Servicedienstleister des AMS und der Bundeslan-
der — bereits erste Schritte gesetzt worden, um eine Anbindung des AMS an AnNA
zu ermoglichen. Da die Aktenfihrung der Aufenthaltsbehorden nicht in AnNA,
sondern im ELAK der Bundesléander erfolge, ergdben sich technische Fragen, die
eine Anbindung erschwerten. Die Entscheidung Uber eine Anbindung mussten die
Bundeslander mittragen und der AnNA-Lenkungsausschuss beschlieRen. Vertrete-
rinnen und Vertreter des Innenministeriums und des AMS wtrden dieses Anliegen
gemeinsam vorantreiben. Das Innenministerium merkte ergidnzend an, dass das
AMS bereits eine Zugriffsmoglichkeit zum Informationssystem Zentrales Fremden-
register besitze.

Bezlglich der Einleitung von Verfahren zur Entziehung des Aufenthaltstitels teilte
das Innenministerium in seiner Stellungnahme mit, dass die Empfehlung des RH
bereits umgesetzt sei: Gemal einem Rundschreiben des Innenministeriums vom
6. Juli 2023 an die Aufenthaltsbehdrden habe die Aufenthaltsbehdrde im Falle eines
Jobverlusts des Inhabers einer RWR—Karte oder Blauen Karte EU grundsatzlich
davon auszugehen, dass das AMS bereits eine Frist zur Jobsuche eingerdumt habe;
das Entziehungsverfahren sei unverziglich einzuleiten, sofern kein Zweckdanderungs-
antrag vorliege.

(3) Das AMS teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es grofRes Interesse an einer
Anbindung an AnNA habe. Es sei in regelmélligem Kontakt mit dem Innenministe-
rium und den Aufenthaltsbehdrden und habe bereits positive Signale fiir eine Anbin-
dungerhalten. Die Entscheidung dartber misse jedoch im AnNA—-Lenkungsausschuss
getroffen werden und liege nicht im Bereich des AMS.

Bezlglich der Prifung des Weiterbestehens der Erteilungsvoraussetzungen nach
Kartenausstellung hielt das AMS fest, dass es bei Erhalt der Information Uber die
Ausfolgung der Karte prife, ob das Arbeitsverhaltnis tatsachlich aufgenommen
worden sei und das vorgeschriebene Entgelt gezahlt werde. Darlber hinaus strebe
das AMS an, im ersten Halbjahr 2024 eine Sonderauswertung durchzufiihren, um
flr alle aufrechten RWR—Karten und Blauen Karten EU, die bereits mehr als ein Jahr
glltig seien, zu prifen, ob aktuell eine unselbststandige Beschaftigung bestehe und
ob die Entlohnung den Angaben des Antrags entspreche. Sollte die Beschaftigung
schon vor mehr als sechs Monaten geendet haben, werde die zustandige Aufent-
haltsbehorde verstdndigt. Wenn die Entlohnung nicht den Erfordernissen entspre-
che, werde der Arbeitgeber informiert, mit dem Hinweis, dass bei nicht ordnungs-
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gemadler Entlohnung die Aufenthaltsbehorde verstandigt wirde und damit die
Einleitung eines Entziehungsverfahrens erfolge.

Kartenerteilung und Antragsablehnung

(1) Eine Erteilungs— und Ablehnungsquote fir RWR—Kartenantrdge und Blaue
Karten EU war aus den im Innenministerium zentral verfligbaren Daten nicht ermit-
telbar. Das Innenministerium verfiigte (ber eine Statistik zu den Antragszahlen und
den Zuerkennungen von Karten, jedoch Uber keine auswertbaren Daten zu Ableh-
nungen und Zurlckziehungen von Antrdgen (TZ 10).

(2) Das AMS verfiigte fir den in seinem Bereich abgewickelten Verfahrensteil Gber
detaillierte Daten. Diese zeigten, dass das AMS im Jahr 2022 in 79 % aller Antrage

ein positives Gutachten ausstellte und 21 % der Antrédge mit Bescheid abwies.

Folgende Abbildung zeigt Unterschiede in der Quote der positiven Gutachten
zwischen den verschiedenen Varianten der RWR—Karte und der Blauen Karte EU:

Abbildung 10: Anteil positiver Gutachten des Arbeitsmarktservice 2022

99
94
84 84
4 I 69 I
Blaue Karte EU RWR—Karte RWR—Karte RWR—Karte RWR—Karte
Hochqualifizierte Fachkrafte in sonstige Studienabsolventen

Mangelberufen Schlusselkrafte
RWR-Karte = Rot—WeilR—Rot—Karte Quelle: AMS; Darstellung: RH
Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die Quote positiver Gutachten des AMS bei
Antrdgen zur RWR—Karte fir Studienabsolventen und zur Blauen Karte EU bei Gber

90 % lag. Bei den Kartenvarianten fir besonders Hochqualifizierte und sonstige
(unselbststandige) Schlisselkrafte lag die Quote Uber 80 %.
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Geringer war die Quote der positiven Gutachten bei der RWR—Karte fur Fachkrafte
in Mangelberufen. Als ein Grund hierfir wurde vom AMS genannt, dass oft eine mit
einer Osterreichischen Ausbildung vergleichbare abgeschlossene Berufsausbildung
im Mangelberuf fehlte; die Ablehnungsgriinde waren allerdings nicht in statistisch
auswertbarer Form erfasst.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Innenministerium keinen Uberblick Giber den
Anteil der abgelehnten bzw. zuriickgewiesenen Antrage auf RWR—Karten und Blauen
Karten EU hatte. Mit den im AMS verfligbaren Daten war eine gewisse Einschatzung
der Erteilungsquoten mdglich, zumal Ablehnungen haufiger aufgrund fehlender
beschaftigungsrechtlicher Voraussetzungen und deutlich seltener aufgrund sicher-
heitspolizeilicher Erteilungshindernisse erfolgten. Das AMS hatte im Jahr 2022 eine
Quote positiver Gutachten von insgesamt 79 %. Die Ablehnungsgriinde erfasste
weder das AMS noch das Innenministerium in statistisch auswertbarer Form.

Der RH erachtete insbesondere aufgrund der Vielzahl der am Verfahren beteiligten
Behorden ein zentrales Controlling des Innenministeriums als zweckmaRig, um
allfallige unerwiinschte Effekte der Ausgestaltung der Zuerkennungsvoraussetzun-
gen wie auch sachlich nicht gerechtfertigte regionale Unterschiede in der Beurtei-
lung besser analysieren zu konnen.

Der RH empfahl dem Innenministerium, dem Arbeitsministerium und dem AMS,
gemeinsam ein zentrales Controlling fur die Abwicklung der RWR—Karten und
Blauen Karte EU aufzubauen, das insbesondere ein standardisiertes Controlling der
Verfahrensdauern gewahrleistet. Im Rahmen eines solchen Controllings waren auch
die Ablehnungen sowie der jeweilige Ablehnungstatbestand zu erfassen.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium sagte in seiner Stellungnahme zu, die
Arbeiten zum Aufbau eines Monitorings im Sinne der Empfehlung des RH gemein-
sam mit dem AMS im Rahmen seiner Moglichkeiten aktiv zu unterstitzen.

(2) Das Innenministerium teilte in seiner Stellungnahme —erganzend zu seinen
Ausfiihrungen in TZ 10 — mit, dass in AnNA bereits vorgesehen sei, bei Ablehnung

eines Antrags auf Aufenthaltstitel auch eine Begriindung mitzuerfassen. Diese Daten
kdnnten statistisch ausgewertet werden und es sei beabsichtigt, im ersten Quar-
tal 2024 eine Auswertung fir das Jahr 2023 zu erstellen.

(3) Das AMS unterstrich in seiner Stellungnahme, Uber wesentliche Informationen zu
den Kartenverfahren wie auch Uber Daten zu soziodemografischen Merkmalen, zu
Ausbildung und zum angestrebten Beruf der Karteninhaberinnen und —inhaber zu
verfligen und seine eigene Bearbeitungsdauer standardmaRig zu Uberwachen. Ein
zentrales Controlling hange eng mit der Anbindung des AMS an das IT-Abwicklungs-
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tool AnNA zusammen und sollte schon bei der Anbindung des AMS an AnNA mitiber-
legt werden.

Gegen Bescheide konnten Rechtsmittel erhoben werden.

Statistiken zu Rechtsmittelverfahren zu RWR—Karten und Blauen Karten EU insge-
samt lagen nicht vor (TZ 10).

Das AMS verfligte allerdings fur seinen Verfahrensteil Gber Daten: Im Jahr 2022
wurde in insgesamt 171 Fallen Beschwerde gegen die Entscheidung des AMS einge-
legt, dies entsprach einer Beschwerdequote von 12 % bezogen auf die negativen
Bescheide des AMS. 74 dieser Félle (d.h. 43 % dieser Beschwerden) fihrten letztlich
zu einem positiven Gutachten, teils bereits in einer Beschwerdevorentscheidung
(z.B. auch aufgrund zusatzlich beigebrachter Nachweise bzw. der Anhebung der
zugesagten Einkommenshohe durch den Arbeitgeber), teils aufgrund der Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts oder des Verwaltungs— bzw. Verfassungsge-
richtshofes.

Der RH hielt kritisch fest, dass keine Statistiken zu den Rechtsmittelverfahren betref-
fend die RWR—Karten und Blauen Karten EU insgesamt bestanden. Die im AMS
verfligharen Daten gaben allerdings einen Anhaltspunkt fiir die Dimension der
Rechtsmittelverfahren.

Der RH regte dem Innenministerium und dem AMS gegenUber an, im Rahmen eines

zentralen Controllings auch die Anzahl der Beschwerden gegen Bescheide im Verfah-
ren zu RWR—Karten und Blauen Karten EU zu erfassen.
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Verfahrensdauern

(1) GemaR Niederlassungs— und Aufenthaltsgesetz war Uber die Erteilung eines
Aufenthaltstitels RWR—Karte und Blaue Karte EU unverziglich, langstens jedoch
binnen acht Wochen ab Einbringung des Antrags, zu entscheiden. Innerhalb dieser
Frist sah das Auslanderbeschaftigungsgesetz fur die Arbeitsmarktprifung durch das
AMS eine Erledigungsdauer von vier Wochen vor.

(2) Ein Controlling der Verfahrensdauern der Kartenverfahren erfolgte bis zur Zeit
der Gebarungsiberprifung nicht.

Das Innenministerium verfiigte (ber keine Daten zur Gesamtdauer der Kartenver-
fahren. Das AMS verflgte Gber Auswertungen zu den seinen Verfahrensteil betref-
fenden Verfahrensdauern.

(3) Das AMS erfasste allerdings in seinen Systemen das Datum der Antragstellung,
das Datum der Ubermittlung der Unterlagen an das AMS sowie —sobald es eine
diesbezlgliche Rickmeldung der Aufenthaltsbehtrden erhielt — auch das Datum
der Kartenausstellung. Eine Verschneidung dieser Daten liel§ eine Abschatzung der
Verfahrensdauer zu, entsprach jedoch vor allem bei Verlangerungsantragen nicht
der tatsachlichen Verfahrensdauer.

Die Daten des AMS indizierten, dass die durchschnittliche Dauer von der Antragstel-
lung bis zur Kartenausstellung (Ausstellungsdatum) im Jahr 2022 62 Tage (d.h. etwa
neun Wochen) betrug. Dieser Zeitraum verteilte sich folgendermalen:

durchschnittlich 15 Tage vom Eingang der Antrage flr die sicherheitspolizeiliche
Erstprifung durch die Aufenthaltsbehdrden bis zur Ubermittlung der Antrége an das
AMS (einschlieRlich allfalligem Aktenlauf bei den Botschaften),

durchschnittlich 28 Tage fir die Entscheidung des AMS,

durchschnittlich 26 Tage fir den zweiten Schritt bei der Aufenthaltsbehdrde bis zur
Kartenausstellung.

Im Median war die Dauer von der Antragstellung bis Kartenausstellung um zehn
Tage kirzer und betrug im Jahr 2022 52 Tage.
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(4) Auf Basis der Daten des AMS zeigte sich folgende Verteilung der Verfahrensdauer
von Antragstellung bis Kartenausstellung:

Abbildung 11: Dauer der Verfahren von Antragstellung bis Kartenausstellung 2022

4 ‘ ‘ | 15
0-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-84 85-98
Tage Tage Tage Tage Tage Tage Tage Tage

Auswertung auf Basis der AMS—Daten; bezogen auf positive AMS—Gutachten (ohne Berufungsverfahren) fur Falle,
in denen bereits eine Rickmeldung der Aufenthaltsbehérden betreffend die Kartenausstellung erfolgte; als Endda-
tum wurde das —im Datenbestand des AMS vermerkte — Ausstellungsdatum der Karte herangezogen.

Quelle: AMS; Darstellung: RH

Die Auswertung indizierte, dass etwa ein Viertel der Félle innerhalb eines Monats
und mehr als die Halfte der Falle (56 %) innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
von acht Wochen erledigt wurden. Fast ein Drittel der Falle dauerte im Jahr 2022
ldnger als zehn Wochen.

(5) Unterschiede in den Verfahrensdauern zeigten sich — auf Basis der verfiigbaren
Daten —auch nach Bundeslandern: Die langsten Verfahrensdauern — von Antragstel-
lung bis Kartenausstellung — hatten im Jahr 2022 Niederosterreich (Median 64 Tage)
und Wien (Median 63 Tage); die kiirzesten das Burgenland (Median 28 Tage) und
Oberdsterreich (Median 37 Tage).

(6) Die Dauer der Verfahren war seit 2018 (Median 49 Tage) — mit Ausnahme der
ersten beiden Pandemiejahre — bis 2022 (Median 52 Tage) weitgehend gleichgeblie-
ben. Dabei ging die Dauer der Verfahren beim AMS im Median um neun Tage zurick,
stieg aber bei den Aufenthaltsbehdrden um neun Tage an. Insbesondere die Dauer
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der Verfahren bei der Aufenthaltsbehérde in Wien stieg — nicht zuletzt auch aufgrund
der deutlichen Zunahme der Antragszahlen in diesem Zeitraum — stark an (von im
Median 19 Tagen (2018) auf 41 Tage (2022)).

(7) In reglementierten Berufen (etwa drztliche oder pflegerische Berufe, aber auch
Rechtsanwiéltinnen und —anwalte sowie Lehrpersonen) war nach Berufsrecht fur die
Berufsaustibung eine spezifische Ausbildung verpflichtend vorgeschrieben. In diesen
Berufen mussten im Ausland erworbene Qualifikationen vor Aufnahme einer Berufs-
tatigkeit in Osterreich in einem formalen Anerkennungsverfahren als gleichwertig
bestatigt bzw. allenfalls erganzende Ausbildungsschritte vorgeschrieben werden.
Solche berufsrechtlichen Anerkennungsverfahren waren dem RWR—Karten—Verfah-
ren vorgeschaltet; sie verlangerten daher typischerweise die Dauer bis zur Arbeits-
aufnahme in Osterreich deutlich tiber die bloRe Dauer des Kartenverfahrens hinaus.
In der Praxis war dies vor allem bei Gesundheitsberufen (insbesondere Pflegeassis-
tentinnen und —assistenten) relevant. Um die Verzogerung einer Arbeitsaufnahme
zu verringern, wurde 2022 eine Sonderregelung fir diplomierte Gesundheits— und
Krankenpflegekrafte sowie die Pflegefachassistenz geschaffen.* Sie konnten, sofern
fir die Anerkennung ihrer Qualifikationen noch Ergdnzungen erbracht werden muss-
ten, fur zwei Jahre im jeweils niederschwelligeren Pflegeberuf (Pflegefachassistenz
oder Pflegeassistenz) tatig werden. Ihnen wurde damit der Arbeitsmarktzugang
rascher ermoglicht, da sie nicht bis zum vollstandigen Abschluss ihres Anerken-
nungsverfahrens warten mussten, um in Osterreich arbeiten zu diirfen.

(1) Der RH kritisierte, dass das Innenministerium tber kein Controlling zur Dauer der
Verfahren der RWR—Karten und Blauen Karten EU verfligte. Dem Innenministerium
war somit auch nicht bekannt, wie oft die gesetzlich vorgesehene Maximaldauer von
acht Wochen eingehalten wurde. Der RH erachtete ein Controlling der Verfahrens-
dauern bei den Kartenverfahren als Uberfallig.

Der RH wiederholte seine Empfehlung aus TZ 10 an das Innenministerium, —auf
Basis der mit dem IT-Abwicklungssystem AnNA geschaffenen Moglichkeiten — ein
standardisiertes Controlling der Verfahrensdauern zu implementieren.

Der RH anerkannte, dass das AMS (iber Daten zur Abschatzung der Dauer der Verfah-
ren verfligte und seine eigenen Verfahrensdauern regelmaRig prifte.

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass —auf Basis der verfligbaren Daten — von

einem Uberschreiten der gesetzlich vorgesehenen Verfahrensdauer von acht
Wochen in mehr als 40 % der Falle auszugehen war.

§§ 28a Abs. 7,31 Abs. 1a, 87 Abs. 11 und 89 Abs. 6 Gesundheits— und Krankenpflegegesetz, BGBI. | 108/1997
i.d.g.F
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Der RH empfahl dem Arbeitsministerium, dem Innenministerium und dem AMS, auf
Basis des aufzubauenden Verfahrenscontrollings Potenziale einer Verfahrens-
beschleunigung zu analysieren.

Der RH wies auch darauf hin, dass nicht nur die Kartenverfahren, sondern auch die
vorgeschaltete Anerkennung berufsrechtlicher Ausbildungserfordernisse (insbeson-
dere bei medizinischen und pflegerischen Berufen) die Dauer bis zu einer Arbeits-
aufnahme in Osterreich verlangerten.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium wies in seiner Stellungnahme darauf
hin, dass das AMS die vierwdchige Verfahrensfrist in der Regel einhalte und dies im
Rahmen eines Internen Kontrollsystems auch regelmaRig Uberpriife. Die Frist fir das
AMS sei sehr knapp bemessen; das AMS misse innerhalb der vorgesehenen vier
Wochen das Vorliegen aller Kriterien prufen (oft missten noch Dokumente nachge-
fordert werden), die Punkte vergeben, sofern gesetzlich vorgesehen eine Arbeits-
marktprifung durchfiihren, den Regionalbeirat der regionalen Geschaftsstelle
anhoren und ein Gutachten erstellen. Eine weitere Verfahrensbeschleunigung und
Verkirzung der Verfahrensfrist beim AMS wirden sich negativ auf die Qualitat der
Prufung auswirken.

(2) Laut Stellungnahme des Innenministeriums werde ein System zum Verfahrens-
controlling von Seiten des Innenministeriums aufgebaut. Es sagte zu, in weiterer
Folge aufgrund der Ergebnisse des Controllings die Potenziale der Verfahrensbe-
schleunigung bei den Aufenthaltsbehorden zu analysieren und die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse zur Optimierung der Effizienz und Dauer der Verfahren zu
verwenden.

(3) Das AMS unterstrich in seiner Stellungnahme, dass die durchschnittliche Verfah-
rensdauer fir den beim AMS abgewickelten Teil des Verfahrens bei 28 Tagen liege
und es die gesetzlich vorgesehene Entscheidungsfrist von vier Wochen im Durch-
schnitt einhalte. Hinsichtlich der zwei wesentlichen Faktoren flir eine Verzdégerung
des Verfahrens habe das AMS bereits in der Vergangenheit Schritte gesetzt: Die
Landesgeschaftsstellen des AMS seien ersucht worden, sicherzustellen, dass die
Regionalbeirdte jedenfalls alle zwei Wochen zur Wahrnehmung ihres Anhérungs-
rechts zusammentreten oder in Ausnahmefallen die Anhorung im Umlaufverfahren
durchgefiihrt werde. Fristerstreckungen zur Beschaffung von Unterlagen auf
Ersuchen der Parteien durften nur in knappem Rahmen und nicht zu grof3zlgig
gewdhrt werden.

Der RH hielt nochmals grundsatzlich fest, dass — auf Basis der verfligbaren Daten —
in mehr als 40 % der Félle von einem Uberschreiten der gesetzlich vorgesehenen
Gesamt—Verfahrensdauer von acht Wochen (Aufenthaltsbehérden und AMS) auszu-
gehen war. Er erachtete es als zweckmalig, dass das Arbeitsministerium, das Innen-
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ministerium und das AMS gemeinsam, auf Basis des aufzubauenden
Verfahrenscontrollings, Potenziale fur eine Verfahrensbeschleunigung analysieren.

IT-Unterstltzung

(1) Das Verfahren der Kartenerteilung wickelten die Aufenthaltsbehorden fir ihren
Verfahrensteil in der Regel in verschiedenen landeseigenen Aktensystemen ab; das
AMS flr seinen Verfahrensteil in einer speziellen IT-Applikation fur Auslander-
beschaftigungsverfahren, die auch mit dem Gbrigen AMS—IT-System vernetzt war.

Seit Ende 2022 stand den Aufenthaltsbehérden ein zentrales IT-System (AnNA) zur
Unterstitzung der Abwicklung von Verfahren nach dem Niederlassungs— und
Aufenthaltsgesetz zur Verfigung.*¢ In AnNA konnten Dokumente und Daten erfasst
sowie die sicherheitspolizeilichen Registerabfragen — lber Schnittstellen zum
Zentralen Melderegister, Zentralen Fremdenregister und Strafregister — durchge-
flhrt und dokumentiert werden. Die Karten wurden Uber AnNA bestellt und die
Antragsdaten in das Zentrale Fremdenregister Ubertragen. Angebunden an AnNA
waren seit Anfang 2023 die Aufenthaltsbehorden, die Bundeslander und das Innen-
ministerium sowie die Botschaften und Konsulate.

Das AMS war zur Zeit der Gebarungstberprifung nicht an AnNA angebunden.

(2) Die Anbindung der Botschaften und Konsulate an AnNA erméglichte seit 2023
eine elektronische Ubermittlung von im Ausland gestellten Antragen (einschlieRlich
Antragsunterlagen) an die zustdndigen Aufenthaltsbehérden. Bis Ende 2022 hatten
Botschaften bzw. Konsulate diese Unterlagen vom Ausland postalisch Gbermittelt.
Der Postweg hatte das Verfahren zum Teil um mehrere Wochen verzégert.

(3) Kartenantrage waren seit Ende 2022 in der Regel in AnNA hinsichtlich der
wesentlichen Verfahrensschritte erfasst, nicht aber auch die zugrunde liegenden
Dokumente und Unterlagen. AnNA wurde auch nicht zur sicheren elektronischen
Ubermittlung von Akten und Dokumenten genutzt. Zwischen Aufenthaltsbehérden
und AMS, zwischen den Aufenthaltsbehdrden der Bundeslander (bei Zustdandigkeits-
dnderungen) wie auch zwischen Aufenthaltsbehérden und Innenministerium
wurden Unterlagen und Informationen auch nach Einfihrung von AnNA in der Regel

AnNA wurde als zentrales IT-System fir die Abwicklung der Verfahren nach dem Niederlassungs— und
Aufenthaltsgesetz unter Oberosterreichs Federfihrung von den Bundeslandern zusammen mit dem Innen-
ministerium entwickelt.
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per E-Mail, in Einzelfdllen auch postalisch Gbermittelt. Mangels Anbindung des AMS
an AnNA hatte dieses weiterhin keinen Einblick in den Verfahrensstand und musste
diesen im Bedarfsfall jeweils bei der zustdndigen Aufenthaltsbehorde speziell anfra-
gen.

Auch als Controlling—Tool wurde AnNA nur eingeschrankt genutzt; eine standardi-
sierte Auswertung der Dauer der Kartenverfahren erfolgte zur Zeit der Gebarungs-
Uberprifung noch nicht (TZ 10).

(4) Das Regierungsprogramm 2020-2024 und ein Ministerratsbeschluss aus dem
Jahr 2020 bekannten sich zu einer Vereinfachung und Digitalisierung der Verfah-
rensablaufe im Rahmen von AnNA; sie sprachen sich in diesem Zusammenhang
auch fur eine Moglichkeit der Online—Antragseinbringung insbesondere durch die
Arbeitgeber und einen digitalisierten Workflow zwischen allen beteiligten Behérden
inklusive dem AMS aus.

Der RH anerkannte, dass die Verfahrensabwicklung in den von ihm Uberpriften
Fallen in den jeweiligen elektronischen Systemen grundsatzlich gut dokumentiert
und nachvollziehbar war.

Der RH hob positiv hervor, dass durch Implementierung der IT-Applikation AnNA
eine digitale und damit beschleunigte Antragsiibermittlung zwischen den Botschaf-
ten bzw. Konsulaten und den Aufenthaltsbehérden eingerichtet wurde.

Der RH wies allerdings darauf hin, dass die hauptbeteiligten Behorden (Aufenthalts-
behorde und AMS) jeweils ihren Verfahrensteil in getrennten IT-Systemen abwickel-
ten, die zueinander keine Schnittstellen hatten. Er kritisierte, dass Aufent-
haltsbehorden und AMS keine gemeinsame IT—Plattform zur Verfligung stand, mit
der Antragsunterlagen und Informationen Gber den Verfahrensstand ausgetauscht
werden konnten, und auch AnNA zur Zeit der Gebarungsiberprifung nicht als
solche genutzt wurde. Er hob insbesondere kritisch hervor, dass — entgegen der
Intention des Ministerratsbeschlusses aus 2020 — die im Verfahrensablauf erforder-
liche Informations— und Unterlagentbermittlung zwischen den beteiligten Behor-
den auch nach Einfilhrung von AnNA weiterhin per E-Mail erfolgte.

Der RH empfahl dem Innenministerium, Arbeitsministerium und AMS, in Abstim-
mung mit den Bundeslandern AnNA zu einem gemeinsamen Abwicklungs— und
Controllinginstrument der beteiligten Behorden auszubauen. Dieses sollte

eine gesicherte, weitgehend automatisierte Daten— und Dokumentenibermittlung
zwischen Aufenthaltsbehérden untereinander und zum AMS ermoglichen und

ein standardisiertes Controlling der Verfahrensdauern von der Antragstellung bis zur
Erledigung gewahrleisten.
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Erforderlichenfalls ware eine gesetzliche Grundlage vorzubereiten, die den Daten-
austausch ermoglicht.

Er empfahl dem Innenministerium, in einem weiteren Schritt —unter Kosten—
Nutzen—Abwagungen — die ZweckmaRigkeit einer Online—Antragstellung fir Unter-
nehmen zu klaren; mit einer solchen sollten jedenfalls auch eine elektronische
Identifizierung des Unternehmens und automatisierte Vollstandigkeitskontrollen
und Plausibilitatskontrollen verbunden werden.

(1) Das Arbeits—und Wirtschaftsministerium hielt in seiner Stellungnahme fest, dass
AnNA zu einem System ausgebaut werden solle, das ein Controlling des gesamten
Zulassungsverfahrens ermogliche. Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium, das
Innenministerium und das AMS trieben dieses Vorhaben intensiv voran.

(2) Laut Stellungnahme des Innenministeriums seien im Rahmen der Digitalisierung
der RWR—Karte bereits wesentliche Schritte zur Beschleunigung des Verfahrens
gesetzt worden, wie insbesondere die Digitalisierung der Ubermittlung von Erstan-
tragen durch die Vertretungsbehorden an die Inlandsbehdrden via AnNA. In einem
weiteren Schritt werde an der Anbindung des AMS an AnNA gearbeitet.

Das Innenministerium sagte zu, im Anschluss daran gemeinsam mit den Bundeslan-
dern die Ermoglichung einer Online—Antragstellung unter Bericksichtigung einer
Kosten—Nutzen—Abwdgung zu priifen.

(3) Das AMS hielt in seiner Stellungnahme fest, sich um eine Anbindung an AnNA zu

bemuhen. Fur den eigenen Verantwortungsbereich habe es bereits ein standardi-
siertes Controlling betreffend die Verfahrensdauer.
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Beratungs— und Informationsangebot

(1) Informationen zur RWR—Karte und Blauen Karte EU in deutscher und englischer
Sprache fanden sich auf der Migrationsplattform des Bundes (www.migration.gyv.
at¥). Hier konnten auslandische Arbeitskrafte mit einem Punkterechner testen, ob
sie die fur bestimmte Varianten der RWR—Karte erforderliche Mindestpunkteanzahl
erreichten.

Informationen zur RWR-Karte und Blauen Karte EU waren u.a. auch auf den
Websites des Innen— und Arbeitsministeriums, des AMS, der Bundeslander, der
OeAD-GmbH — Agentur fur Bildung und Internationalisierung sowie der Wirtschafts-
kammer Osterreich abrufbar.

(2) Seit Herbst 2019 war in der ABA eine zentrale Anlaufstelle zur Beratung und
Information zur RWR—Karte und Blauen Karte EU eingerichtet. Seit Oktober 2022
waren ihre Aufgaben gesetzlich festgeschrieben:

Basisinformation Uber grundlegende Rechtsvorschriften,

mehrsprachige und digital unterstitzte Information und Beratung von Unterneh-
men Uber das Verfahren,

Anleitung der Antragstellenden bei der Einbringung von Antragen,

Begleitung der Antragstellenden bei den einzelnen Verfahrensschritten.

Die ABA war berechtigt, bei den jeweils zustandigen Behorden Informationen lGber
den Stand der betreuten Verfahren, Gber noch einzubringende Unterlagen und tber
die voraussichtliche Dauer der Verfahren abzufragen sowie Einsicht in die Verfah-
rensakten zu nehmen. Mit dem Innen— und Arbeitsministerium sowie dem AMS
bestand ein regelméaRiger inhaltlicher Austausch zu Einzelfallen und allgemeinen
Fragestellungen.

Die ABA bot Beratungen in Deutsch, Englisch, Franzdsisch und Spanisch an. Im
Jahr 2022 fuhrte sie als zentrale Anlaufstelle 1.642 Beratungen durch.*®

(3) Neben der ABA bestanden in den Bundeslandern noch weitere Anlaufstellen zur
Beratung und Information zur RWR—Karte und Blauen Karte EU, z.B. in Wien die
Wirtschaftsagentur Wien, in Salzburg die Innovation Salzburg GmbH oder in Oberos-
terreich die Business Upper Austria — 00 Wirtschaftsagentur GmbH.

abgerufen am 25. Juli 2023

Der RH fuhrte von Oktober 2022 bis Marz 2023 zur ABA eine eigene Prifung durch, in der er sich mit der stra-
tegischen Ausrichtung der Organisation, der Personalentwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Effi-
zienz der operativen Tatigkeit sowie der Vernetzung mit nationalen und internationalen Stakeholdern der
ABA insgesamt auseinandersetzte (siehe RH—Bericht ,Austrian Business Agency — ABA”, Reihe Bund 2024/5).
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(4) In der Praxis hatten groRe Unternehmen mit Erfahrung beim Recruiting im
Ausland und den behérdlichen Abldufen mit den Instrumenten der RWR—Karte und
Blauen Karte EU tendenziell weniger Schwierigkeiten als kleinere Unternehmen, die
nur selten mit den komplexen Vorgaben flr die Beschéaftigung von Fachkraften aus
Drittstaaten befasst waren.

(1) Der RH hielt fest, dass zahlreiche Anlaufstellen auf Bundes— und Landesebene zur
Beratung und Information zur RWR—Karte und Blauen Karte EU bestanden. Er hob
insbesondere das auch mehrsprachige Informationsangebot und den Ausbau der
ABA als mehrsprachige Beratungsstelle positiv hervor.

(2) Der RH wies aber auch auf die auRerhalb des rechtlichen Anforderungsrahmens
liegenden Hirden hin, wie die Schwierigkeit des Zugangs dsterreichischer Unterneh-
men zu Arbeitswilligen in Drittstaaten (Matching im Ausland). Auch die Schwierigkeit
der Wohnraumsuche und Unklarheiten zur Zulassigkeit des Familiennachzugs und
nicht zuletzt Sprachbarrieren beeintrachtigten in der Praxis die Attraktivitat eines
Landes flr qualifizierte Arbeitskrafte.

(1) Das Arbeits— und Wirtschaftsministerium wies in seiner Stellungnahme auf das
von ihm und dem Innenministerium betreute und laufend aktualisierte Migrations-
portal der Bundesregierung (www.migration.gv.at) hin, das sowohl Betriebe als auch
RWR—Karten—Bewerberinnen und —Bewerber als gute und wichtige Unterstiitzung
far die Antragsvorbereitung in Anspruch ndhmen. Im Jahr 2023 seien Gber 1 Mio.
Zugriffe zu verzeichnen gewesen.

(2) Die ABA unterstrich in ihrer Stellungnahme die enge und positive Zusammenar-
beit mit Innenministerium, Arbeitsministerium, AuRenministerium und dem AMS;
dies sei eine wesentliche Voraussetzung fir eine zielgerichtete Beratung der Antrag-
stellenden. Sie entwickle ihre Online—Jobbdrse zu einer Matching—Plattform (Talent
Hub) weiter, um kinftig 6sterreichischen Unternehmen mobilitatsbereite Fachkrafte
im Ausland auch digital zugéanglich zu machen.
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Schlussempfehlungen

30 Zusammenfassend empfahl der RH

¢ dem Bundesministerium flr Arbeit und Wirtschaft (BMAW),

e dem Bundesministerium flr Inneres (BMI),
e dem Arbeitsmarktservice (AMS) und
e dem Bundesministerium flr Finanzen (BMF):

Im Sinne der Transparenz und besseren Verstandlichkeit waren
Schritte in Richtung einer Vereinfachung sowie allenfalls auch
Flexibilisierung des Systems zu setzen:

— Moglich waren eine klarere Strukturierung der Voraussetzun-
gen und deutlichere Abgrenzung der Varianten voneinander,
z.B.im Sinne einer klareren Abgrenzung der Zielgruppen und
einer darauf abgestimmten Konzeption und Gewichtung der
Kriterien.

— Denkbar wiare aber auch ein flexibleres System, das

e als Basis die Erfiillung von Mindestkriterien vorsieht und

e in einem Punktesystem mittels einer Gesamtbeurteilung
die flr eine Integration in den Osterreichischen Arbeits-
markt besonders relevanten Kriterien, wie formale
Ausbildung, Gehalt und Sprachkenntnisse, zusammen-
fuhrt. (TZ 6)

Jene Faktoren, die Hindernisse flr eine Arbeitsaufnahme von
in Osterreich mittel~ und langfristig bendtigten qualifizierten
auslandischen Arbeitskraften darstellen, wéaren systematisch
und starker evidenzbasiert zu analysieren und diese Erkennt-
nisse bei allfalligen kinftigen Gesetzesanderungen zu berick-
sichtigen. (TZ 11)

Im Sinne der Anerkennung von die Arbeitsmarktintegration
fordernden Faktoren waren besonders gute Deutsch—Sprach-
kenntnisse punktemalig starker zu bericksichtigen. (TZ 6)

Es ware zweckmélRig, gesetzlich ein Beschaftigungsausmald
vorzusehen, das ein lebensunterhaltssicherndes Entgelt gewahr-
leistet. Eine entsprechende Adaptierung des Gesetzeswortlauts
wadre auszuarbeiten. (TZ 7)
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In einer Gesamtbetrachtung des komplexen Systems der Arbeits-
moglichkeiten fur auslandische Arbeitskrafte ware zu klaren, ob
mit den bestehenden Instrumenten fir alle Bedarfsfelder der
intendierte zweckmaRige und bedarfsgerechte Zugang zum
Osterreichischen Arbeitsmarkt rechtlich moglich ist. Darauf
aufbauend wiaren allenfalls zweckmaRige gesetzliche Anderun-
gen und Adaptierungen des Systems auszuarbeiten. (TZ 13)

Die nicht mehr aktuelle Berufssystematik des Arbeitsmarkt-
services ware zu Uberarbeiten und an die am Arbeitsmarkt
gangigen Berufsbezeichnungen anzupassen. (TZ 9)

Bei strategischen Uberlegungen und Initiativen des Bundes
zum Recruiting ware die im Bereich der Rot—WeiR—Rot—Karten
und der Blauen Karte EU stark unterreprasentierte Gruppe der
Frauen mitzubedenken und gezielter anzusprechen. (TZ 14)

Die Einkommensentwicklung von Karteninhaberinnen und
Karteninhabern ware zu monitoren, um allfallige unerwiinschte
Entwicklungen hintanzuhalten. (TZ 15)

Die flr die Rot—Weill—Rot—Karte und die Blaue Karte EU rele-
vanten Erldsse des Ministeriums waren in einer kompilierten
Fassung zusammenzufihren. (TZ 18)

Es ware ein zweisprachiges Antragsformular (deutsch/englisch)
mit den wesentlichen Informationen zur Rot—WeilR—Rot—Karte
und Blauen Karte EU bereitzustellen. In das Antragsformular und
in die Arbeitgebererkldrung ware ein expliziter Hinweis aufzu-
nehmen, dass die Rot—Weill—Rot—Karte und die Blaue Karte EU
an einen konkreten Arbeitsplatz gebunden sind und die Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses unverzlglich an die Aufenthalts-
behdrde bzw. an das Arbeitsmarktservice zu melden ist. (TZ 19)

Unter Kosten—Nutzen—Abwagungen ware die ZweckmaRigkeit
einer Online—Antragstellung fiir Unternehmen zu klaren; mit
einer solchen sollten jedenfalls auch eine elektronische Iden-
tifizierung des Unternehmens und automatisierte Vollstandig-
keitskontrollen und Plausibilitatskontrollen verbunden werden.
(1228)

www.parlament.gv.at

oo | s | avi-

X X
X X
X
X
X
X
X



(15)

97

111-1134 der Beilagen XXV1I. GP - Bericht - Hauptdokument 99 von 106

Zur Verminderung des Verwaltungsaufwands bei Gebihren
mit geringen Betrdgen ware eine einmalige Einhebung einer
Pauschalgebiihr bei Antragstellung anzudenken und gegebe-
nenfalls eine Adaptierung des Geblhrengesetzes vorzubereiten.
(T2 20)

Den Aufenthaltsbehorden gegenilber ware klarzustellen, dass
vor Ubermittlung von Antragsunterlagen an das Arbeitsmarkt-
service jene sicherheitspolizeilichen Erteilungshindernisse
abzuklaren sind, die rasch in den Registern abfragbar sind (z.B.
Einreise— bzw. Aufenthaltsverbote, Asylwerberstatus). (TZ 23)

Den Aufenthaltsbehorden gegeniber ware klarzustellen, dass
im Falle der Vorlage von Unterlagen, bei denen ein begriindeter
Verdacht der Falschung gegeben ist, der Antrag auf Rot—WeiR—
Rot—Karte bzw. Blaue Karte EU abzulehnen ist. (TZ 22)

Den Aufenthaltsbehorden gegeniber ware klarzustellen, dass
das Verfahren zur Entziehung des Aufenthaltstitels unmittel-
bar nach Erhalt der Meldung des Arbeitsmarktservice einzulei-
ten ist, da bereits das Arbeitsmarktservice ausreichend Zeit zur
Suche eines neuen Arbeitsplatzes einrdaumt. (TZ 24)

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs waren fir Abwick-
lungsfragen, die sich regelmélig stellen, unterstiitzende Hand-
lungsanleitungen zu erstellen, die insbesondere auch Vorgaben
zur Prifung der Echtheit und Richtigkeit von Unterlagen enthal-
ten sollten. (TZ 22)

Im IT-System des Arbeitsmarktservice wdre eine automati-
sierte Kontrollmeldung zur Einhaltung bzw. Plausibilisierung der
Einkommensgrenzen zu implementieren. (TZ 22)

Es ware auf die rechtzeitige Uberpriifung zu achten, ob das
Arbeitsverhaltnis tatsachlich aufgenommen und das vorge-
schriebene Einkommen eingehalten wurde. Es ware zu klaren,
ob nach einem Jahr eine nochmalige Uberpriifung zweckmaRig
ist, d.h., probeweise ein Kontrolllauf ein Jahr nach Kartenertei-
lung vorzunehmen. Auf Basis der Ergebnisse dieses Kontroll-
laufs ware eine diesbezlgliche Risikoabschatzung vorzunehmen
und darauf aufbauend die Kontrolle des Weiterbestehens der
Arbeitsverhéltnisse und der Einhaltung der Einkommensanfor-
derungen allenfalls auszubauen. (TZ 24)
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Es ware ein zentrales Controlling fir die Abwicklung der Rot—
WeiRR—Rot—Karten und Blauen Karte EU aufzubauen, das insbe-
sondere ein standardisiertes Controlling der Verfahrensdauern
gewahrleistet. Im Rahmen eines solchen Controllings waren
auch die Ablehnungen sowie der jeweilige Ablehnungstatbe-
stand zu erfassen. (TZ 10, TZ 27, TZ 25)

Es ware darauf hinzuwirken, dass die Aufenthaltsbehorden die
far ein Controlling und insbesondere fir die Ermittlung der
Verfahrensdauern notwendigen Daten im [T-Abwicklungs-
tool AnNA vollstandig und richtig erfassen. (TZ 10)

Auf Basis des aufzubauenden Verfahrenscontrollings waren
die Potenziale einer Verfahrensbeschleunigung zu analysieren.
(TZ 27)

In Abstimmung mit den Bundesldndern ware das IT-Abwick-
lungstool AnNA zu einem gemeinsamen Abwicklungs— und
Controllinginstrument der beteiligten Behdérden auszubauen.
Dieses sollte

— eine gesicherte, weitgehend automatisierte Daten— und
Dokumentenibermittlung zwischen Aufenthaltsbehorden
untereinander und zum Arbeitsmarktservice ermoglichen
und

— ein standardisiertes Controlling der Verfahrensdauern von
der Antragstellung bis zur Erledigung gewahrleisten.

Erforderlichenfalls wéare eine gesetzliche Grundlage vorzuberei-

ten, die den Datenaustausch erméglicht. (TZ 28)

In einem ersten Schritt ware das Arbeitsmarktservice an das IT—
Abwicklungstool AnNA anzubinden, um den Sachbearbeiten-
den des Arbeitsmarktservice einen unmittelbaren Zugang zu in
AnNA erfassten Informationen zu ermdoglichen. Erforderlichen-
falls ware fir den Zugang eine gesetzliche Grundlage vorzu-
bereiten. (TZ 24)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im April 2024
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang

Ressortbezeichnung und —verantwortliche

Tabelle A:

Bundesministerien-
gesetz—Novelle

Zeitraum

Arbeitsministerium

Ressortbezeichnung

Bundesminister/in

seit 18. Juli 2022 BGBI. 198/2022
1. Februar 2021 bis

17, 1uli 2022 BGBI. 130/2021
29. Janner 2020 bis

31.Janner 2021 BGBI. 18/2020

8. Janner 2018 bis

28. Janner 2020 BGBI. 1164/2017

Tabelle B:

Bundesministerien-
gesetz—Novelle

Zeitraum

Bundesministerium fur Arbeit
und Wirtschaft

Bundesministerium fur Arbeit

Bundesministerium flr Arbeit,
Familie und Jugend

Bundesministerium fur Arbeit,
Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz

Wirtschaftsministerium

Ressortbezeichnung

seit 11. Janner 2021:
Mag. Dr. Martin Kocher

29. Janner 2020 bis 11. Janner 2021:
Mag.? (FH) Christine Aschbacher

7. Janner bis 29. Janner 2020:
Rudolf Anschober

3. Juni 2019 bis 7. Janner 2020:
Mag.? Dr." Brigitte Zarfl

22. Mai 2019 bis 3. Juni 2019:
Dr. Walter Poltner

18. Dezember 2017 bis 22. Mai 2019:
Mag.? Beate Hartinger—Klein

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

Bundesminister/in

seit 18. Juli 2022 BGBI. 1 98/2022

8. Janner 2018 bis

17.Juli 2022 BGBI. | 164/2017

1. Méarz 2014 bis

7 Jinner 2018 BGBI.111/2014

100

Bundesministerium fur Arbeit
und Wirtschaft

Bundesministerium fur
Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort

Bundesministerium fur
Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft

www.parlament.gv.at

seit 18. Juli 2022:
Mag. Dr. Martin Kocher

11. Mai 2022 bis 17. Juli 2022:
Mag. Dr. Martin Kocher

7.Janner 2020 bis 11. Mai 2022:
Dr." Margarete Schrambock

3.Juni 2019 bis 7. Janner 2020:
Mag.? Elisabeth Udolf-Strobl

8. Janner 2018 bis 3. Juni 2019:
Dr." Margarete Schrambdck

18. Dezember 2017 bis 8. Janner 2018:
Dr." Margarete Schrambock

17. Mai 2017 bis 18. Dezember 2017:
Mag. Dr. Harald Mahrer

1. Marz 2014 bis 17. Mai 2017:
Dr. Reinhold Mitterlehner

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Tabelle C: Innenministerium

Bundesministerien-

Zeitraum Ressortbezeichnung Bundesminister/in
gesetz—Novelle

seit 6. Dezember 2021:
Mag. Gerhard Karner

7. Janner 2020 bis 6. Dezember 2021:
Karl Nehammer, MSc

3. Juni 2019 bis 7. Janner 2020:
Dr. Wolfgang Peschorn

22. Mai 2019 bis 3. Juni 2019:
Dr. Eckart Ratz

18. Dezember 2017 bis 22. Mai 2019:
Herbert Kickl

seit 21. Februar 1986 BGBI. | 76/1986 Bundesministerium flr Inneres

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

101

www.parlament.gv.at



104 von 106 [11-1134 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



111-1134 der Beilagen XXV1I. GP - Bericht - Hauptdokument 105 von 106

www.parlament.gv.at



106 von 106 [11-1134 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 04- 05T09: 33: 47+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref138061124
	_Ref140049739
	_Ref138059644
	_Ref138061497
	_Ref138059066
	_Ref138063341
	_Ref138059557
	_Ref138839588
	_Ref140049640
	_Ref138062260
	_Ref138063962
	_Ref138060472
	_Ref140049113
	_Ref140049853
	_Ref140049870
	_Ref135378255
	_Ref135378197
	_Ref135404436
	_Ref140049910
	_Ref140049336
	_Ref140049462
	_Ref138063675
	30
	29.3
	TZ 29
	29
	28.3
	TZ 28
	28
	27.4
	27.3
	TZ 27
	27
	TZ 26
	26
	25.3
	TZ 25
	25
	24.3
	TZ 24
	24
	23.3
	TZ 23
	23
	22.3
	TZ 22
	22
	21
	20.3
	TZ 20
	20
	19.3
	TZ 19
	19
	18.3
	TZ 18
	18
	TZ 17
	17
	TZ 16
	16
	15.3
	TZ 15
	15
	14.3
	TZ 14
	14
	13.4
	13.3
	TZ 13
	13
	TZ 12
	12
	11.3
	TZ 11
	11
	10.3
	TZ 10
	10
	9.3
	TZ 9
	9
	8
	7.4
	7.3
	TZ 7
	7
	6.4
	6.3
	TZ 6
	6
	5.3
	TZ 5
	5
	4.3
	TZ 4
	4
	3
	TZ 2
	2
	1
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Zentrale Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und –gegenstand
	TEIL I:Kontext
	Fachkräftemangel
	Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt für ausländische Staatsangehörige
	TEIL II: Rot–Weiß–Rot–Karte und Blaue Karte EU – Konzeption, Ziele, Zuerkennungs­voraussetzungen
	Konzeption und Ziele
	Wesentliche Änderungen seit Einführung 2011
	Zuerkennungsvoraussetzungen
	Dauer und Umfang des Arbeitsmarktzugangs
	Bedeutung der Mangelberufe im System der Rot–Weiß–Rot–Karte 
	TEIL III:Inanspruchnahme 
	Verfügbarkeit von Daten/Controlling
	Entwicklung des Kartenbestands und der Kartenerteilungen 
	Kartenerteilungen nach Bundesländern
	Kartenerteilungen nach Branchen und Berufen
	Soziodemografische Merkmale der Arbeitskräfte
	Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit
	Einkommensniveau
	Bildungsniveau

	TEIL IV: Arbeitsmarktintegration der ­Arbeitskräfte	
	TEIL V:Behördenzuständigkeit und Verfahrensablauf 
	Grundzüge des Verfahrensablaufs
	Antragstellung
	Prüfung der Voraussetzungen
	Wesentliche Kontrollschritte
	Prüfung der Zuerkennungsvoraussetzungen 
	Prüfung nach Kartenausstellung 
	Kartenerteilung und Antragsablehnung 

	Verfahrensdauern 
	IT–Unterstützung 
	Beratungs– und Informationsangebot
	Schlussempfehlungen
	Anhang
	Ressortbezeichnung und –verantwortliche

	Tabelle 1: 	Wesentliche Voraussetzungen der Rot–Weiß–Rot–Karten für unselbstständig Beschäftigte und der Blauen Karte EU – vereinfachte Darstellung (Stand Juni 2023) 
	Tabelle 2: 	Zielgruppen Rot–Weiß–Rot–Karten (für unselbstständig Beschäftigte) und Blaue Karte EU
	Tabelle 3: 	Top 7 Branchen–Anteil der erteilten Rot–Weiß–Rot–Karten und Blauen Karten EU je Branche 2022
	Tabelle 4: 	Top 5 Berufsobergruppen bei Rot–Weiß–Rot–Karte und Blaue Karte EU – Anzahl und Anteil der erteilten Karten je Berufsobergruppe 2022 
	Tabelle 5: 	Top 10 Staatsangehörigkeiten – Anzahl und Anteil der erteilten Rot–Weiß–Rot–Karten und Blauen Karten EU nach Staatsangehörigkeiten, 2022
	Tabelle 6: 	Prüfung der Zuerkennungsvoraussetzungen für Rot–Weiß–Rot–Karten oder Blaue Karten EU – wesentliche Kontrollschritte
	Abbildung 1:	Entwicklung der Rot–Weiß–Rot–Karten und der Blauen Karten EU 2011 bis 2022 (Bestand)
	Abbildung 2: 	Stärken und Schwächen des Systems und der Abwicklung der Rot–Weiß–Rot–Karte und Blauen Karte EU
	Abbildung 3: 	Offene Stellen auf Basis der Meldungen beim AMS (2008 bis 2022; Durchschnitt pro Jahr)
	Abbildung 4: 	Entwicklung Mangelberufsliste – bundesweite und regionale Mangelberufe (2012 bis 2023)
	Abbildung 5: 	Entwicklung der Rot–Weiß–Rot–Karten und der Blauen Karten EU 2011 bis 2022 (Bestand)
	Abbildung 6: 	Entwicklung der Kartenerteilungen je Kartenvariante 2011 bis 2022 (Genehmigungen) 
	Abbildung 7: 	Erteilte Karten nach Bundesländern 2022
	Abbildung 8: 	Geschlechterverteilung je Kartenvariante 2022 
	Abbildung 9: 	Verfahrensabwicklung Rot–Weiß–Rot–Karte und Blaue Karte EU 
	Abbildung 10: 	Anteil positiver Gutachten des Arbeitsmarktservice 2022 
	Abbildung 11: 	Dauer der Verfahren von Antragstellung bis Kartenausstellung 2022

		2024-04-05T09:33:47+0200
	Parlamentsdirektion




